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Der Berliner Vollzugsbeirat hat sich mal wieder Gedan
ken zum Strafvollzug gemacht - Ergebnis: die dort 
in der Vergangenheit gemachten Fehler wirken sich 
immer intensiver auch gegen Vollzugsbedienstete aus. 
Zu hoffen ist, daß der BVB weiterhin aktiv bleibt. 

Tegel: Weihnachten geschlossen 
Die Überschrift ist falsch, der Inhalt stimmt: Wenn die 
Beamten Weihnachten feiern, sind die Häftlinge einge
schlossen. Auch nicht neu: Lebensmittel dürfen nicht 
mehr mit zur Arbeit genommen werden - neu ist das 
Entsetzen, das Nahrungsfunde bei Beamten auslösen. 
Fast schon Tradition: Kollektivstrafenverhängung. 

Wohin? Was tun? 
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Die Straffälligen- und Bewährungshilfe (sbh) hat ein 
Heftehen herausgegeben, das alle lesen sollten, die mit 
der Entlassung ehemaliger Straftäter aus der Haft zu 
tun haben. Am Beispiel von Otto wird gezeigt, was die 
sbh außer nützlicher Lektüre noch zu bieten hat. 

Abschied vom liehtblick 
Ein Redaktionsmitglied scheidet aus - über die gut 
drei Jahre währende Arbeit mit, im und für den lieht
blick und dessen Publikum schreibt hat er einen ganz 
persönlichen Artikel geschrieben. Aus Platzgründen 
wird mehr verschwiegen als berichtet. 
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Datenschutz und BASIS 2000, das scheint möglich zu 
sein, aber Datenschutz und Justizvollzugsanstalt Tegel 
scheint derzeit unmöglich. "Der gläserne Gefangene" 
bekommt in dieser Situation eine vermeintlich neue 
Bedeutung, aber nicht das Glasfaserkabel macht ihm zu 
diesem, sondern doch der Umgang mit seinen Daten. 

Sozialrecht III 
Hier geht es um den Verwaltungsakt, um Rechtsvor
schriften, mit denen sich behördliche Hilfsleistungen 
beantragen Jassen und schließlich um den Einstieg in 
die konkrete Beantragungspraxis, also um das, was 
zum Verständnis ablehnungssicher gestalteter Anträge 
nötig ist 
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DAS G EFANGENENMAGAZ I N 

Viele Antworten 
Noch immer gesucht: In- und Externe, 

die für den liehtblick schreiben 

U
m einen achfolger für das zum 
Jahresende verabschiedete Mit
glied der Redaktionsgemein

schaft (s.S. 20 t) zu finden. hatte der 
Iichtblick in der letzten Ausgabe fünf 
Fragen gestellt, die mögliche Bewerber 
»möglichst kurz« beantworten sollten -
erhoffte Antwort: »Um eine Mitarbeit 
beim Iichtblick bewerbe ich mich, weil 
ich etwas zur Verbesserung der Lebens
und Arbeitsbedingungen im Strafvollzug. 
insbesondere in der Justizvollzugsanstalt 
(JVA) Tegel beitragen möchte. Um das in 
dem erforderlichen Maße tun zu können, 
wird keine Zeit bleiben, sich mit den in a) 
bis d) gestellten Fragen zu beschäftigen. 
Wenn Ihr das anders seht, bin ich der ver
kehrte Mann und ziehe meine Bewerbung 
zurück. Frage e) habt Ihr selbst beantwor
tet - auf Seite 30 im Iichtblick 1-2/00.« 

Eine so viel Selbstbewußtsein aus
strahlende Antwort traf leider nicht ein. 
Dafür gab es etliche, die zu Frage a) be
haupteten. »Schon jahrelang« mit dem 
noch rechtjungen Programm lnDesign ge
arbeitet zu haben. Diese Blender hatten 

Fröhliche Weihnachten! 

Erfreulich viele Menschen haben auf 
den »Nachruf« in der vorletzten Aus
gabe reagiert. Einer der ersten, die 
helfen wollten, das Überleben des 
Iichtbiicks zu sichern, war die 
DEUTSCHEpapier. (Hartmann & 
Flinsch und Seiler Papier) - dieser 
Betrieb versprach, sich nach einer 
funkt ionsfä higen gebrauchten 
Druckmaschine (GTO 46) umzuse
hen. 
Da die Anschaffung eines solchen Ge
rätes die Spendenmöglichkeiten ei
nes einzelnen übersteigen dürfte, 
hofft der liehtblick auf einen Zu
sammenschluß mehrerer privater 
oder juristischer Personen, denen die 
Redaktionsgemeinschaft jederzeit 
steuerabzugsfähige Spendenquittun
gen ausstellen lassen kann. 
In diesem Sinne wünscht der licht
blickallen Fröhlichste Weihnachten 
und einen angenehmsten Rutsch ins 
Neue Jahr! 

ebensowenig eine Chance wie jene, die 
ein für die libliche Arbeit nicht benötigtes 
Wissen über Dateien wie JPeG oder EPS 
vorgaukeln wollten. 

Ähnlich schnell ließen sich Täu
schungsversuche zu Frage b)- »WO sich 
>des Pudels Kern< findet«- erkennen: rich
tige Antwort: in Goethes Faust. 

Zumindest in mündlicher Form mach
ten erfreulich viele Antworten deutlich. 
was der »Faustinhalt« meint: nämlich -
wenn der (Faustische) Pudel mit der Rück
falligkeit ehemaliger Straftäter gleichge
setzt wird- die Vollzugsbedingungen (als 
deren Kern, Wesen, Ursache). Die ent
sprechenden Antworten sahen in etwa so 
aus: »Weshalb ich den Gedanken, noch
mals eine Straftat zu begehen. nicht voll
ends loszuwerden vermag, liegt vor allem 
daran, daß sich in meiner I ,80 x 2,80 m 
großen Zelle, in die ich täglich bis zu 17 
Stunden eingespem werde, keine sozia
leren Gedanken entfalten können.« 

Wider Erwarten viele wußten, was c) 
»an > Theodicee< falsch ist«. Gedacht war 
nur an das c bzw an das erste e dieses 
Wortes (also Theodizee oder Theodicee), 
aber geantwortet wurde sogar inhaltlich 
mit dem Hinweis darauf, daß der von Leib
niz in der Theodicee geführte »Beweis«
auch ein allmächtiger Gott könne nicht für 
das Unrecht auf der Welt verantwortlich 
gemacht werden- falsch sei (was übri
gens schon Kant bewiesen hat). 

Noch mehr erkannten zumindest den 
Teufel in dem französischen (!) Zitat d) 
»tirer Je diable par Ja queue« (den Teufel 
am Schwanze ziehen). Über die vielen 
Merkwürdigkeiten zur Bedeutung dieser 
Redewendung wird ebenso zu berichten 
sein wie über die Antworten zu Frage »e) 
weshalb Berlin einen >Bürgeijustizmeister< 
(Prantl) hat«- richtige Antwort: weil der 
Verfassungsbruch (hier: Zusammenle
gung von Rechtsprechungs- und Gesetz
gebungsorganen) in Berlin hingenommen 
wurde. Der Iichtblick hat sich noch auf 
keinen Kandidaten einigen können. Ge-
ucht wird also weiter nach einem in Te

gel gefangen gehaltenen Menschen. der 
weniger seine persönliche Situation, son
dern die Vollzugsbedingungen insgesamt 
verbessern möchte, indem er möglichst 
viele auf möglichst libliche Weise aufVer
besserungsbedarf hinweist. 0 
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Unser Titelbild 
Das Titelbild (Foto: Dietmar Bührer, Mon
tage: libli) zeigt den Weihnachtsmann (der 
einigen bekannt sein dürfte) beim Verla -
sen der JVA Tegel- weniger gut erkenn
bar: sein Sack ist prall gefüllt mit Dingen . 
die er mitnimmt (z.B. Freizeit. Lebensmit
tel, sonstige Vergünstigungen). 

Endlich: Diepgen im Gefängnis ! 
Daß Berlins Regierender Bürgermei-

ler Eberhard Diepgen »nicht ins Gefang
nis« wollte, wußte Bild Berlin am 
01.12.99 zu berichten. Knapp ein Jahr 
später war er doch drin: fast unbemerkt 
besuchte er am 02.11.00 die JVA Tegel. 

Aber vermutlich war das nur sein Klon 
(vgl. der Iichtblick 5/00. S. 19) - Be
richten von Augenzeugen zu folge soll der 
Bürgerjustizmeister nämJich sehr mensch
lich aufgetreten sein. 
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DerBVB 
Das nur in Berlin existierende Gremium hat sich Gedanken zum 
Strafvollzug gemacht- der liehtblick gibt einige davon wieder 

Anläßtich einer Anhörung zur Si
tuation im Berliner Strafvollzug 
welche im Rechtsausschuß ge

führt wurde, soll hier teilweise aus der 
Stellungnahme des Berliner Vollzugsbei
rates (BVB, vgl. der lichtblick3/99, S. 
10 f) berichtet werden. 

Der BVB ist ein unabhängiges voll
zugspolitisches Gremium aus 17 bis 19 
ehrenamtlich tätigen Mitgliedern, nämlich 
den Vorsitzenden 

ben Mitglieder auf eigene Kosten in die 
Niederlande, um sich im niederländischen 
Justizministerium und in niederländischen 
Gefängnissen über die dortigen Gegeben
heiten zu infonnieren. 

Nachfolgend werden ausgewählte Er
gebnisse aus der Arbeit der letzten 12 
Monate des Berliner Vollzugsbeirates vor
gestellt. Was in den geschlossenen Voll
zugsanstalten in Berlin nicht im Ansatz 

Überstunden( -abbau), aber auch als päd
agogische Maßnahme, um andere Berei
che (Teilanstalten) attraktiver zu machen. 
In jenen anderen Bereichen herrschen je
doch ebenfalls Mängel, verschärft durch 
die Überbelegung und z.B. die seit etli
chen Monaten nicht besetzte Leitungs
stelle in der TA VI. Ein weiteres Hausge
machtes Problem ist die Überbelegung in 
der JVA Tegel. Die daraus folgende Ge-

meinschaftsunter
der 10 Berliner An
staltsbeiräte und 
wechselnden Ver
tretern aus gesell
schaftlichen Insti-

Der BVB ist ein unabhängiges vollzugspolitisches 
Gremium aus 17 bis 19 ehrenamtlich tätigen Mitgliedern 

von Vertretern aus gesellschaftlichen Institutionen 

bringung in den 
Ruhezeiten wieder
spricht grundsätz
lich dem Gesetz§ 8 
StVollzG. In Teilbe-

tutionenwie dem Landesschulamt Arbeit
geber- und Arbeitnehmerverbände, Ber
liner Ärztekammer, Freie Wohlfahrtspfle
ge, Medien und andere. Die Mitglieder 
werden von der Senatsverwaltung für 
Justiz berufen, welche auch organisatori
sche Unterstützung leistet. 

Der BVB befaßt sich gemäß den Aus
flihrungsvorschriften zu§§ 160-162Straf
vollzugsgesetz (StVollzG) mit übergreifen
den Fragen des Strafvollzugs in Berlin. Er 
tagt in der Regel ein Mal pro Monat und 
seit Januar 99 überwiegend in Haftanstal
ten, je nach den jeweiligen Themen
schwerpunkten. Notgedrungen beschäf
tigt sich der BVB mit den gesellschaftli
chen Kontexten des Strafvollzuges-etwa 
der Frage, warum über 95 Prozent der Ge
fängnisinsassen Männerund nur 4-5 Pro
zent Frauen sind (Erziehung der Männer 
zu Gewaltbereitschaft?); oder mit der un
angebrachten Minderbewertung von Voll

verwirklicht wird, ist die von§ 3 StVollzG 
seit 23 Jahren geforderte Angleichung der 
Lebensverhältnisse Drinnen und Drau
ßen, die Vermeidung schädlicher Auswir
kungen des Strafvollzuges und die Hilfe 
zur Eingliederung in das Leben in Frei
heit, welche die vom St VollzG geforderten 
zentralen Grundbedingungen des Straf
vollzuges sind. 

Stattdessen bestimmen trationeHe Ent
mündigungsverhältnisse und Subkultur 
den Alltag von Gefangenen und Bedien
steten vor allem in den geschlossenen 
Anstalten Moabit und Tegel. Die Gründe 
sind nach Einschätzung des BVB weni
ger auf bauliche Mißstände zurückzufüh
ren, sondern mehr auf der fortbestehen
den Präferenz (Bevorzugung) des Vollzu
ges von Strafen in geschlossenen Mam
mut-Anstalten- und zwar auf dem Still
stand der kp~zeptionellen Fort
entwicklung des Strafvollzuges seit den 

reichen der JVA Tegel-etwaderTA VI
ist sie allerdings schon Standard. Die hier
für notwendigen Einwilligungen der Ge
fangenen dürften als nicht ganz freiwillig 
anzusehen sein, da oft nur auf diese Wei
se eine Verlegung aus stark drogen- und 
subkulturbelasteten Teilanstalten - TA II 
und TA III - in andere Teilanstalten er
reicht werden kann. Sehr oft nicht einmal 
das, wenn die Standard- Mehrfachbele
gung nicht zur Bewältigung der Überbe
legung ausreicht. In Folge von Überbele
gung steht in den Haftanstalten weniger 
Personalkapazität für den einzelnen Ge
fangenen zur Verfügung, was vor allem 
zwei erheblich negative Auswirkungen 
hat: Die Ausbreitung der Subkultur mit 
weiterdesozialisierenden Wirkungen und 
die Verlängerung von Haftzeiten dadurch, 
daß mangels Prüfungskompetenz weniger 
oder verspätet Vollzugslockerungen ge
währt werden, mit der Folge verspäteter 

oder unterbleiben-zugsbediensteten 
in der Öffentlich
keit. Weiter be
schäftigt sich der 
BVB auch mit der 

In der NA Tegel vollzieht sich in den letzten Monaten 
nicht nur ein Stillstand hinsichtlich der Umsetzung der 
Vorgaben des§ 3 StVollzG, sondern ein Rückschritt 

der Verlegungen in 
den Offenen Voll
zug, verspäteter 
Entlassungsvorbe
reitungen und dahäufig dummen 

und hetzerischen Berichterstattung der 
Presse in Angelegenheiten von Krimina
lität und Strafvollzug, gegen die in einem 
Fall bereits erfolgreich geklagt wurde. 

Das Zusammentragen von Informatio
nen über die Verhältnisse des Strafvoll
zuges in anderen Europäischen Ländern, 
gehört ebenso zu den Aufgaben des BVB. 
Am 18./19. Sep. dieses Jahres fuhren sie-
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70er Jahren. Speziell in der Justizvollzugs
anstalt (JVA) T7gcr~ _vollzieht sich in den 
letzten Monaten riicht nur ein Stillstand 
hinsichtlich der Umsetzung der Vorgaben 
des§ 3 StVollzG, sondern ein RUckschritt 
in Form der Verfestigung altertümlichen 
Verwahrvollzuges, insbesondere in der 
Teilanstalt m der JVA Tegel. Gerechtfer
tigt wird dies alles mit Personalmangel, 
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mit regelmäßig der Verweigerung von 
Reststrafenaussetzungen zur Bewährung 
durch die Strafvollstreckungskammern 
des Landgerichts. Daraus resultieren län
gere Haftzeiten, also hausgemachte neue 
Überbelegung. 

Der BVB hat in entsprechenden Über
belegungsphasen immer wieder Vollstrek
kungsaufschUbe und Haftunterbrechun-



gen gemäß § 455a StPO angeregt. Er ver
weist auf die äußerst positiven Erfahrun
gen in Berlin anläßlich entsprechender 
Maßnahmen in den Jahren 1979 bis 1984, 
wo in ca. 70 Prozent der etwa 1700 Fälle 
die Reststrafen aufgrundlegalen Verhal
tens der Verurteilten zunächst zur Bewäh-

"'] 

rungsarbeit konzentriert werden, also auf 
die Reduzierung der Straftatgefahren sei
tens schon verurteilter Täter. Der nicht 
selten vorkommende propagandistische 
Mißbrauch des Strafvollzuges als empö
renderweise versagendes Universalheil
mittel, die Nutzung einzelner Fehlschläge 

Laseher Strafvollzug? Nicht nur hinsichtlich der Voll
zugslockerungen, werden dort hohe Anforderungen an 

die meist schwierig sozialisierten Menschen gestellt 

rungausgesetzt und später erlassen wer
den konnten. 

Nach den. organisatorischen Reformen 
in den Berliner Vollzugsanstalten wäre 
konzeptionelle Arbeit nötig, zum Beispiel: 

- Verstärktes Angehen von verbreite
ten Persönlichkeitsausprägungen bei Ge
fangenen, die Rückfall begünstigen, in
dem sie Legalverhalten als zu schwierig 
erscheinen lassen bzw. Haft gegenüber 
den Lebensanforderungen in Freiheit als 
weniger abschreckend (unrealistische Le
benshaltungen im Hinblick auf Partner
schaften, Kommunikation und Geld) 

- Anpassung der Lebensverhältnisse 
in Haft an die Freiheit (erlaubter Umgang 
mit Bargeld, reale Verkaufsstellen für Zu
satzlebensmittel, Post u.ä.); Aufhebung 
des althergebrachten Kalfaktorsystems 
(Putz- und Versorgungsdienstleistungen 
von Gefangenen für Gefangene); Aufhe
bung des Wäschetauschs; Anpassung 
der Arbeitsentlohnung mit einhergehen
der Selbstkontrolle des Stromverbrauchs; 

(die heute keinesfalls häufiger geschehen 
als früher) zu kurzfristigen politischen 
oder öffentlichkeitswirksamen Zwecken, 
sind insgesamt schädlich. Kein verantwor
tungsvoller Privatunternehmer würde sei
nen Betrieb selbst so schlechtmachen. 

Stattdessen wäre schon zur Zweck
wahrung der aktuellen Kosten des Straf
vollzuges, die zum allergrößten Teil für Si
cherheitsbelange und Grundversorgung 
aufgewandt werden, zu verlangen, daß 
allgemeiner Herabwürdigungen aktiv ent
gegengetreten wird wie etwa dem Stan
dardmärchen vom Hotelvollzug- wer 
kennt schon ein Hotel mit Gemeinschafts
duschen? Und um eine weitere öffentli
che Dummheit aufzugreifen: der lasehe 
Strafvollzug-hinsichtlich von Vollzugs
lockerungen und Resozialisierungsmaß
nahmen ist der Vollzug nicht lasch, denn 
die Gewährung von Lockerungen setzt 
hohe Anforderungen an die meist schwie
rig sozialisierten Menschen voraus. 
Lasch für die Gefangenen sind dagegen 

Vollzugsform ein, da dort arn ehesten die 
Angleichung der Lebensverhältnisse ver
wirklicht werden kann, die zur Verinnerli
chung nicht-krimineller Lebensorientie
rung notwendig ist. 

Der nach § 10 I StVollzG normale Voll
zug ist dabei anstrengender für Gefange
ne, als der geschlossene, bloß verwah
rende Strafvollzug. Die weit verbreitete 
Meinung, er sei einfacher, zeugt von Un
informiertheit Der Normalvollzug ist nach
weisbar wesentlich effektiver resozialisie
rend, als der geschlossene, er erfordert 
weniger als die Hälfte an laufenden Ko
sten, vermutlich auch an Bau- und Siche
rungsmitteln. Er bewirkt darüber hinaus 
die Entlastung der Allgemeinheit von 
enormen weiteren Kosten im Stadium des 
Freiganges, mittels Haftkostenbei trägen, 
eigenen Unterhaltszahlungen der Gefan
genen für ihre Familien, Schadenersatz
zahlungen, Schuldentilgung usw. Das ist 
nur möglich da hier der Gefangene im 
Rahmen des Freiganges einer erwerbsmä
ßigen Tätigkeit während seiner Haft nach
gehen kann. 

Strafjustiz und Strafvollzug sind nach 
dem Gesetz nicht nur deswegen letztes 
Mittel, weil sie in geschützte Grundrechts
bereiche eingreifen, sondern weil andere 
Mittel in der Regel besser wirken. Der Ruf 
nach Strafe und vor allem nach härteren 
Strafen, wenn irgendein gesellschaftlicher 
Regelungsbedarf besteht, sollte etwas 
häufiger hinterfragt werden. Ohne Zwei
fel kann der Strafvollzug auch bei Auf
bietung aller Kräfte keine negativen Per-

· stäkere Einbeziehung von Familien und 
Kindem in den Vollzug; 

- möglichst weitgehende Aufhebung 
der Entmündigung der Gefangenen im 
Alltag des geschlossenen Vollzuges (z.B. 
durch frühestmögliche Verlegung in den 
nach § 10 I St VollzG normalen Vollzug und 
Freigang; durch eigenverantwortliche 
Alltags- und Stationsgestaltung) 

Wo lassen sich Selbstverantwortung und 
Legalverhalten am ehesten lernen und erproben? 

- Die Subkultur wUrde ebenso mini
miert, wie schädlichen Auswirkungen des 
Strafvollzuges entgegengewirkt würde 

Der BVB hält mehr öffentliche Aner
kennung der wichtigen Aufgaben des 
Strafvollzuges für notwendig. Justiz, Po
lizei und Strafvollzug sind äußerst kost
spielige Unternehmungen zur Bekämp
fung des Unrechts, welche - erkennbar 
an der Konstanz der Kriminalitätszahlen 
oder gar dem parallelen Ansteigen etwa 
in den USA in katastrophale Dimensio
nen - nicht unbedingt zu angemessenen 
Kosten wirksam sind. Die Bedeutung des 
Strafvollzuges muß auf die Resozialisie-

Natürlich im nach§ 10 I StVollzG normalen Vollzug 

gerade die traditionellen Ordnungsstruk
turen, da sie außer Gehorsam und Clever
ness bei ihrer Umgehung keine persönli
chen Anforderungen stellen. Nach Mei
nung des BVB bedeutet auch die gefor
derte konzeptionelle Angleichung der 
Verhältnisse Drinnen und Draußen in der 
Realität das Gegenteil von Vergünstigung 
und Hotelvollzug. Wir alle wissen doch 
in Wirklichkeit, welche Mühen es macht, 
seinen Alltag selbstverantwortlich zu ge
stalten, nicht nur seine Stromrechnungen 
zu bezahlen oder Geld zu sparen. 

Wo lassen sich Selbstverantwortung 
urid Legalverhalten am ehesten lernen?
natürlich im nach § 10 I St VollzG normalen 
Vollzug. Der BVB setzt sich seit Jahren für 
die gesetzesgemäße Ausweitung dieser 
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sönlichkeitsentwicklungenbei Straftätern 
ganz schnell mal beseitigen. Auch nicht 
in Berlin. Die RUckfallquote läßt sich mit 
Sicherheit durch keinen Strafvollzug auf 
nahe Null senken. 

Angesichts der erheblichen Kosten, die 
der Strafvollzug schon für die Zwecke der 
sicheren Verwahrung und der noch nicht 
abgeschafften Schuldverbüßungsidee 
verursacht, ist es naheliegend, als nütz
lich erkannte Ausgestaltungen auch ein
zuführen um wenigstens das Mögliche zu 
tun. 

Dem BVB erscheint das nur umsetz bar, 
wenn die dort Verantwortlichen rational 
handeln, die gesetzlichen Ziele aktiv un
terstützt und nicht durch stammtischge
mäße Äußerungen torpediert werden. lt! 
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Schöne 
Aussichten 

Die Situation in den Berliner Haftanstal
ten, speziell in der NA Tegel, ist alarmie
rend. Die vorhandenen vielschichtigen 
Probleme sind dermaßen gravierend, daß 
ein am Strafvollzugsgesetz orientierter 
Vollzug praktisch nicht mehr gewährlei
stet ist. Diese traurige Wahrheit ist selbst 
den Verantworlichen seit geraumer Zeit 
bekannt. Genützt hat das Wissen dieser 
vom Tatendrang verschont Gebliebenen 
bisher allerdings weder dem Vollzug noch 
den ihn ertragenden Gefangenen. 

Die Gesamtinsassenvertretung der NA 
Tegel hat den Rechtsausschuß im Abge
ordnetenhaus bereits am 12.04.00 mit ei
nem Schreiben über die Unzulänglichkei
ten in Tegel informiert. Dazu zählten u.a. 
die immernoch fehlenden Steckdosen in 
der Teilanstalt (TA) I, die Lebensgefährli
chen »Notrufsignale« der TA ll, das durch 
den in den Teilanstalten I, II und III an 
Sonn- und Feiertagen praktizierten, vor
gezogenen Nachtverschluß hervorgeru
fene Konfliktpotential usw. Es wurde auch 
darauf hingewiesen, daß mit dem in den-

Jahresdurchschnitt 1995 1996 

Anzahl der 1.536 1.553 
Gefangenen 

Unbeschäftigte 577 699 
Gefangene 

Anzahl des 876 884 
Personals 

Anzahl der Be- 101 60 
treuungsangebote 

Anzahl der Sport u. 21 24 
Freizeitangebote 

Geschäftsfiihrerin der Freien Hilfe e.V. hat 
auf die »Zunahme der Vielfalt der Proble
me« hingewiesen, die bedingt sind 
»durch die Über- und Mehrfachbelegun
gen, die zögerliche Verlegung in den offe
nen Vollzug, die teilweise schwierige psy
chische Verfassung der Inhaftierten«, das 
steigende »Aggressionspotential durch 
hohe Arbeitslosenzahlen [und] oft unkla
ren Vollzugsver lauf« - zu Recht machte 
sie außerdem auf deutliche Abstriche am 

Die letzten Jahre haben in der NA Tegel nicht nur durch 
Überbelegung und Verlängerung der 

Einschlußzeiten zu mehr Verwahrvollzug gefiihrt 

selben drei Häusern nunmehr auch an 
Donnerstagen durchgeführten früheren 
Nachtverschluß »man seitens der An
staltsleitung und der Senatsverwaltung 
für Justiz bewußt eine Verschlechterung 
der Haftbedingungen in einigen Berei
chen in Kauf nimmt, um ein schon vor
handenes Vollzugsgefalle zu den Wohn
gruppenhereichen [ ... ]zu vertiefen.« 

Am 07.09.00 haben sich dann schließ
lich im Rahmen einer Anhörung im soge
nannten Rechtsausschuß einige hochka
rätige externe Entscheidungsträger zu
sammengefunden und sich dem Thema 
»Situation im Berliner Strafvollzug« ge
widmet. Ganze zwei Stunden und zwanzig 
Minuten Besprechungszeit wurde dem 
Schicksal von aktuell knapp 5.200 und 
abertausenden zukünftiger Gefangener 
zugestanden. 

Die geladenen Redner haben zumeist 
die hauptsächlichsten Probleme, die zu
gleich auch die Verursacher vieler ande
rer Probleme sind, thematisiert: Überbele
gung und Personalmanget Frau Dr. Barth, 
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Behandlungsvollzug, »bedingt durch den 
Belegungsdruck und die Überlastung der 
Vollzugsmitarbieter, insbesondere der So
zialdienste« aufmerksam. 

Für den Berliner Vollzugsbeirat (vgl. S. 
4 f) trug Dr. Heische! vor, daß hinsichtlich 
des geschlossenen Vollzuges »die vom 
Gesetz seit 1977 geforderte Angleichung 
der Lebensverhältnisse drinnen und drau
ßen, das Entgegenwirken gegen schädli
che Auswirkungen des Strafvollzuges 
und die Hilfe zur Eingliederung in das 
Leben in Freiheit entweder überhaupt 
nicht oder nur minimal ausgebildet« ist. 

Der Leitende Regierungsdirektor Klaus 
Lange-Lehngut erschien zur Anhörung 
vor dem Rechtsausschuß zwar nicht in 
seiner Funktion als der Leiter der NA Te
gel, hatte aber den Hörern trotzdem 
schlechte Nachrichten von diesem Plane
ten zu vermelden. Auch er betonte, daß 
die Doppel- und Mehrfachbelegung »das 
ohnehin vorhandene Konfliktpotential« 
verstärke und dieses »durch Personalab
bau natürlich potenziert« (verstärkt) wer-

der Iichtbi i ck 6nOOO 

1997 1998 1999 2000 

1.590 1.599 1.663 1.675 

617 547 644 657 

888 905 893 830 

75 67 66 71 

24 19 16 15 

de. Er fiihrte aus, daß er zwar nicht zu Dra
matisierungen neige, aber nicht garantie
ren könne, »daß es, wenn die Entwick
lung - Personalabbau, Belegung Erhö
hung- so weiter geht, nicht doch zu ganz 
erheblichen Vorkommnissen kommen 
könnte- zum Nachteil von Gefangenen, 
zum Nachteil von Bediensteten«. 

In den letzten Jahren haben sich die 
Zustände in der Justizvollzugsanstalt Te
gel durch Überbelegung und Verlänge
rung der Einschlußzeiten zu mehr Verwahr
vollzug anstelle des Behandlungsvollzu
ges entwickelt. Die Betreuung der Gefan
genen hat sich den durch Personalabbau 
erheblich verschlechtert. 

Erschwerend kommt noch hinzu, daß 
diverse durch externe angebotene Grup
pen- und Freizeitaktivitäten wegen Spar
maßnahmen zusemmengeschrurnpft sind. 
Dagegen haben aber wegen der stets stei
genden Arbeitslosigkeit immer mehr Ge
fangene immer mehr Freizeit zur VerfU
gung, die sie nicht sinnvoll nützen kön
nen. Zur Vollendung dieser unheilvollen 
Entwicklung werden die Nichtarbeiter 
auch noch länger unter Verschluß genom
men und haben folglich wesentlich mehr 
von der zwangsweise verabreichten, in 
jeder hinsieht unproduktiven Freizeit. 

Die heute vorhandenen, nicht hin
nehmbaren Zustände in den Berliner Haft
anstalten sind auch den Zuständigen be
kannt. Da es die Verantwortlichen nicht 
vermocht haben, diesen seit Jahren ab
sehbaren Verschlechterungen Einhalt zu 
gebieten und sie somit sogar zum Teil 
selbst verschuldet haben, ist in naher 
Zukunft mitVerbesserungennicht zu rech
nen. Keine guten Aussichten fUr Gefan
gene ft1r das Jahr 2001 - in diesem Sinne: 
Fröhliche Weihnachten! (tJ 



Die reine 
Willkür 

Die »Kollektivschuld« wird im Wörter
buch (Wahrig) beschrieben als die 
»Schuld, die einer Gemeinschaft fiir das 
von einem ( od. einigen) ihrer Glieder be
gangene Unrecht beigemessen wird«. Die 
Kollektivstrafe ist ein Auswuchs dieser 
Gesinnung. Kollektivstrafen wurden mit 
der Errichtung eines Rechtsstaates auf 
dem Boden der Bundesrepublik Deutsch
land abgeschafft. Am 16.11.2000 traf in 
der Redaktion allerdings ein Brief ein, der 
das im Jahre 1972 vom Bundesverfas
sungsgericht für Strafgefangene abge
lehnte, aber in der Praxis faktisch immer 
noch vorhandene besondere Gewaltver
hältnis in einem Gefangnis wieder vor 
Augen führt, in dem so etwas wie Sip
penhaft möglich ist. Der Inhalt dieses Brie
fes zeugt von Willkür und Ohmnacht und 
wird wegen seiner Aussageflihigkeit nach
folgend gerne wiedergegeben: 

»Am Donnerstag den 26.10.2000 wur
de um 1130 Uhr am Ausgang des Trep
penhauses der Schneiderei eine Kontrol
le nach § 84 Abs. I Strafvollzugsgesetz 
vorgenommen, wobei die Arbeiter der 
Schneiderei und die Arbeiter der Univer
sal-Stiftung (Metall) kontrolliert wurden. 
Bei der Kontrolle sind im Treppenhaus 
Kissen aufgefunden worden, die vermut
lich durch Arbeiter der Schneiderei wider
rechtlieb mitgenommen und dort depo
niert wurden. Diese Kissen konnten aller
dings niemandem zugeordnet werden. 

Am gleichen Tag gegen 1400 Uhr wur
den die Arbeiter in der Schneiderei in die 
>Raucherecke< gebeten. Dort wurde ihnen 
erklärt, daß sich derjenige stellen soll, der 
die besagten Kissen im Treppenbaus de
poniert hatte. Sollte dies nicht bis zum 
darauffolgenden Montag geschehen, so 
würden jedem Arbeiter die Prozente filr 
den Monat Oktober gestrichen. Da sich 
niemand meldete, wurde diese Kollektiv
strafe von den Werkbediensteten dann 
auch tatsächlich vollzogen. 

Da sich die Gefangenen zu unrecht 
behandelt filhlten, beschwerten sich die
se schriftlich bei der Arbeitsverwaltung 
und beantragten die Nachzahlung der Lei
stungszulage. Bis zum heutigen Tag gab 
es von dort noch keine Antwort. Ein Ge
fangener, der direkt an die Schneiderei 
eine schriftliche Anfrage stellte und um 
einen rechtsmittelfahigen Bescheid bat, 
bekam von dort lediglieb seinen Antrag 

"'ä''ä""W"" 

zurück mit dem handschriftlichen Vermerk., 
er habe die geforderte Leistung nicht er
bracht. 

Diese Behauptung ist aber aufgrund 
eines Buches, in dem die erbrachten Lei
stungen notiert werden, widerlegbar. Fer
ner ist aus diesem Buch zu erkennen, daß 
dieser Mitarbeiter in den Vormonaten die 
gleiche Leistung erbracht hat und in die
sen Monaten Prozente gezahlt wurden. 
Außerdem gibt es in der Schneiderei ei
nen Aushang, auf dem die Leistungsnor
men festgelegt sind. Der Mitarbeiter liegt 
dabei weit über der Norm. 

Jetzt stellt sich die Frage, ob die restli
chen Gefangenen auf ihre Anfrage nach 
der Leistungszulage von der Arbeitsver
waltung ebenfalls die Antwort bekommen 
werden, sie hätten die Leistung nicht er
bracht. Warum stehen die Werksbedien
steten nicht dazu, daß sie die Leistungs
zulageaufgrund einer allgemeinen Strafe 
gestrichen haben? 

Seit diesem Vorfall wird in der Schnei
dereijede Pause notiert, insbesondere fiir 
die Raucher, die sich mal eine Zigaretten
pause gönnen. Dies ging bereits so weit, 
daß Arbeiter ins Büro gerufen wurden 
und ihnen vorgehalten wurde, sie wür

den zu viele Pausen machen, ganz egal, 
ob sie die geforderte Leistung erbracht 
haben oder nicht. Es bleibt abzuwarten, 
ob die notierten Minuten vom ohnehin 
kargen Arbeitslohn abgezogen werden. 
Unterall dem leidet das Arbeitsklima sehr, 
da die Werksbediensteten nur noch Druck 
ausüben. Die einzigen, die davon gelernt 
haben, sind die« (Un-)Sicherheitsbeam
ten, »die am l 0.11.00 erneut eine Kontrol
le nach § 84 I StYollzG durchgefUhrt ha
ben, diesmal aber direkt im Treppenhaus. 

19 Arbeiter sind in der Schneiderei be
schäftigt, die teilweise seit Jahren die glei
che Leistung erbringen. Dafür bekamen 
sie bisher Leistungszulagen zwischen 15 
und 30 Prozent. Nach Meinung der Be
diensteten sind sie aber seit Oktober 2000 
schlagartig faul geworden.« 0 

Grundrechte aller 
Orten! 

»Jeder hat das Recht, [ ... ] sich aus allge
mein zugänglichen Quellen ungehindert 
zu unterrichten« (Art. 5 I GG). Dieses 
Grundrecht gewährleistet auch den in 
Gefangenschaft lebenden Menschen den 
Zugriff auf alle auf dem Markt frei erhält
lichen legalen Publikationen. 

der li eheblick 612000 

Im Falle einer bestimmten Publikation 
weigern sich allerdings die Verantwortli
chen in der Justizvollzugsanstalt Tegel, 
ihren aus den Grundrechten der Gefange
nen abgeleiteten Verpflichtungen nach
zukommen. Die in türleischer Sprache er
scheinende Wochenzeitschrift » Vatan« 
wird den 6-7 Tegeler Abonnenten seit 
Monaten vorenthalten. Obwohl jede Aus-. 
gabe dieser Zeitschrift den Abonnenten 
immernoch regelmäßig per Post zuge
sandt wird, werden diese Exemplare nicht 
den Gefangenen ausgehändigt, sondern 
zu deren Habe genommen. Nach Anga
ben der Gefangenen werden ihre mündli
chen und schriftlichen Anfragen nach den 
Gründen dieser Vergehensweise lediglich 
mündlich mit einem »ist verboten! « ab
gewiegelt. Wer dieses Verbot ausgespro
chen hat und warum diese legale Publika
tion ausgerechnet fiir Gefangene verbo
ten sein soll, scheint dabei niemand zu 
wissen oder den Betroffenen sagen zu 
wollen. Daher liegt der Verdacht einer will
kürlieben Maßnahme ohne jegliche ge
setzliche Grundlage sehr nahe. 

Die Presse- und Informationsfreiheit 
soll ihre Schranken ausschließlich in den 
Vorschriften der allgemeinen Gesetze fm
den, nicht aber in den Mauem der Justiz
vollzugsanstalt Tegel - das wurde er
kannt: das Verbot wurde aufgehoben. 0 

Eine 
Gemüsezwiebel 

Wie der liehtblick in seiner Ausgabe 
5/00 (S. 6 f) berichtete, istseitdem 01.09.00 
die Mitnahme von Gegenständen und 
Behältnissen jeglicher Art, sowohl von 
den Häusern in die Anstaltsbetriebe als 
auch umgekehrt, untersagt. Dieses Ver
bot hat u.a. bewirkt, daß die Gefangenen 
sich während ihrer Arbeitszeit weder mit 
Nahrungsmitteln noch mit Flüssigkeit 
selbst versorgen können. Da die von der 
Anstalt angekündigte Versorgung mit 
Flüssigkeit sich als völlig unzureichend 
herausgestellt hat, sind die Gefangenen 
zur Zeit praktisch gesundheitsgefährdend 
unterversorgt. 

Die Einführung dieser Maßnahme wur
de durch die Anstaltsleitung mit der »Si
cherheit und Ordnung der Anstalt« be
gründet. Die Kenner der Materie, insbe
sondere die Gefangenen, wissen aller
dings aus Erfahrung, daß selbst die reali
tätsfremdesten Entscheidungen mit 
diesen abstrakten Begriffen begründet 
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werden können, und gelegentlich sogar 
werden. Abgesehen vom Anstellen von 
sehr wager Vermutungen war es daher 
nicht möglich herauszufinden, welche 
Dinge es nun genau waren, die die Sicher
heit und Ordnung der Anstalt derart stark 
gefährdet und so den Anstoß zu dieser 
schwerwiegenden Maßnahme gegeben 
hatten. 

Die Strafvollstreckungskarruner bat die 
Anstalt gebeten, zu einer in diesem Zu
sammenhang eingereichten Klage eine 

"'ä'LJ""W"" 

erschreckend sein wie die Umstände, die 
einen erwachsenen Mann zum Diebstahl 
von Lebensmitteln verfiihren können. Wo 
Lebensmittel geklaut werden, gibt es Be
darf nach Nahrungsmitteln oder nach an
ständiger Ernährung. Wer die unzurei
chende Versorgungslage und die Meister
Ieistungen der Küche der NA Tegel kennt, 
wird den vorhandenen Bedarfbestätigen 
können. 

Anstatt die Ursachen fiir den Diebstahl 
von Lebensmitteln zu erforschen und auf 

Wo Lebensmittel unerlaubt umgelagert werden, gibt es 
entweder Bedarfnach Nahrungsmitteln oder 

aber nach anständiger Ernährung 

Stellungnahme abzugeben. In dieser fuhrt 
die Anstalt u.a. aus, daß die Arbeitsbe
triebe zunehmend den Diebstahl von 
Werkzeugen u.ä. beklagt hätten, die ef
fektive Kontrolle der Gefangenen aber auf
grundder Vielzahl der mitgefuhrten Be
hältnisse unmöglich geworden sei. Um 
»sich zunächst im Wege stichprobenarti
ger Kontrollen ein Bild vom Umfang un
erlaubt mitgefiihrter Gegenstände zu ma
chen«, sei am 17. Juli 2000 eine derartige 
Kontrolle »mit erschreckendem Ergeb
nis« durchgefuhrt worden. Es seien näm
lich folgende hier vollzählig aufgefuhrten 
Dinge gefunden worden: 

10 Apfelsinen, 
5 Äpfel, 
6 Birnen, 
I Gemüsezwiebel, 
l Stück Fleischwurst, 
6 Stück Kassler, 

500g Leinensamen, 
l3 Stück Kuchen, 
19 Brötchen, 
2x Scheibenwurst und Käse, 

1 Tüte Knäckebrot, 
1 Stück Brot, 

100 g Puddingpulver und 
2x Hibiskustee. 
Eine drei Tage später erneut durchge

fuhrte Kontrolle habe »folgende gestoh
lene Lebensmittel zu Tage« gefördert: 

3 Brotea 750 g, 
21 Brötchen, 
11 Stück Kuchen, 
12 Bouletten, 

Becher Magerquark und 
GemüsezwiebeL 

Das »erschreckende« Bild, das sich 
dem kontrollierenden Beamten beim Auf
finden dieser Lebensmittel dargeboten 
haben muß, läßt sich nur erahnen. Es kann 
allerdings sicherlich bei weitem nicht so 
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diesem Wege geeignete Maßnahmen zu 
finden, die derlei unerwünschte Verhal
tensweisen von vornherein ausschließen, 
haben sich die Verantwortlichen auf die 
Symptome konzentriert, nicht aber auf die 
Krankheit selbst. Im Gegenteil, sie haben 
sie sogar weiter voran getrieben und die 
Situation noch weiter verschärft. Die An
stalt ist weiterhin nicht in der Lage, die 
arbeitenden Gefangenen während der Ar
beitszeit in ausreichendem Maße mit Flüs
sigkeit zu versorgen. Wer sich während 
seiner 7stündigen Arbeitszeit nicht einem 
Teebeutel (0,21) abfinden kann und will, 
siebt sich gezwungen, auf andere Mög
lichkeiten des Flüssigkeitsausgleichs zu
rückzugreifen. 

Vor diesem Verbot gab es nur wenige 
Schmuggler. Die Anstalt hat allerdings mit 
diesem hausgemachten Problem viele vie
le Kaffee-, Tee- und Zucker-Schmuggler 
herangezüchtet und genau das Gegenteil 
ihres Zieles erreicht. ~ 

Vorboten zum 
Fest 

Der Leiter der Teilanstalt V hat die in sei
nem Haus untergebrachten Häftlingeper 
Aushang darüber informiert, daß sie am 
01.12.00 aus »organisatorischen Grün
den« nicht wie üblich um 214s Uhr, son
dern bereits um 164s Uhr unter Verschluß 
genommen werden: Der organisatorische 
Grund, der zwingend zum vorzeitigen 
Wegsperren von etwa 180 Menschen ge
fuhrt bat, war die Weihnachtsfeier der 
Beamten der Teilanstalt V. Damit die ei
nen Feiern konnten, durften die anderen 
schließlieb nicht so frei herum laufen. Na 
dann, Frohes Fest! 6ZJ 

der liehtblick 6/2000 

Die eine 
Freistunde 

Grundsätzlieb hat jeder Gefangener einen 
Anspruch auf »täglich mindestens eine 
Stunde Aufenthalt im Freien« (§64 St
VollzG). Diese »nach allgemeiner Rechts
auffassung [ ... ) aus der Pflicht des Voll
zugs zur Gesundheitsflicsorge entsprin
gende Mindestgarantie« (OLG Koblenz, 
Beschl. v. 06.11.1996- 2 Ws676/96)wird 
in der NA Tegel allerdings nicht mit der 
gesetzlich geforderten Konsequenz ein
gehalten. 

Obwohl »der Anspruch des Gefange
nen auf eine tägliche Aufenthaltsdauer 
im Freien von mindestens 1 Stunde grund
sätzlich nicht, auch nicht um nur wenige 
Minuten, geschmälert werden darf« 
(a.a.O.), fiihren die in Hausordnungen 
sowie Dienstanweisungen festgelegten 
Tagesablaufspläne in der Praxis zwangs
läufig zu einer Kürzung der Freistunde. 

Betroffene dieser organisationsbeding
ten Kürzungen sind die arbeitenden Ge
fangenen. Während die Arbeiter ihre Ar
beitsplätze erst um 151s Uhr verlassen 
dürfen, beginnt schon zur gleichen Zeit 
die Freistunde in den Teilanstalten. Bis 
die Gefangenen endlich in den Freistun
denhöfen angelangt sind, sind einige 
Minuten der Freistunde bereits verstri
chen. Wenn der Gefangene sich zunächst 
der schmutzigen Arbeitsbekleidung ent
ledigen will, werden noch etliche Minu
ten mehr daraus. In der Teilanstalt I ist es 
noch extremer: bevor sich die dort unter
gebrachten Gefangenen auf den Freistun
denhofbegeben können, müssen sie sich 
noch an der Essensausgabe anstellen, ihr 
Ab~ndbrot entgegennehmen und diese 
Kostbarkeiten in ihren Hafträumen unter 
Verschluß nehmen. 

Über Jahre hinweg haben die Verant
wortlichen vermutlich die Ansicht '\'ertre
ten, die Wege von den Betrieben in die 
Häuser seien ohnehin nicht überdacht 
und der »Aufenthalt im Freien« beginne 
daher ja bereits mit dem Verlassen der Be
triebe. Diese Logik scheint der überwie
gende Teil der Beamtenschaft verinner
liebt zu haben. Denn obwohl nach einer 
bereits am 12.01.2000 (TAill) erlassenen 
Dienstanweisung die Freistunde um 1520 

Uhr beginnt und erst um 1620 Uhr endet, 
hält sieb kaum ein Beamter daran. Für sie 
beginnt die Freistunde immernoch bereits 
mit dem Verlassen der Arbeitsbetriebe um 
151s Uhr. 6ZJ 



Blaue Augen 
Sehr geehrte Herren Redakteure[. .. } Die 
DAVO betreibt als einzigen Geschäftsin
halt seit 40 Jahren nichts anderes als 
die Versorgung von Anstaltsinsassen mit 
Zusatzbedarf Das von uns angestrebte 
Ziel, Marl.:tfohrer im Anstaltsgeschäft zu 
sein, wurde vor ca. 20 Jahren erreicht. 
Es sind nicht die blauen Augen des Fir
meninhabers [W.K. Mock}, die uns zu Ver
tragspartnernder Anstalten in Hamburg, 
Bremen oder der größten deutschen Un
tersuchungshaftanstat in München, oder 
in Berlin haben werden lassen, sondern 
die Organisation und die Preisgestal
tung bei der Abwicklung der Insassen
versorgung [ .. .}. 

Der Wunsch nach guter Qualität wird 
von uns und unseren örtlichen Partnern 
mit jahrelanger Preisstabilität erfiillt. So 
können wir unseren Partnern, den An
stalts/eitungen und den Insassenvertre
tungen nachweisen, daß sich unsere Prei
se in den letzten 5 Jahren nur um 1,6% 
erhöht haben. 

Wir können Ihnen gern einen Preis
vergleich vorlegen, den die Hamburger 
Verbraucherzentrale in den letzten Jah
ren durchfiihrte. Obrigens der einzige 
fundierte Vergleich, weil wissenschaft
lich genau durchgefiihrt. [ ... } Das Er
gebnis lautet » ... ist die DA VO als einzi
ge annehmbare Einkaufsquelle zu bewer
ten«. Dabei wurde unser Hauptvortei/, 
unsere Eigenmarke BLACK BEAUTY, 
noch nicht einmal berücksichtigt, da die
se Tatsachen unbekannt waren. (Die Un
tersuchung umfaßt übrigens 40 Seiten 
DIN A 4.) [ .. .} 

Sie schreiben in Ihrem Artikel [über 
den Einkauf {der liehtblick 3-4100, S. 
26- 28)}, »Da der von Schneider ange
botene Tabak noch preiswerter ist als der 
von der DAVO angebotene BLACK 
BEAUTY. dürfte sich die Unzufriedenheit 
in Grenzen halten«. Dies kann nur ein 
Nichtraucher geschrieben haben. [Rich
tig ist: der Schreiber hat monatlich drei 
Stangen aufgeraucht und bedauert sehr, 
daß die Qualität des neuen Tabaks deut
lich schlechter als die des Black Beauty 
ist - aber von Wut und Zorn kann keine 
Rede sein.} Wir wissen, daß das Gegen
teil der Fall ist. 

Auch vieles andere aus Ihrem Artikel 
gibt wieder, was Sie von dem neuen Händ
ler erwartet haben. Die Wirklichkeit der 
Praxis hat Ihre Erwartungen inzwischen 
ad absurdum gefiihrt. ·' 

Es ist übrigens auch nicht so, daß die 
DA VO Artikel des Sortiments an König 
liefert, außer BB und das Zigarettenpa
pier EI Ray. Auch dies ist kein zweitran
giges Billigpapier. Es wird draußen für 
0,60 bis 0,75 DM gehandelt. Wir bieten 
es in Berlin als ständiges Sonderange
bot an: 3 Päckchenfiir DM 0,99. 

Es wäre das beste, Sie laden uns zu 
einem Gespräch ein [was zum Zeitpunkt 
der Abschrift dieses Briefes geschehen 
ist]. Dann könnten wir Ihnen stunden
lang aus unseren reichen Erfahrungen 
erzählen. Zum Beispiel von einer Anstalt, 
die uns 3 x gekündigt hat, weil die Insas
senvertretung soviel Mitsprache hatte, 
daß sie immer wieder einen neuen » Wun
derkaufmann« gefunden hat, und dar
über, daß die DA VO 3 x zurückgeholt 
wurde. Oder wir könnten uns darüber 
unterhalten, wieviel BB wir noch heute 
fiir Tegel umsetzen. Oder darüber, daß es 
König und uns ein Leichtes wäre, die 
Schneider-Preise zu unterbieten mit den 
Einschränkungen, die die Insassen heu
te hinnehmen müssen. [ ... } 

Ihre DA VO [ ... ]Kassel, 06. 11.00 

Dank an PVC 
Ein Pater zum Anfassen: 

Tetovo: (jl) Pater Vincens, Pfarrer in 
der Justizvollzugsanstalt (JVA) Tege/ in 
Berlin, stattete dem Logistikregiment 
KOSOVO FORCES in Tetovo I Mazedo
nien [vgl. der liehtblick 5199, S. 33: 
Kriegs Iust?] einen Besuch ab. »Meine 
Motivation ist Dankbarkeit«, erklärt der 
70-jährige Pater. »Ich habe zu Hause sehr 
engen Kontakt zu Soldaten und ich bin 
jetzt das 4. mal hier in Tetovo. Ich hatte 
die Freude, Soldaten aus Berlin hier in 
Tetovo in der Vergangenheit zu besu
chen, und ich denke, daß dies nicht mein 
letzter Besuch hier sein wird«, erklärte 
er. »Jeden Tag bete ichfor unsere Solda
ten wie folgt: Laß unsere Soldaten in den 
Krisengebieten, insbesondere die, die auf 
dem Balkan Frieden stiften und sichern, 
gesund an Leib und Seele zu ihren Fami-, ' . 
Iien und zu uns· zurückkehren.« 

Pater Vincens ist ein Pfarrer, der auf 
30 Jahre Erfahrung im Umgang mit Ge
fangenen hat und damit einen unschätz
baren psychologischen Sachverstan·d 
zurück greifen kann. Dieses machte sich 
auch der Kommandeur des LogRgt KFOR 
Oberst Karl-Jürgen Klein zum Nutzen 
und gewann den Pater for Seminare mit 
Soldaten, die gerade am nahen Ende des 
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Einsatzes sehr wertvoll waren und dank
bar angenommen wurden. Der Vorteil 
war, daß er hier objektiv mit seinem Wis
sen und Erfahrung die Seminare leiten 
konnte ohne im militärischen Auftrag zu 
stehen. Die teilnehmenden Soldaten wa
ren von der Art und Weise der Durchfoh
rung begeistert. Wer Pater Vincens kennt, 
der weiß warum. Einen Gottesdienst im 
Feldlager, bei dem auch die Weihe des 
neuen Glockenturms durchgefohrt wur
de, konnte er und der Weihbischofvon 
Skopje, Kiro Stojanov, in sehr eindrucks
voller Weise mitgestalten. Der Militär
pfarrer Norbert Sauer war begeistert von 
der Unterstützung in seinem Gottes
dienst. 

Text: 
Foto: 

OLt Jörg Liebig, 31.10.00 
HFw Guiscard Beckmann 

Königs Antwort 
[ ... }Mit wachsendem Interesse habe ich 
Ihren sehr subjektiv verfaßten Bericht 
über Ihre Einkaufsmöglichkeiten {der 
liehtblick 3-4100, S. 26- 28} gelesen. 
Selbstverständlich steht es Ihnen und 
Ihrer Anstaltsleitung frei, sich einen An
bieter for Zusatzeinkäufe Ihrer Wahl zu 
suchen - nur gebietet es die Fairness, 
vor jeder Polemisierung richtig und 
ernsthaft zu recherchieren. Diesen Vor
wurf habe ich Ihnen schon in vorherge
gangenen Briefen gemacht [in den letz
ten drei Jahren hat der liehtblick kei
nen Brief seitens der Firma König erhal
ten}. 

Warum hat es über zwei Jahre gedau
ert, bis ich den ersten Termin (auf mei
nen Wunsch) [ .. .} mit der GIV bekom
men habe? [Hier klarzustellen: die Mit
glieder der Redaktionsgemeinschaft des 
Gefangenenmagazins der licht:biCI<ar
beiten zwar gern und gut mit den Mit
gliedern der GIV zusammen, sind aber 
im Gegensatz zu diesen keine gewählten 
Insassenvertreter ]. 

Warum bekommen alle anderen von 
mit betreuten Anstalten ein Sortiment, 
das speziell im Bereich Tabak, Kaffee und 
Getränke unter Ihrem jetzigen Preisni
veau liegt? [Die folgende Antwort sollte 
jeden nachdenklich machen:} Die Ein
kaufsscheine und auch das Sortiment 
wurden mir vorgegeben - Einwände, daß 
sich Preise und Sortiment ändern könn
ten, wurden aufgrund der hohen Aufla
ge Ihrer Einkaufsscheine abgetan. 

Wie ich aus Ihrem Artikel herauslese. 
haben Sie {die Hl.iftlinge] am Sortiment 
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tatkräftig mitgearbeitet - auch da stellt 
s ich for mich die Frage, warum gab es 
eine solche Zusammenarbeit nicht mit 
mir? 

Ihren vergeblichen Wunsch. mit mir ins 
Gespräch zu kommen, kann ich nicht 
nachvo//ziehen! Es gab eine Anfrage 
über den Leiter Einkauf, Herrn B[ ... j , ob 
ich zu einem Gespräch mit der Redakti
on des Iichtblicks bereit wäre. Ich habe 
[. . ..) zugesagt. Aufmehrmaliges Nachfra
gen wurde mir später [aber nicht vom 
Iichtblick]' gesagt, es habe sich erledigt. 
[ ... ] 

Über eine Veröffentlichung [dieses 
Briefes] würde ich m ich freuen. Mit 
freundlichen Grüßen 

Feinkost-König, Ber/in, 08.11.00 
[Der Brief enthielt noch wesentlich mehr 
klärungsbedürftige Punkte. Da der Kon
iakt zu dem ehemaligen Lieferanten mitt
lenveile hergestellt is t, wird es im näch
sten liehtblick eine aufschlußreiche 
Klarstellung geben.] 

Sparfolgen: BSE? 
[. .. ] Durch die vom Senator for Justiz 
anhaltenden Sparmaßnahmen werden 
sämtliche Straf- sowie V-Haftanstalten 
in Berlin dazu aufgefordert, sparsam zu 
sein, was ich im großen und ganzen auch 
nachvollziehen kann: Es sind ja auch die 
vom »Volk« verwendeten Steuergeld er. 

Wenn ich mir so die allgemeine Ver
sorgungslage anschaue - wie Putzmit
te/, Löhne, Personal[. .. ] - werden auch 
dort diese Sparmaßnahmen ersichtlich, 
was aber nicht Gegenstand meines Le
serbriefes sein sollte. Der Grund hierfiir 
liegt sicher nicht nur an den schon oft, 
aber anscheinend nicht oft genug ange
prangerten, den Gefangenen immer wie
der mal als Nahrung vorgesetzten Un
verschämtheiten der Anstaltsküche 
(nach einem Rohrbruch gab es Anfang 
Okt. wieder mal in Kloaken-Aroma vor
gedämpfte Kartoffeln, vgl. der lib li 4199. 
das aber nur nebenbei bemerkt). Und 
dennoch frage ich mich, ob die Anstalts
küche wegen der allgemeinen Sparmaß
nahmen nicht doch billigeres Rind
fleisch, womöglich BSE-verseucht, er
wirbt, ohne davon wirklich Kenntnis zu 
haben. 

{Daher] würde ich anregen, mal eine 
kompetente Auskunft einzuholen, [. .. ob] 
zu gewähren [ist, daß] auch wirklich 
hier in Tegel sowie in allen[. .. anderen] 
Haftanstalten BSE-freies Rindfleisch ver-
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wendet wird. Ich begründe diese Besorg
nis [. .. damit, daß] uns Inhaftierten kei
nerlei Kontrollfunktion gegeben ist. Uns 
bleibt ja nichts anderes übrig als davon 
auszugehen, daß die Anstalt auch [sie!] 
BSE-freies Rindfleisch verwendet. 

Auch wenn so manch e iner denken 
könnte, wir wären ja eh Menschen zwei
ter Klasse, weil wir Vorbestrafte [. . .] 
sind. [Aber] auch wir hier haben das 
recht auf die Unversehrtheil unserer Ge
sundheit. In diesem Sinne hoffentlich 
noch BSE-frei 

Euer Otto, Berlin, 22.11.00 
[ der liehtblick wird s ich dieses The
mas noch annehmen - hier kann die Aus
kunft der Küchenleitung wiedergegeben 
werden: auf den Tegeler Küchentisch 
kommen nur unbedenkliche Fleischwa
ren} 

Kinderschänder 
[Auf den Artikel über »Kinderschänder« 
{der liehtblick 3-4100, S. 16a - g), der 
durch einen Brief der for die Legalisie
rung der Pädophilie eintretenden »Grup
pe 13« ausgelöst worden war, reagierte 
der Sprecher dieser Gruppe, Dieter Gie
seking:] 

Sehr geehrte Damen und Herren, [. .. ] 
Wir fordern Sie hiermit nach Rückspra
che mit der- Humanis tischen Union (HU 
e. V.) - und der - Arbeitsgemeinschaft 
humane Sexualität (AHS e. V.) und der 
Arbeitsgemeinschaft-Pädophilie (AG
Pädo) in der AHS e. V. , sowie nach Rück
sprache mit unseren Rechtsanwälten auf, 
in der nächsten Ausgabe des »Licht
blick<< eine Gegendarstellung gern. Pres
segesetz zu veröffentlichen. Dergenaue 
Text wird z.Z. erarbeitet und geht Ihnen 
demnächst zu. 

[Nach Rücksprache mit der HU. die 
wie auch die AHS und die AG-Pido 
der Gruppe K 13, im letzten Jahr deut
lich gemacht hat, daß sie von K 13 »kei
ne Post mehr annehmen« wird, ist die 
Redaktionsgemeinschaft des Gefange
nenmagazins der licht:blick sehr ge
spannt auf den sicherlich nicht erfreuli
chen Text und wird ihn, wenn er nicht 
gar zu unappatitlich ist, veröffentlichen. 
Einen Rechtsanspruch darauf kann der 
presserechtlich nicht ganz unerfahrene 
liehtblick nicht erkennen.] 

Desweiterenfordern wir zur Klar- und 
Richtigstellung die Redaktion des 
»Lichtblick« auf, die gesamte[!] Satzung 
des K-13-Gefangenenhilfevereins mit po-
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s talischer Anschrift abzudrucken und 
somit zu veröffentlichen. [. .. ] 

In der Anlage legen wir Ihnen einen 
Auszug unserer Hornepage über die Be
richterstattung" des Falles »Lichtblick« 
bei. Sie erreichen die web-Seilen über 
folgende URL: http://www.krumme 
13.org 

[. .. Unter dem Titel » Hetzartikel in der 
Berliner Gefangenenzeitschrift >Licht
blick«< heißt es in dieser nicht mit einer 
Unterschrift versehenen, mit dem · 
05.11.00 datierten Anlage: ... ] 

Wohl bisher einmalig [allerdings nicht 
erstmalig] greift der Lichtblick das The
ma zugleich das Thema der Pädophilie 
im allgemeinen in seinem siebenseifigen 
Artikel auf und verdreht Sachverhalte ins 
Gegenteil [wenn das doch möglich 
wäre!] wie es schlimmer nicht sein kann. 
Die Redaktion des Lichtblicks ist ein 
Spiegelbild der Knasthierarchie, worin 
der pädophile Gefangene ohne Differen
zierung seiner Straftat der »Kinder
schändung« bezichtigt wird und an un
terster Stelle steht. {... Wer den Artikel 
über dessen erste Seite hinaus liest, wird 
feststellen, daß es darin gerade um diese 
Differenzierung geht: der »Kinderschän
der« ist vom Pädophilen zu unterschei
den.} 

Überden Verlaufin diese~ Sache wer
den wir an dieser Stelle [also im inter
net] weiterhin ausfohrlich berichten. 

[. .. ] Dieter Gieseking, Trier, 22.11.00 

Leckerbissen 
Hallo, Leute! Ich habe hier [bezugneh
mend auf »Italienische Leckerbissen« 
{der liehtblick 5100, S. 20)] eine klei
ne Auswahl in einem Prospekt zusam
mengeJaßt [. . .] Ich hoffe nur, daß die 
Preise nicht zu hoch sind! Die Artikel
das muß hier gesagt werden - sind von 
hoher Qualität und von Kleinerzeugern 
hergestellt. In dieser Konstellation habe 
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ich die Gewähr, daß die Produkte auf 
natürliche Art hergestellt sind und kei
ne Reklamationen kommen. An dieser 
Stelle möchte ich auch noch darauf hin
weisen, daß die Tierhaltung in Nordita
lien hauptsächlich im Freien stattfindet 
und keine zusätzlichen Futtermittel bei 
Kleinerzeugern eingesetzt werden. Hier
von konnte ich mich vor Ort überzeugen. 
Die Internetadresse for Bestellungen 
steht auf dem beiliegenden Prospekt 
[Versand von Lebens- und Genußmitteln 
aus Italien I Südtirol: www, aneurope.de 
und shop@aneurope.de} 
Peter Struppek (Tel.: 01772 I 18 40 73), 
Berlin, 29.11.00 

Im 3eck springen 
Hallo, Lichtblick-Redaktion! Ich muß 
mal Dampf ablassen, und das tue ich na
türlich gesellschaftskonform, so wie ich 
es ja nun endlich gelehrt [bekommen] 
und gelernt habe: 

Wer in der JVA Moabit ein Jahrespa
ket beantragt u. genehmigt bekommt, 
erhält keinen Jahrespaketschein, so et
was gibt es da nicht. Die Genehmigung 
zum Empfang wird lediglich in der dor
tigen Poststelle vermerkt. Ein paar Ki
lometer weiter, hier in Tegel, weiß kein 
Beamter von der Nichtexistenz der Jah
respaketscheine. 

Nun ist das in meinem Falle so, daß 
das in Moabit genehmigte Jahrespaket 
aufgrundmeiner kurzfristigen Verlegung 
nach Tegel hierhergeschickt werden soll
te. Um im Vorfeldjegliche, zu beforch
tende Annahmeverweigerungsgründe 
auszuschließen, meldete ich mich per 
Vormelder beim Stationsleiter sowie 
beim Soz.-Arbeiter und der Poststelle. 

Ich hatte Glück: Nach einigem Hin 
und Her, vielen erklärenden Worten wur
de ich (teils schriftlich) informiert, das 
Paket werde angenommen. 

Heute nun die bittere Enttäuschung: 
die Annahme des von mir dringend be
nötigten und sehnsüchtig erwarteten Pa
ketes wurde von der Poststelle verwei
gert - Begründung: fehlender Paket
scheinaujkleber! 

Fluchend, schimpfend, im Dreieck 
springend besann ich mich meiner aner
zogenen Stärke; überlegt es sozialverant
wortliches Handeln. 

Ich also los zum Stationsbeamten ... 
zwecklos, außer »ich weiß nich '« u. »tut 
mir ja furchtbar ... « u. »da kann ich jetzt 
aber auch nix ... «, gab 's nichts hilfrei-
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ches. Dann also runter zum Soz.-Arbei
ter, dieser reagiert sofort, ruft die Post
stelle an, fragt, lauscht, nickt mit dem 
Kopf, zuckt mit den Schultern und legt 
auf Um 's kurz zu machen, die Poststelle 
hat's verbockt! Empfangsgenehmigung 
liegt vor, Paket wurde zurückgeschickt. 

{Das ist kein Einzelfall: anscheinend 
geht es in der Poststelle, also im Brief 
amt (vgl. der liehtblick 3-4100, S. 28 j) 
noch immer so chaotisch oder arbeits
unlustig zu, daß wöchentlich etwa drei 
dort befindliche Vormelder (Anträge) 
nicht rechtzeitig gefunden werden.} 

Und nun ... , wenn man mal bitte fra
gen darf? Nochmal 10 DM Porto? Was 
ist mit dem Inhalt des Paketes [ ... ]? 

Ich muß meiner Frau schreibend I an
rufend erklären - auch das verursacht 
Kosten. Sie darf das Paket auch persön
lich hier abgeben [weil es ein Jahrespa
ket ist], und das kostet Zeit, u. Zeit ist 
Geld. Ich sage nur, völlig in alte Ge
wohnheiten verfallend, »verfluchte Saue
rei 1«. {. .. ] Thomas H., Berlin, 24. 11.00 

Ciao, SothA 
Anläßtich meines letzten Weihnachtsfe
stes in der zweitgrößten Sozialtherapeu
tischen Anstalt (SothA) Deutschlands 
möchte ich Euch ein wenig von den dort 
gemachten Erfahrungen berichten. 

Das erste Jahr kann ich getrost über
springen, da ich hier wegen urlaubs-, 
fortbildungs,- krankheitsbedingter Ab
wesenheit meiner Therapeutin {wörtlich 
übersetzt: Dienerin) insgesamt nur vier 
Gesprächsstündchen hatte. Mangels per
soneller Ausstattung gab es auch keine 
Pflicht zur Teilnahme an Gruppenakti
vitäten, so daß ich eine recht ruhige 
Kugel schieben konnte. 

Da zur Personalknappheit noch eine 
immer stärker werdende und bei immer 
mehr Stationsbeamten zu erlebende Ar
beitsunlust hinzugekommen ist, bin ich 
bis heute weitgehend von therapienahen 
Veranstaltungen . verschont geblieben. 
Ob mir das gut getan hat, vermag ich 
nicht zu sagen- aber daraufkommt es ja 
auch nicht an: Entscheidend ist es fiir 
die Entscheidungsträger, daß ein 
Mensch, der aus einer SothA entlassen 
wird, nicht wieder straffiillig wird. 

Leider kann ich auch die Frage, ob 
ich zu diesen Erfolgsfolien gehören wer
de, nicht abschließend beantworten -
die Chancen, auch außerhalb der SothA 
straftatenfrei zu leben und so leben zu 
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wollen, sind allerdings nicht schlecht. 
Das liegt jedoch nur zu einem ganz 

minimalen Teil an der ohnehin nur mini
mal stattfindenden Therapie: Es liegt vor 
allem an dem knappen Dutzend Men
schen in der SothA, die mir das gaben, 
was in allen Haftanstalten allen Häftlin
gen gegeben werden sollte - Vertrauen. 

Das heißt, daß sie mir alles {insbeson
dere das zum Studium erforderliche) ge
nehmigten, was legal und legitim war, 
solange ich nichts, wirklich nichts da
mit anstellte, was als Mißbrauch dieser 
Zugeständnisse ausgelegt werden könn
te. Zu verbieten brauchte mir keiner et
was: denn die Menge dessen, was es im 
Rahmen von Recht und Rechtmäßigkeit 
an Beschäftigungsmöglichkeiten gibt, 
reichtfor mehrere Haftzeiten. 

Den guten, also den mit Vernunft und 
Menschlichkeit verbundenen Erfahrun
gen stehen allerdings Erlebnisse mit den 
»typischen« Vollzugsbediensteten ge
genüber. Diese Erlebnisse sind es, die 
erstmals in meinem Leben dazu fohrten, 
daß ich die seit frühesten mir erinnerli
chen Zeiten bedingungslos vertretene 
Ansicht, Gewaltausübung sei etwas ver
werfliches und könne niemals ein Erzie
hungsmittel sein, in Frage stellte. 

Ausgerechnet in der SothA traf ich auf 
Personen, die es grundsätzlich und nur 
aufgrundmeiner Vorbestraftheil ablehn
ten, mich als Menschen zu sehen oder 
gar als einen solchen zu behandeln- und 
diese Personen waren Vollzugsbedien
stete, keine Häftlinge. 

Ließe sich mit dem Schuß ins Knie ei
nes sadistischen Beamten etwas mehr 
Handlungsbereitschaft in Richtung 
Menschlichkeit erzwingen? Könnten ein 
paar ausgeschlagene Beamtenzähne 
Willkürmaßnahmen verhindem? 

Ganz sicher nicht. Daß allein diese 
Einsicht nicht mehr ausreicht, um die 
sothAnische Behandlung ohne verwerf 
liches Handeln zu ertragen, sondern daß 
es des Schutzes der Anstalts- und der Teil
anstaltsleitung, ohne den ich wie viele 
meiner Mithäftlinge den typischen Be
diensteten hilflos ausgeliefert gewesen 
wäre, bedurfte, ist traurig - läßt aber 
Hoffnung zu: es gibt, gerade in der So
tM, Schutz und Hilfe vor Beamten die zu 
Obergriffen oder zur Untätigkeit neigen. 
Viel mehr gibt es in der SothA nicht. Ohne 
Hilfe von außen, ohne eine besserefinan
zielle und personelle Ausstattung wird 
es dabei bleiben. Schade wärs - schade 
um viele menschliche Menschen dort. 

YorkK., Berlin, 01.12.00 
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Aus dem Berliner Abgeordnetenhaus 

Ausländer 
Überstellung 

Kleine Anfrage Nr. 14/1095 des Abgeord
neten Bernhard Weinschütz (Bündnis 90/ 
Die Grünen) vom 12.09.2000. Die Beant
wortung erfolgte durch Staatssekretär 
Diethard Rauskolb 

1) Wie viele Strafgefangene ausländi
scher Herkunft, aufgegliedert nach 
Staatsangehörigkeiten, haben vor dem 
Ende ihrer Strafhaft in den Jahren 1998, 
1999 und im ersten Halbjahr 2000 einen 
Antrag auf Überstellung zwecks weiterer 
Strafverbüßung in ihrem Herkunftland 
gestellt? 

Antwort: Im Jahre 1998 stellten sieben 
Verurteile ausländischer Herkunft acht 
Anträge, davon einer Zweitantrag. [ . . . ]Im 
Jahre 1999 stellten 15 Verurteilte auslän
discher Herkunft 17 Anträge, davon zwei 
Zweitanträge. Ferner gab es einen Antrag 
eines Deutschen auf Überstellung in die 
Republik Estland. [, .. ] Im ersten Halbjahr 
2000 stellten fiinfVerurteilte ausländischer 
Herkunft funf Anträge. [ ... ] 

2) Wie viele Anträge - aufgegliedert 
nach Staatsangehörigkeiten - wurden in 
dieser Zeit positiv beschieden? 

Antwort: In den Jahren 1998, 1999 und 
im ersten Halbjahr 2000 erfolgte insge
samt eine Überstellung eines polnischen 
Verurteilten in die Republik Polen. [ ... ] 

3) Nach welch~n Haftzeiten wurde die 
Überstellung genehmigt und durchge
fiihrt? 

Antwort: [ ... ] Zum Zeitpunkt des Über
stellungsersuchens der Senatsverwal
tung fiir Justiz an das polnische Justizmi
nisterium hatte der Verurteilte aus dem 
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Urteil des Landgerichts Berlin noch 379 
Tage zu verbüßen. Die Bewilligung durch 
das polnische Justizministerium erfolgte 
am 25. Februar 1999, und es waren zu die
sem Zeitpunkt noch 167 Tage zu verbü
ßen. Die Überstellung wurde am 30. März 
1999 vollzogen und somit 134 Tage vor 
dem errechneten Strafende. 

4) Wie viele Anträge, bei welchen 
Staatsangehörigen, wurden im o.g. Zeit
raum negativ beschieden? Welche Grün
de fiihrten zur Ablehnung der Anträge? 

Antwort: Die Anzahl der durch die Voll
streckungsbehörde abgelehnten Anträge 
ergibt sich aus den vorangehenden Dar
legungen. [ ... ] In der Mehrzahl der Fälle 
wurde dem Überstellungswunsch nicht 
entsprochen, weil eine Überstellung nicht 
dem Interesse der deutschen Strafrechts
pflege gedient hätte und der Gesichts
punkt der sozialen Eingliederung im Hei
matland als nachrangig zu bewerten war. 

Insbesondere bei schwerwiegenden 
Straftaten und entsprechenden Verurtei
lungen war und ist darauf zu achten, daß 
im Heimatstaat mit ausreichender Sicher~ 
heit eine der deutschen Rechtslage nahe 
kommende Vollstreckungsdauer zu erwar
ten ist. Andernfalls wäre die Effektivität 
der Strafrechtspflege beeinträchtigt und 
würde sich eine bedenkliche Ungleichbe
handlung zwischen überstellten und im 
hiesigen Strafvollzug verbleibenden Ver
urteilten ergeben. [ .. . ] 

5) Welche Staaten kommen fiir einen 
Vollzug im Herkunftsland [ ... )in Frage? 

6) Welche Staaten kommen- aus wel
chen Gründen- nicht in Frage? 

Antworten: Förmliche Vorbehalte zu 
dem Übereinkommen über die Überstei
lung verurteilter Personen vom 21. März 
1983 im dem Sinne, daß Überstellungen 
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in einen oder mehrere Staaten im Hinblick 
auf deren Strafvollstreckungspraxis über
haupt nicht vorzunehmen sind, hat die 
Bundesregierung nicht abgegeben. Es 
kommt deshalb grundsätzlich eine Über
stellungjedenfalls in alle Staaten in Fra
ge, fiir die das Überstellungsübereinkom
men in Kraft ist. 

Nur im Hinblick aufteilweise gravie
rende Unterschiede zwischen den Rechts
systemen können sich im Einzelfall Hin
derungsgründe fiir die Vornahme einer 
Überstellung ergeben. In [ ... ihrer Ant
wort auf eine Große Anfrage hat die Bun
desregierung] zu den Vertragsstaaten des 
Überstellungsübereinkommens zutref
fend ausgefiihrt: 

»Die Hinderungsgründe fiir eine Über
stellung sind aufgrund bestehender In
kompatibilität der Straf- und Vollstrek
kungssysteme insbesondere bezüglich 
folgender Staaten besonders ausgeprägt: 

-In der Türkei, in der regelmäßig rela
tiv hohe Strafen ausgesprochen werden, 
können verurteilte Türken generell damit 
rechnen, bereits nach Verbüßung von 
42% der gegen sie verhängten Strafe ent
lassen zu werden. Da eine Entlassung 
nach Verbüßung von nur 42% der Strafe 
in der Regel dem deutschen Strafverfol
gungsinteresse nicht genügt, scheitert 
häufig eine Überstellung in die Türkei. 

-Die Niederlande kennen im Zusam
menhang mit so genannten weichen Dro
gen eine Höchststare von vier Jahren und 
können folglich darüber hinausgehende 
deutsche Strafen in diesem Bereich nicht 
vollstrecken. 

Im Hinblick auf die unterschiedliche 
Strafzumessungspraxis im Bereich der 
Betäubungsmittelkriminalität im Allgemei
nen lehnen die Niederlande auch häufig 



eine Vollstreckwlgsübemahme im Fortset
zungsverfahren nach Artikel 1 0 des Über
Stellungsübereinkommens mit der Be
gründung ab, daß in Deutschland ver
hängte Strafe exzessiv sei. Da Deutsch
land hingegen dem Umwandlungs
verfahren nach Artikel 11 des Überstei
lungsübereinkommens in diesen Fällen 
aufgrundder Befiirchtung, die umgewan
delte Strafe könne zu niedrig ausfallen, 
regelmäßig nicht zustimmt, scheitert folg
lich eine Überstellung. [ ... ] 21 

Die Gefangenen 
Entlohnnug 

Kleine Anfrage Nr. 141748 des Abgeord
neten Bemhard Weinschütz (Bündnis 90/ 
Die Grünen). Die Beantwortung erfolgte 
durch den Regierenden Bürgermeister 
Eberhard Diepgen 

1) Welchen Stundenlohn erhalten Ge
fangene derzeit fiir die ihnen zugewiese
ne Arbeit, zu deren Ausübung sie ver
pflichtet sind? 

Antwort: Auf der Grundlage der Be
messung des Arbeitsentgeltes der Gefan
genen nach § 200 Abs. I Strafvollzugs
gesetz beträgt die Eckvergütung (Vergü
tungsstufe m gemäß Strafvergütungsver
ordnung) filrdasJahr2000 10,75 DM!fag 
oder 1,40 DM/Stunde. 

Diese Beträge liegen auch einem durch
schnittlichen Arbeitsverdienst der Gefan
genen in den Berliner Justizvollzugsan
stalten zu Grunde. [ ... ] 

4) Welche Vorgaben macht die Ent
scheidung des Bundesverfassungsge
richts vom l. Juli 1998 fiir die Gefange
nenentlohnung? 

Antwort: Das Bundesverfassungsge
richt führt in seinen Leitsätzen aus, das 
Grundgesetz verpflichte den Gesetzgeber, 
ein wirksames Konzept zur Resozialisie
rung zu entwickeln und den Strafvollzug 
darauf aufzubauen. Dabei sei ihm ein wei
ter Gestaltungsspielraum eröffnet. Arbeit 
im Strafvollzug, die den Gefangenen als 
Pflichtarbeit zugewiesen werde, sei nur 
dann ein wirksames Resozialisierungsrnit
tel, wenn die geleistete Arbeit angemes
sen Anerkennung fmde. Diese Anerken
nung müsse nicht notwendig finanzieller 
Natur sein. Sie müsse aber geeignet sein, 
den Gefangenen den Wert rege~äßiger 
Arbeit fi1r ein künftiges eigenverantwort
liches und straffreies Leben in Gestalt ei
nes fUr sie greifbaren Vorteils vor Augen 
zu fUhren. Ein gesetzliches Konzept der 

Resozialisierung durch Pflichtarbeit, die 
nur oder hauptsächlich fmanziell entgol-

. I "\i, 
ten werde, könne zur verfassungsrecht-
lich gebotenen Resozialisierung nur bei
tragen, wenn den Gefangenen durch die 
Höbe des ihnen zukommenden Entgelts 
in einem Mindestmaß bewußt gemacht 
werden könne, daß die Erwerbsarbeit zur 
Herstellung der Lebensgrundlage sinn
voll sei. 

Sa) Trifft es zu, daß die Justizminister
konferenzam 10. November 1999eineEr
höbung von 5% auf7% der Durchschnitts
einkommen der rentenversicherten Ar
beitnehmer beschlossen hat? 

Antwort: Die Justizministerkonferenz 
hat sich neben nicht-monetären Maßnah
men für eine Erhöhung der Bezugsgröße 
auf7% [=netto 4%] ausgesprochen und 
eine entsprechende Empfehlung der Bun
desministerin fiir Justiz filr die anstehen
de Gesetzgebungsarbeit gegeben. 

Sb) Welche Stundenlöhne würden sich 
aus einer solchen Erhöhung ergeben? 

Antwort: Ca. 15,05 DM/Tag oder ca. 
1,95 DM/Stunde. 

5c) Welche jährlichen Mehrbelastun
gen fiir den Landeshaushalt würden sich 
ergeben? 

Antwort: Ca. 3,912 Mio DM. 
6a) Trifft es zu, daß die Bundesmini

sterin der Justiz eine Erhöhung von 5% 
auf 15% vorgeschlagen hat? 

Antwort: Ja 
6b) Welche Stundenlöhne würden sich 

daraus ergeben? 
Antwort: Ca. 33,00 DM/rag oder ca. 

4,29 DM/Stunde. 
6c) Welche Jährlichen Mehrbelastun

gen fi1r den Landeshaushalt würden sich 
ergeben? 

Antwort: Ca. 14,7 Mio DM. 
7) Wie beurteilt der Senat die beiden 

Vorschläge vor dem Hintergrund der An
forderungen der Verfassung, insbesonde
re würden die Vorgaben des Bundesver
fassungsgericht durch die eine bzw. an
dere Variante erfUlltwerden? 

Antwort: Der Beschluß der Landesju
stizminister vom November 1999 ist eine 
unter rechtspolitischen wie fiskalischen 
Aspekten gefundene Kompromißlösung, 
mit der nach Länderauffassung die Um
setzung der Vorgaben des Bundesverfas
sungsgerichtes aus der Entscheidung 
vom 1. Juli 1998 durch eine Kombination 
aus einer m~~pl!~p Erhöhung des Ar
beitsentgeltes nut flankierenden, nichtmo
netären Maßnahmen zu realisieren ist. Die 
von der Bundesministerin ft1r Justiz be
absichtigte Regelung geht weit über das 
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hinaus, was von den Ländern zu fmanzie
ren ist. Schließlieb würde sieb die Erhö
hung des Arbeitsentgeltes zumindest zu 
einem nicht unerheblichen Teil auf die für 
die Produkte festzusetzenden Preise mit 
der Folge auswirken, daß es den Betrie
ben zunehmend schwerer fiele, sich »am 
Markt zu behaupten« und damit Gefan
genenarbeitsplätze geflihrdet beziehungs
weise reduziert würden. [ ... ) 

9) Wie beurteilt der Senat die Aussage 
des damaligen CDU-Vorsitzenden und 
späteren Bundeskanzlers Helmut Kohl 
vom September 1975, der ausführte: »Für 
eine echte Resozialisierung ist es bei
spielsweise unerläßlich, daß- wenigstens 
stufenweise- die Strafgefangenen in die 
Sozial- und Arbeitslosenversicherung 
einbezogen werden und fiir ihre Gefange
nenarbeit ein echtes Arbeitsentgelt erhal
ten, welches vorwiegend filr Familienun
terhalt, Scbadensbeseitigung, Kostentil
gung sowie Bildung eines Startkapitals 
für die Zeit nach der Entlassung verwen
det werden sollte.«? 

Antwort: Ob die unter Ziffer 9 Ihrer 
Anfrage zitierte Äußerung so getroffen 
worden ist, entzieht sich der Kenntnis des 
Senats. Richtig ist indessen, daß die dort 
angeführten Rahmenbedingungen für 
eine »echte« Resozialisierung überaus 
hilfreich wären. Die Empfehlung der Ju
stizminister vom November 1999, das mo
natliche Durchschnittseinkommen der 
Strafgefangenen um ca. 40 v.H. zu erhö
ben, entspricht im übrigen der damaligen 
gesetzgebensehen Konzeption eines Stu
fenweise Anhebung des Entgeltes, wenn
gleich nicht verkannt wird, daß dies le
diglich einen ersten Schritt in Richtung 
auf eine Verbesserung der Rahmenbedin
gungen bedeutet. [ ... ) 

12) Welche Haltung nimmt der Senat 
zur Frage der Gefangenenentlohnung ein, 
insbesondere welche Erhöhung hält er fi1r 
angemessen? 

Antwort: Der Senat hält eine Erhöhung 
des monatlichen Durchschnittsarbeits
entgelts von 220,00 DM (Berechnungs
basis= 5 v.H.) auf310,00 DM (Berech
nungsbasis = 7 v.H.) als verfassungsrecht
lich erforderlich und angemessen, wenn 
berücksichtigt wird, daß für die Gefange
nen neben den Sachleistungen erhebli
che Summen (derzeit über 7 Mio DM) für 
die Arbeitslosenversicherung aufge
bracht werden und darüber hinaus ergän
zende nicht-monetäre Maßnahmen fest
gelegt werden sollen, die geeignet sind, 
den Gefangenen den Wert der Arbeit zu 
verdeutlichen.[ ... ) Ii:! 
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Besser 
als ... 

Während welcher Aktivität ist der Kör
per in einem positiven Streßzustand, zuk
ken die Schultern, bebt der Brustkorb, 
hüpft das Zwerchfell, steigt der Blutdruck 
und schlägt das Herz schneller? Natür
lich beim Lachen. Wer sich beim Lachen 
richtig ausschütten kann, bewege bis zu 
80 Muskeln, berichtet ND (v. 28/29.10.00). 
Eine Minute Lachen sei so erfrischend wie 
45 Minuten Entspannungstraining. Er
wachsene wUrden durschnittlieh 15 mal 
täglich lachen, Kinder hingegen brächten 
es auf 400 mal am Tag, 
wenn man Kichern, 
Wiehern, 

~:dö~~l~ R 
anderen 
Formen 
des La
chens 
zusammenzäh-
le. 0 

Die 
Spülung 

Archäologen entdeckten in einem Für
stengrab· aus der westlichen Han-Dyna
stie (206 vor Christus bis 24 nach Chri
stus) eine Toilette aus Stein (Der Tages
spiegel). Der erste Chinese hat sich somit 
vor mehr als 2000 Jahren auf einer Toilet
te mit festem Sitz und Wasserspülung nie
dergelassen, die Gefangenen in der Ju
stizvollzugsanstalt Tegel allerdings erst 
nach dem zweiten Weltkrieg. 0 

Die 
Europäer 

Einem Tagesspiegel-Bericht zufolge hat 
ein internationales Forschungsteam die 
Y -Chromosome von 1007 Männern in 
Europa und dem Mittleren Osten vergli
chen. Die Studie ergab, daß 95 Prozent 
aller Europäer von zehn urzeitliehen Vor
fahren abstammen, die vor zehntausen
den von Jahren aus dem Nahen Osten 
nach Europa eingewandert sind. 

Eine zukünftige Untersuchung dürfte 
demnach ergeben, daß die verwand-
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schaftliehen Blutsbande zu den meist ver
unglimpften Völkern des Naben Ostens 
stärker sind, als so manche es wahrhaben 
wollen wUrden. Dies wiederum müßte das 
Weltbild so einiger »Europäer« ins Wan
ken bringen. Da die X- und Y -Chromoso
men bei der Fortpflanzung gleich bleiben, 
wäre es interessant zu erfahren, wie viele 
der glattrasierten Über-Europäer die glei
chen Chromosome in sich tragen, wie 
Abraham und Moses seinerzeit auch. 0 

Dumm 
gelaufen 

In dem von jährlich tausen
den Entflihrungen 

geplagten 

~T
~:~~~~ 
nun so
gar die 
Täter 
n ich t 

mehr sicher. 
Sechs Mitglieder einer 

Rebellengruppe, die gerade ihr seit fast 
einem Jahr festgehaltenes Opfer freilas
sen wollten, seien mitsamt ihrer Geisel von 
einer anderen Rebellengruppe entführt 
worden (Neues Deutschland). 0 

:rote 
Hände 

In Italien ist das Selbstbestimmungsrecht 
der Frauen in des Mannes Hand. Es wa
ren italienische Richter, die einen Mann 
von dem Vorwurf der Vergewaltigung mit 
der Begründung freisprachen, daß es un
möglich sei, »einer Frau die Jeans auszu
ziehen, wenn sie dies nicht will« - die 
betroffene »Frau habe bei der Entkleidung 
mitwirken müssen und hätte damit eine 
Zustimmung zur sexuellen Beziehung ge
geben« (Iichtbiick 1-2/99, S. 14). Nach 
einem Tagesspiegel-Bericht (24.11 .00) 
hatte auch ein italienischer Richter die 
schwierige Aufgabe, über die Zulässig
keit der »mano ~orta«, der »toten Hand« 
zu entscheiden. Bei der »mano morta« 
sucht der Mann mit seiner Hand über vor
sichtige Berührungen Kontakt zum Kör
per einer meist nichts ahnenden Frau. Im 
fahrenden Autobus z.B. stellt sich der 
Mann knapp hinter oder neben eine Frau, 
läßt die Hand scheinbar achtlos herab-
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hängen, just so, daß die beim geringsten 
Rucken des Getahrts am Po oder zwischen 
den Beinen der Frau landet Die Hoffuung 
der Furnmler dabei ist ein verschworenes 
Lächeln oder ein zumindest nicht ganz 
abweisender Blick der Befummelten. Der 
Richter aus Genua kam zum Ergebnis, daß 
die »tote Hand« keineswegs sexuelle Be
lästigung darstelle - solange das Betat
schen nur dem »Sondieren« gilt, ob die 
»betreffende Person zur Annäherung be
reit ist«. Im vorliegenden Fall hatte der 
Fahrlehrer zuerst zweimal im Auto seine 
Hand zwischen die Schenkel seiner Schü
lerin zu schieben versucht, und offenbar 
um die Sache noch genauer zu »sondie
ren«, hatte er sie danach in der Fahrschu
le gegen ein Regal gedrückt und betastet. 
Dabei sei er allerdings »nicht über die vom 
Gesetz gezogene Schwelle der körperli
eben Unversehrtheit hinausgegangen«, 
befand der Richter. 0 

Gefährliche 
Pommes 

Die Null-Toleranz-Politik in den USA 
macht auch vor Pommes-Frites-Tüten kein 
Halt. Eine Tüte Pommes frites hat einer 
13jährigen in Washington eine Festnah
me und Abfiihrung in Handschellen ein
gebracht. Nach einem Bericht von Neues 
Deutschland wurde sie zum Opfer einer 
»Undercover«-Aktion der U-Bahn Ver
waltung, um das Verbot von Essen und 
Trinken in der Metro durchzusetzen. »Wir 
verfolgen eine Null-Toleranz-Politik«, 
habe der Chef der Metro-Polizei erklärt. 
Dazu gehöre auch die Fesselung der Ju
gendlieben mit Handschellen. »Die kön
nen einen auch töten.« 0 

Kultiviertes 
Car-napping · 

Seit einiger Zeit kultivieren in Estland an
sässige Diebe eine spezielle Form des 
Autodiebstahls. Sie stehlen bevo~gt in 
Tallinn und Umgebung wertvolle, in Finn
land registrierte Autos. Mit Hilfe des Num
mernschilds ermitteln die Diebe im finni
schen Autoregisterzentrum den Namen 
und die Telefonnummer des ohne sein 
Fahrzeug nach Hause zurückgekehrten 
Besitzers und bieten ihm die Rückgabe 
seines Autos gegen »Lösegeld« an. (Neu
es Deutschland) ltJ 



Der 
Beamtenbonus 

In einem Revisionsverfahren vor dem 
Landgericht Frankfurt (Oder) sind die 
Bewährungsstrafen gegen zwei Bernauer 
Polizisten geringfügig herabgesetzt wor
den. »Die beiden Männer waren im Mai 
1998 der Körperverletzung im Amt schul
dig gesprochen worden.« Beide waren 
zusammen mit zwei damals rechtskräftig 
verurteilten Polizisten an der Mißhand
lung illegal tätiger vietnamesischer Ziga
rettenhändler beteiligt. Der Zwischenfall 
ereignete sich zwischen Februar 1993 und 
Juni 1994 auf der Bernauer Polizeiwache. 
Das Verfahren wurde vom Bundesge
richtshof (BGH)- zur Neufestlegung des 
Strafmaßes - zurück an das Landgericht 
Frankfurt (Oder) verwiesen. Keine Ein
wände hatte der BGH gegen den Schuld
spruch selbst. »Das Strafmaß gegen ei
nen Polizisten wurde nun von zwölf auf 
elf Monate vermindert, der andere erhielt 
acht statt vorher zehn Monate.« taz, 
15.11.00 ~ 

Kein 
Eintrag 

Bundesverkehrsminister Reinhard Klimmt 
(SPD), der wegen einer Affare zurückge
treten ist, nimmt den gegen ihn erlasse
nen Strafbefehl an. Er war »wegen Beihil
fe zur Untreue im Zusammenhang mit ei
ner Finanzaffare um den 1. FC Saarbrük
ken verurteilt worden. Die Anzahl der zu 
zahlenden Tagessätze (90 zu 300 Mark) 
haben keinen Eintrag in ein polizeiliches 
Führungszeugnis zur Folge. ND . 0 

Geschäftiges 
in Grün 

Die Berliner Staatsanwaltschaft versucht 
seit drei Jahren einem Polizisten nachzu
weisen, daß er ein Bordell betrieben hat. 
Eine überraschende Wende zeichnet sich 
im Verfahren gegen Hauptkommisar Det
lefK. ab.» Aufgrund der Aussagen einer 
Zeugin, die sich erst jetzt zur Verftlgung 
stellte, hat die Staatsanwaltschaft das 
V erfahren gegen K.. erweitert« Derzeit sitzt 
Detlef K. in Untersuchungshaft in Moa
bit, teilte die Jusritzpressestelle auf An-

t!ll9:\Wß1W' 
frage mit. »Lin Hauptiw.nruisar als Bor
dellchef, dieser Fall hatte vor drei Jahren 
ft1r Schlagzeilen gesorgt.« Im September 
1997 flog durch eine Razzia ein so genann
ter Pärchenclub an der Lübecker Straße 
in Tiergarten als gewöhnliches Bordell auf. 
Vier der sieben Mitglieder des als Verein 
getarnten Pärchenclubs waren Berliner 
Polizisten. Einer davon war der damals 
49jäbrige Hauptkommisar DetlefK., der 
bis dahin stellvertretender Wachleiter des 
Abschnitts 32 in Mitte war. Ein bis heute 
noch nicht abgeschlossenes Ermittlungs
verfahren wegen des Verdachts der För
derung gewerbsmäßiger Prostitution wur
de gegen K. eingeleitet. Daraufhin wurde 
er vom Dienst suspendiert, die beteilig
ten Polizeikollegen - zwei 
Hauptmeister und 
ein Polizei-

::~~ Po Dienst -
stellen 
versetzt. 

DetlefK. be
tonte immer wieder, 
nichts von dem gewußt zu ha-
ben, was in Wahrheit hinter dem Club 
steckte. »Auch für die elf osteuropäi
schen Prostituierten, die bei der Razzia
vor drei Jahren in den Clubräumen ange
troffen wurden, hatte K. eine Erklärung 
parat. Er habe glaubt, die seien nur zufal
lig anwesend.« Offensichtlich keinen 
Zweifel mehr daran das Detlef K. doch 
sehr genau wußte, was in dem Club vor 
sich ging, hat die Staatsanwaltschaft auf
grund der neuen Zeugenaussagen. Sogar 
am Schmuggel neuer Prostituierter soll der 
Polizeibeamte beteiligt gewesen sein. Nun 
droben K. bei einem Schuldspruch we
gen Menschenhandels bis zu I 0 Jahren 
Haft. DerTagesspiegel 05.10.00 ~ 

Die zwei Finger 
bleiben 

»Die Polizei verabschiedet sich von ihren 
Karteikästen und Schreibmaschinen und 
unternimmt einen großen Schritt hin zur 
m~dernen Yew,~~~~g ihrer Daten mit 
Hilfe von Computern.« Um mehr als 2000 
Computer, Notebocks und Tischgeräte 
anzuschaffen, wurdep in diesem Jahr über 
29 Millionen Mark ~sgegeben. Die Um
stellung werde noch bis ins nächste Jahr 
dauern. Die daft1r notwendigen urnfang-
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reichen Vemetzungs- und Programmer
stellungsarbeiten gestalten sich schwie
riger als geplant. 

Weit über 300 PC's und Notebocks sind 
ft1r das Berliner Model vorgesehen, wo
bei ein Großteil davon in die Polizeidirek
tion 7 - zuständig ft1r Prenzlauer Berg, 
Hellersdorf, Hohenschönhausen, Mar
zahn und Weißensee- geht. Anfang De
zember startet hier das Berliner Model. Die 
eingesetzte Standartsoftware sei mittler
weile so weit verbessert worden, daß die 
alten Schreibmaschinen entbehrlich sei
en, sagte ein Polizeisprecher. In der Ver
gangenheit waren wegen noch nicht aus
gereifter Software immer wieder Compu
ter ausgefallen. 

Im gleichen Atemzug 
soll die analoge Te-

lefontech-

N 
~~::::~ 
funk auf 
digitale 
Basis 

umgerüstet wer
den. »Das Abhören 

des Polizeifunks könnte dann der Ver
gangenheit angehören«, hieß es aus Po
lizeikreisen. Der Tagesspiegel22.11.00~ 

Die 
Volksverdreher 

»Der Bund der Steuerzahler bat die Staats
anwaltschaft aufgefordert, gegen mehr als 
ein Dutzend Bundestagsabgeordnete 
wegen des Verdachts der Steuerhinterzie
hung zu ermitteln.« Karl Heinz Däke Prä
sident des Bundes der Steuerzahler sagte 
in einem Interview, daß eine Reihe von 
Politikern die in Berlin geltende Z Weitwoh
nungssteuer bislang nicht entrichtet hät
ten. Die Volksvertreter haben demzufolge 
ihren Zweitwohnsitz in der Hauptstadt 
teilweise seit über einem Jahr nicht ange
meldet und deshalb die entsprechende 
Sondersteuer nicht gezahlt. Den säumi
gen Politikern drohe ein Bußgeld von bis 
zu tausend Mark. »Däke nannte Bundes
umweltminister Jürgen Trittin, Grünen
FraktionschefSchlauch, die Ex-Minister 
Klaus Kinkel (FDP) und Claudia Nolte 
(CDU).« Als >Unsinn< wies ein Sprecher 
Jürgen Trittins die Vorwßrfe zurück. Be
reits im Sommer habe der Minister seinen 
Erstwohnsitz. nach Berlin verlegt.. taz, 
20.11.00 ltJ 
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Hilfe im Dutzend: die sbh 
Teil 2: »Wohin Was Tun?«- die neue sbh-Broschüre ist da. Was steht 

drin? Und was können die einzelnen Fachkräfte der sbh konkret leisten? 

Vom Vorstand des sehr aktiven Ber
liner Vollzugsbeirates (BVB- vgl. 
der lichtblick3/99, S. 10 f) hat 

der liehtblick ein »gegebenenfalls zu 
Veröffentlichung« bestimmtes Unterstüt
zungsschreiben erhalten, das an verschie
dene Abgeordnete gesandt wurde, um 
diese eindringlich darum zu bitten, sich 
fur »die Änderung des § I 0 Haushaltssa
nierungsG einzusetzen oder eine sonst ge
eignete finanzielle Absicherung der Ar
beit der Freien Träger im Strafvollzug [ ... ] 
zu befördern«. 

Der Veröffentlichkeitsfall ist gegeben: 
Da immer mehr Beamtenstellen eingespart, 
aber immer mehr Menschen eingesperrt 
werden, sind fast nur noch die Freien Trä
ger in der Lage, »Gefangene an ein Lern
feld heranzufuhren, in dem Resozialisie
rung möglich ist«. Und diesen Trägem, 
denen durch das Haushaltssanierungs
gesetz schon viele Mittel weggekürzt 
wurden (vgl. der lichtblick4/00, S. 32f, 
g), sollen nun durch das Haushaltsstruk
turgesetz noch weitere überlebensnot
wendige Mittel gestrichen werden. 

Der Kürzungswahn macht selbst vor 
den wirkungsvollsten Institutionen nicht 

fuhren« können. »Fehlen diese Kontakte 
und Lernfelder, so bleibt es bei dem 
Wunsch allein, und dieser fallt [ ... ] nach 
der Entlassung sehr oft wieder in sich zu
sammen«, was »im Einzelfall tragisch, fur 
die Allgemeinheit« aber »frustrierend und 
beschämend« ist. 

Die Tragik des Einzelnen, also dessen 
Rückfall in die Straffälligkeit ist aber nicht 
nur beschämend, sondern auch kostspie
lig: »insbesondere der geschlossene«, 
also der Regelvollzug kostet »in Berlin 
180,- DM pro Tag pro Platz«- insgesamt 
»also täglich ca. 1 Mio. DM; hinzu kom
men die Baukosten« und die »immensen 
Investitionen im Bereich Strafverfolgung 
(u.a. Polizei), Strafjustiz«, die nur dann zu 
rechtfertigen sind, wenn die im Strafvoll
zugsgesetz (StVollzG) genannten Aufga
ben erfullt werden - das aber können 
mangels Vollzugspersonal eben nur noch 
die Freien Träger, deren Mitarbeiter »in 
haupt- und ehrenamtlicher Arbeit seit et
lichen Jahren erfolgreich dafur« sorgen, 
daß Gefangene insbesondere des ge
schlossenen Vollzuges den zur Resoziali
sierung notwendigen Kontakt und die zur 
Vervielfachung der Wiedereingliede-

ze belegen und die Allgemeinheit das Zig
fache kosten, was sie an Strafe hätten zah
len müssen. 

Beide Freien Träger werden nach un
serer Kenntnis ihre Arbeit ohne die Än
derung« des Haushaltssanierungs- und 
des Haushaltsstrukturgesetzes »sowohl 
innerhalb der Haftanstalten als auch im 
Bereich >Arbeit statt Strafe< drastisch ein
schränken müssen, da das fur diese Ar
beit notwendig hochkompetente Perso
nal nicht« mittellos arbeiten kann. 

Je weniger Personal die Freien Träger 
einsetzen können, und je weniger Mittel 
diesem Personal zur Verfugung gestellt 
wird, desto nachhaltiger wird es sich aus
wirken, daß nicht der nach § 10 I StVollzG 
normale, sondern der geschlossene Voll
zug ausgebaut werden soll. Häftlinge 
können nämlich nur im Normalvollzug ge
sellschaftsfähiges Verhalten einüben. 

Außerdem ist die Kontaktaufnahme zu 
den Freien Trägem in solchen nicht bloß 
verwahrenden Vollzugsformen leichter 
und vor allem wirkungsvoller. Die Fach
kräfte der 1827 als »Verein zur Besserung 
von Strafgefangenen« gegründeten sbh 
(Straffälligen- und Bewährungshilfe Ber

halt. Zu diesen ge
hören die Universal 
(Ziegner-) Stiftung, 
die sbh und die 
Freie Hilfe Berlin 

Die Broschüre »Wohin? Was tun?« klärt darüber auf, 
was wer wann wo zu welchem Preis zu beantragen oder 

sonst zu tun hat, damit die Haftentlassung glückt 

lin e.V.) müssen 
sich daher nicht nur 
mit den Folgen der 
Mittelkürzungen 
und ähnlicher Fehl-

e.V., deren Ge-
schäftsfuhrerin, Frau Dr. Wera Barth, kürz
lich den Verdienstorden der Bundesrepu
blik Deutschland erhalten hat, weil ihre 
überdurchschnittlich hohe »Aufmerksam
keit für die Bedürfnisse und Ängste der 
Inhaftierten« (Berliner Zeitung, 10.1 0.00) 
einmal über das übliche Dankes-BlaBla 
hinaus gewürdigt werden sollte. 

Die Wirkung der Freien Träger beruht 
vor allem darauf, daß sie die Bedürfnisse 
der Häftlinge nach sozialen Kontakten zu 
befriedigen vermögen. In dem Schreiben 
des BVB wird zu recht darauf hingewie
sen, daß »Gefangene nur im intensiven 
Kontakt mit Menschen, die selbst straf
frei leben und unter positiv bestätigen
den Bedingungen ihre Wiedereingliede
rungswünsche in entsprechende Lebens
Entscheidungen und -Kompetenzen über-
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rungschancen notwendigen Angebote 
erhalten«. 

Ein großer Teil dieser Angebote kann 
zur Zeit noch innerhalb der Justizvoll
zugsanstalten_vorgestellt werden, was, so 
der BVB; »in sehr ~elen Fällen nicht nur 
erheblich gesteigerte Resozialisierungs
chancen« bewirkt; »sondern auch vorzei
tige Haftentlassungen zur Bewährung, 
also Entlastungendes Vollzuges (aktuell: 
von Überbelegungen) und Verminderung 
des Bedarfs an Gefängnisneubauten. 

Mit den Projekten >Arbeit statt Strafe< 
der Freien Hilfe Berline. V. und der Straf-

• • o I , I) i ~ I • 

fälligen- und Bewährungshilfe Berline. V. 
wird der gesetzlich richtigen, fiskalisch 
aber absurden Situation entgegengewirkt, 
daß Verurteilte, die verhängte Geldstra
fen nicht zahlen [können), tetire Haftplät-

de<' li ehtbl ick 6/2000 

entwicklungen 
auseinandersetzen, sondern mit der künf
tig erschwerten Kontaktaufnahrne. 

Mit einer im lid"Tt:blick-Kalender 1999 
schon auszugsweise veröffentlichten 
Broschüre (»Wohin? Was tun?«) bat die 
sbh diesen Erschwernissen Rechnung 
getragen: Menschen, die von der Inhaf
tierung bedroht oder schon betroffen 
sind, deren Entlassung aus der Haft naht 
oder bevorsteht sowie deren Verwandten, 
Freunden und übrigen Sozialkontakten 
bietet diese Broschüre nicht nur eine Über
sicht über das im letzten Teil dieser Serie 
(der lid"1t:blick5/00, S. 16 f) vorgestell
te Dutzend ausgesprochen hilfreicher Lei
stungen, sondern auch jede Menge nütz
licher (und vor allem: wirklich aktueller) 
Adressen von öffentlichen oder privaten 
Institutionen, Vereinen und Organisatio-



nen. Darüber hinaus enthält diese Bro
schüre fast alle Hinweise auf das, was zur 
Vor- und Nachbereitung der Haftentlas
sung gehört: Wann müssen welche Un
terlagen wo von wem zu welchem Preis 
besorgt werden? Und was ist an konkre
ten Schritten zu unternehmen? 

Der Justizvollzugsanstalt (NA) Tegel, 
insbesondere dem PR-O/Kultur-Manager 
Lars Hoffmann (der liehtblick 1-2/00, 
S. 22) ist .es zu verdanken, daß es diese 
Broschüre in einer hinreichend großen 
Menge gibt. Jeder Tegeler, der sich auf 
Lockerungen oder auf die Haftentlassung 
vorbereiten möchte, sollte sich das Heft
ehen von dem für ihn zuständigen Sozial
dienst geben Jassen - faule Ausreden 
zählen nicht: Im November wurden über 
1.000 Exemplare in die Anstalt geliefert. 
Im übrigen sollten sich nicht nur Häftlin
ge und deren selbst ausgesuchte Betreu
er mit dem Inhalt von »Wohin? Was tun?« 
vertraut machen: das hier vermittelte Wis
sen ist Sozialarbeiterwissen. 

11 I Nr. 2 Alt. 2 StVollzG) oderTage (z.B. 
Urlaub nach § 13 StYollzG) ein Dach über 
dem Kopfbenötigt, sollte sich Gedanken 
machen, ob und inwieweit »Urlaubswoh
nungen« interessant sein könnten. Wenn 
das der Fall ist, sollte die sbh darauf auf
merksam gemacht werden, damit diese 
überlegen kann, ob und gegebenenfalls 
wie sie dieses sehr aufwendige Projekt 
anbieten kann. 

Trotz finanzieller Engpässe ist die sbh 
nämlich grundsätzlich bereit, ihren Lei
stungskatalog zu erweitern, wenn es den 
Menschen hilft, ihre sozialen und die oft 
damit einhergehenden menschlichen haft
oder haftentlassungsbedingten Probleme 
zu lösen. Daß die einzelnen Fachkräfte der 
sbh und auch deren Führung stets bereit 
ist, sich allen Schwierigkeiten zu stellen 
und gemeinsam mit den Betroffenen nach 
Auswegen zu suchen, kann hier allen ver
sichert werden. 

Wer dennoch unsicher ist, kann sich 
auch an den liehtblick wenden: gerne 

Trotz finanzieller Engpässe ist die sbh bereit, ihren 
Leistungskatalog zu erweitern, wenn es hilft, haft- oder 

haftentlassungsbedingte Probleme zu lösen. 

Allen anderen Interessierten ist zu ra
ten, sich direkt an die Zentrale Beratungs
stelle (ZB) der sbh zu wenden und um ein 
solches Heftehen zu bitten - Anschrift: 
Bundesallee 42, I 0 715 Berlin). 

Diejenigen, die nicht das Glück haben, 
in der ZB oder in ihrer Haftanstalt an» Wo
hin? Was tun?« zu kommen, können sich 
telefonisch (030 I 86 4 7 130) an die sbh 
wenden: Frau Grülling informiert freund
lich und kompetent über alles, was die sbh 
zu bieten hat und vermittelt die richtigen 
Fachkräfte. Auchper Fax (86 47 13 49) 
und eMail (info@sbh-berlin.de) läßt sich 
Kontakt zur sbh aufnehmen. 

Diese Kontaktaufnahme empfiehlt sich 
nicht nur, wenn es um die aktuell angebo
tenen Dienstleistungen geht, sondern 
auch wenn Wünsche und Bedürfnisse zu 
besprechen sind. So gibt es demnächst 
eine »Ambulante Wohnhilfe«, für die 
Dipl.-Soz. Arb. Anette Reusch zuständig 
ist. Zu diesem Angebot, das gewisserma
ßen eine Erweiterung des Angebotes Nr. 
I 0 (»Vermietung von Übergangswohnun
gen«) darstellt, gibt Frau Reusch alle In
formationen und Hilfen, die insbesonde
re im Rahmen des§ 72 BSHG zum Woh
nungserhalt und zur Wohnungserlan
gung erforderlich sind. Wer nur für ein 
paar Stunden (z.B. für Ausgänge nach § 

undjederzeit wird die Redaktionsgemein
schaft Fragen, Wünsche und Anregun
gen an das sbh-Team weiterleiten. Gera
de diejenigen, die drei bis sechs Monate 
vor der Entlassung stehen, sollten sich 
überlegen, was sie kurz nach oder viel
leicht schon vor diesem Ereignis brau
chen werden und ob sie gut (mit der sbh) 
oder weniger gut (durch die Haftanstalt) 
daraufvorbereitet sein wollen. 

Wer die Möglichkeit hat, die ZB direkt 
aufzusuchen, sollte sie nutzen. Das War
tezimmer ist recht klein, aber es wird auch 
kaum benötigt- engagiertes Personal ist 
sehr schnell zur Stelle. Am Beispiel von 
Otto wird der liehtblick in diesem und 
im nächsten Teil dieser Serie die sbh, die 
dort beschäftigten Menschen und deren 
Leistungen vorstellen. Otto ist ein Häft
ling, der in drei Monaten entlassen wird 
und schon seine zweite Lockerungsmaß
nahme nutzt, um die sbh aufzusuchen. 

Am V-Bahnhof Berliner Straße steigt 
er aus und stellt überrascht fest, daß die 
ZB nur zehn Meter vom Stationsausgang 
entfernt ist. Nach einer kleinen Konditi
onsübung (Treppensteigen) kommt er 
oben(!) an. In einer sehr neu wirkenden 
und erst einmal gar nicht nach Büro aus
sehenden Einrichtung wird er freundlich 
von Frau Grülling empfangen. Ihr schil-
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dert er seine Situation - es ist die von 
Tausenden: Kein Geld, kein Job, keine 
Wohnung und keine Ahnung, wie es mit 
dem vielen Nichts und den noch mehr 
Schulden nach der Entlassung aus dem 
Knast weitergehen soll. 

Frau Grülling beruhigt: das mit dem 
Nichts und dem Minus werde sich schon 
gemeinsam regeln Jassen. Allerdings hat 
Otto nicht vorher angerufen und auch 
nicht schriftlich um einen festen Termin 
gebeten. Er setzt sich ins Wartezimmer, 
wo er von einem lid1t:blick-Leser darüber 
aufgeklärt wird, daß Mittwochs die Woh
nungssuche mit dem interner stattfindet, 
daß die Besucher der sbh im nächsten 
Jahr die Möglichkeit erhalten, sich beim 
Warten im Umgang mit dem interner zu 
schulen. Bevor der Aufklärungsfreudige 
dazu kommt, noch etwas über die drei für 
die Haftentlassungsvorbereitung zustän
digen Fachkräfte der sbh zu erzählen, wird 
Otto von Herrn Schaube abgeholt. Die
ser stellt sich und vor allem sein Woh
nungsbeschaffungsprogramm vor: Otto 
braucht nur möglichst genau zu sagen, 
wo er wohnen möchte, wie groß seine 
Wohnung sein soll, was er für Ausstat
tungs- und Preisvorstellungen hat und ab 
wann er einziehen möchte. Die entspre
chenden Daten gibt der Fachmann in den 
Computer ein-kurze Zeit später hält Otto 
einen Ausdruck in der Hand, auf dem fünf 
Adressen stehen. Keine von ihnen ist 
weiter als drei Kilometer von der Straße 
entfernt, die Otto zuvor als Wunschadres
se angegeben hat. Auch die übrigen An
gaben stimmen mit den geäußerten Vor
stellungen überein. Otto wird sie sich nur 
noch vor Ort ansehen müssen. Wenn ihm 
keine der aufgelisteten Wohnungen ge
fallen sollte, verspricht ihm Herr Schau
be, dann werde solange aufs neue ge
sucht, bis ein geeignetes Zuhause gefun
den ist. Und da die sbh zusammen mit 
Ono noch einen Job suchen werde, sei 
auch die Finanzierung der Wohnung kein 
Problem. Im Zweifelsfall gibt es ja noch 
das Sozialamt Und bei der sbh gibt es 
Menschen, die mit Ono zusammen dort
hin gehen werden um möglichst zeitver
zögerungsfrei alle erforderlichen Mittel zu 
beantragen. 

Otto hat seine Adressenliste, einen 
Termin für den übernächsten Freitag (Ent
lassungsvorbereitung) und flihrt mit ei
nem relativ guten Gefühl zurück in dieN A 
Tegel. Unterwegs fallen ihm noch viele 
Fragen und Wünsche ein - er wird sie 
dem liehtblick mitteilen; so wird die sbh 
am schnellsten davon erfahren. 0 
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Das 
liebe Geld 

Ein überführter Täter wird das von ihm 
begangene Unrecht in Zukunft nicht nur 
mit seiner Freiheit bezahlen, sondern nach 
einem Urteil des OLG Koblenz auch seine 
eigene Überführung selbst finanzieren 
müssen. 

Die Tageszeitung berichtete am 
I 0.11.00, daß ein wegen einer Straftat (mit 
Sicherheit zu einer Freiheitsstrafe) verur
teilter Ausländer zusätzlich auch dazu ver
donnert wurde, die Kosten einer Telefon
überwachung sowie die Übersetzungsko
sten zu tragen. Nach dem Kohlenzer Rich
terspruch stehe weder das deutsche 
Recht, noch die Europäische Menschen
rechtskonvention einer solchen Kosten
belasrung entgegen. 0 

Polizei? 
Nein Danke! 

Die Londoner Polizei hat offenbar Proble
me, die Bevölkerung für die Sache der Ge
rechten zu begeistern. Es gebe noch 3.000 
freie Polizistenstellen, berichtete Neues 
Deutschland, die noch nicht besetzt wer
den konnten. Um diese Lücke füllen zu 
können, setzen die Verantwortlichen nun 
auf erfolgreich Resozialisierte und wollen 
erstmals auch Vorbestrafte als Ordnungs
hüter einstellen. Man wolle allerdings, 
schränkt der PolizeichefSir John Stevens 
ein, keine hart gesottenen Verbrecher als 
Polizisten. 0 

Verschnupfte 
Nasen 

An Haarproben durchgeführte Tests er
regen in letzter Zeit immer mehr Aufse
hen. Der Tagesspiegel berichtete jeden
falls von einem solchen Test, der nicht 
nur einen Drogenkonsum des in diesem 
Falle unfreiwilligen Haarspenders be
weist, sondern auch mögliche transatlan
tische Kontakte lange vor der Entdeckung 
Amerikas durch Kolumbus. 

Koka-Pflanzen wachsen vor allem in 
den Andenstaaten Kolumbien, Peru und 
Bolivien, nicht aber auf dem afrikanischen 
Kontinent. Der Fund von Kokainspuren 
in den Haaren von 4000 Jahre alter ägyti-
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scher Mumien könnte zudem schließlich 
auch ein Hinweis darauf sein, daß der 
Handel mit Drogen zu den ältesten Beru
fen der Welt gehört, und wirft die Frage 
auf, ob die Pyramiden nicht wie von eini
gen behauptet von Außerirdischen, son
dern von ganz einfachen Menschen im 
Drogenrausch erbaut wurden. 0 

Zukünftige 
Vorbilder 

In den Berliner Universitäten verschwin
den Semester für Semester mehrere Dut
zend wertvoller Bände. Die Bildzeirung 
berichtete, daß die meisten Bücher in den 
Berliner Uni-Bibliotheken von Theologen 
und Juristen geklaut werden würden. Der 
Leiter der FU-Bibliothek härte hierzu aus
geführt: »Wir erklären uns das so: Die 
Juristen üben mit der Wegnahme einen 
Rechtsfall. Die Theologen leisten Abbit
te nach oben«. 0 

Echt 
Ätzend 

Einem Bericht des Tagesspiegels zufolge 
hat ein 37jähriger Chinese vor 13 Jahren 
versehentlich eine halbe Flasche Ätzna
tron getrunken, dabei seine Speiseröhre 
verätzt und so seine Schluck-Fähigkeit 
verloren. Seit dem hätte der Mann seine 
Nahrung durch einen Schlauch direkt in 
seinen Magen geschoben. 

Nach 13 Jahren kann der Mann nun 
wieder normal essen. Ärzte hätten einen 
Teil seiner Speiseröhre durch ein Stück 
Dickdarm ersetzt. Nach dem ersten Teller 
Nudelsuppe habe er gesagt, es sei un
glaublich, daß er wieder mit dem Mund 
essen könne. 0 

Die 
Bereitschaft 

Im Land der brutalstmöglichen Aufklärer 
hat die Justiz natürlich alle Hände voll zu 
run. Der Fall des Chefs der nordhessi
schen Bereitschaftspolizei z.B. dürfte so 
einige Kopfzerbrechen verursachen. Der 
Beamte, der bereits 1997 in einem Kauf
haus Rasierklingen mitgehen ließ und das 
entsprechende strafrechtliche Verfahren 
gegen Zahlung einer Geldbuße in Höhe 
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von 2.500 Mark weitgehend unbeschadet 
überstanden hat, ist nach einem Bericht 
der Frankfurter Rundschau nämlich wie
der aktiv geworden: 

»Der Polizeichefsoll im Juni in einem 
Baumarkt auffrischer Tat ertappt worden 
sein, als er - in Uniform - Ameisengift 
und Batterien >einsteckte<« Von einem 
Detektiv angesprochen, habe der Polizei
chef die Flucht ergriffen, sei aber bald 
darauf von Polizeibeamten gestellt wor
den. Nun werde der Beamte vom I. Janu
ar an mit einer regulären Pension in den 
vorzeitigen Ruhestand versetzt. Der 
Mann sei aufgrund seines Gesundheits
zustandes (Kleptomanie?) nämlich poli
zeidiensruntauglich 0 

Rollige 
Hirsche 

Im OS-Bundesstaat New York haben die 
Behörden Probleme mit dem Sexrausch 
des Rotwildes. Nachdem verschiedene 
Programme zur Eindämmung der Wildver
mehrung durch die Ausstreuung von 
Futter mit beigemischten Verhürungsmit
teln scheiterte, riefen die Behörden die 
Freizeitjäger zur Hilfe mit der Bitte, mög
lichst viele Tiere abzuschießen. 

Nach einem Bericht von Neues 
Deutschland folgten dieser Aufforderung 
Hunderte Hobby-Schützen, zwei von Ih
nen wurden irrtümlich erschossen, einer 
erlitt vor Aufregung einen Herzinfarkt, der 
vierte fiel vom Hochstand und brach sich 
das Genick. 0 

Nase 
voll 

Die Spieler zweier Amateurligamann
schaften und die Zuschauer im Stadion 
dürften nicht schlecht gestaunt haben, als 
den Schiedsrichter des Spiels plötzlich 
Unlustgefühle überkamen. Der Unpartei
ische hat nämlich nach 30 Minuten die 
Spieler sich selbst überlassen und ist ohne 
ein Wort zu sagen einfach vom Platz ge
gangen. Später sagte der Schiedsrichter: 
»Es gab keinen besonderen Grund. leb 
hatte plötzlich genug und bin gegangen. 
Ich kann Fußball nicht leiden.« 

Übertragen auf die Justizvollzusanstalt 
Tegel und ihre Führungsmannschaft, die 
ja auch wenig Spaß am Vollzug hat, hieße 
das, daß. .. 0 



Sagenhafte 
Knastgeschichten 

Zum 01.01.01 ändert sich die 
Entlohnung der Strafgefangenen 

Bundestag und Bundesrat), demzufolge 
Sie mit einer Verdopplung des derzeitigen 
Entgelts, aber mit einer Halbierung der 
Auszahlung und einem vollständigen 
Wegfall der Leistungszulagen (Prozente) 
zu rechnen haben, kann ich zwar nicht, 
wie Sie es schon 

zahlt, sondern in drei Lohnkategorien (LK) 
eingeteilt: 
LK I: Schüler, Studenten und Auszubil

dende werden nach§ 12 Abs. Il Nr. 2 b 
BAfÖG [also mit monatlich 770 DM) ent
lehnt 
LK Il: Gefangene ohne abgeschlossene 

Berufsausbildung erhalten ein Drittel des
sen, was ihnen in ihrem jeweiligen Arbeits
bereich außerhalb der Anstalt an Tarif
lohn gezahlt werden würde; höchstens je
doch 1.000 DM I Monat. 
LK III: Gefangene mit einer abgeschlos

senen Berufsausbildung erhalten die Hälf
te dessen, was ihnen in ihremjeweiligen 
Arbeitsbereich außerhalb der Anstalt an 

Tariflohn gezahlt werden 

A llein in der Justizvollzugsanstalt 
(JV A) Tegel haben mehr als 500 
Häftlinge den im letzten licht

blick(5/00, S. 28) veröffentlichten Rat des 
Strafrechtsgelehrten Prof. Dr. Feest be
folgt und die Anstaltsleitung gebeten, 
den Gefangenenlohn so zu erhöhen, daß 
ein Entgelt herauskommt, das dem Ent
scheid des Bundesverfassungsgerichts 
vom 01.07.98 (2 BvL 17 / 94) entspricht. 

Der Leitende Regierungsdirektor Klaus 
Lange-Lehngut hat daraufhin den lieht
blick gebeten, die »Entscheidung über 
die Entgeltgestaltung innerhalb der« JV A 
Tegel »möglichst noch vor Weihnachten« 
zu veröffentlichen, da er »hoffe, das mir 
das die Beantwortung jedes einzelnen 
Antrages erspart«. 

einmal öffentlich ta
ten [das ist vermut
lich eine Anspie
lung auf den libli
chen Artikel, der fur 
die Wochenzeit
schrift >Freitag< 
(17.12.99,S.I8)ge
schrieben wurde), 
als >Betrug< be
zeichnen; aber ich 
werde ihn aus Ge-

Gefangene mit einer 
abgeschlossenen Ausbil
dung erhalten die Hälfte 
dessen, was ihnen in ih
rem jeweiligen Arbeits-

würde; höchstens je
doch 1.200 DM I Monat. 

Fehlzeiten werden bei 
allen Beschäftigten pro
zentual vom Entgelt ab
gezogen; besondere Lei
stungen können unab
hängig von der o.g. 
Höchstgrenze mit monat
lich bis zu 333 DM hono
riert werden - zuständig 
fur die Leisrungsbewer-

bereich außerhalb der 

Wenn die im folgenden wiedergegebe
ne Entscheidung tatsächlich zum 01.01.0 I 
in die Praxis umgesetzt wird, können sich 
viele freuen und aufpersönliche Antwor
ten verzichten: 

Anstalt an Tariflohn ge
zahlt werden würde 

»Sehr geehrte Herren! Als Leiter der 
JV A Tegel, aber auch als Mitglied und Vor
sitzender des >Leitende Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Justizvollzug des Lan
des Berlin e.V.< habe ich mich schon im
mer fur die Interessen der von mir verwal
teten Insassen eingesetzt. Auch bei der 
Tagung der 

wissensgründen 
auch nicht umsetzen können. Stattdessen 
werde ich, solange ich nicht durch das 
Land Berlin oder durch eine der mir über
geordneten Behörden auf dem gerichtli
chen Klageweg zu etwas anderem ge
zwungen werde, nur die in dem Beschluß 
vorgesehene Good-Time-Regelung über
nehmen. 

Danach können Gefangene- sofern sie 
sich nichts zuschulden haben kommen 

lassen- fur jeweils ft.inf Jah
Deutschen An
staltsleiter, bei 
der es um die 
Erhöhung des 
Gefangenene"t
gelts ging, habe 
ich dies getan. 
Das dort eine 
Erhöhung des 
derzeitigen Eck
lohns von 5 % 
auf 7,5 %, was 
einer Nettoer-

Good-Time-Regelung: 
re Haft vier Wochen Haftur
laub oder -verkürzung erhal
ten. Ansonsten wird der Be
reich des Entgelts für die 
I. 71 0 Gefangenen in der JV A 
Tegel ab dem 01.01.0 I folgen
dermaßen geregelt: 

Wer hintereinander hun
dert Jahre beanstan-
dungsfrei, also ohne 
krank zu werden im 

Strafvollzug gearbeitet 
hat, kann insgesamt 600 

Tage Urlaub nehmen 

I. Die Anzahl der Arbeits
plätze wird von derzeit rund 
800 auf 500 reduziert. 

2. Die nicht-beschäftigten 
Gefangenen erhalten kein Ta-

höhung um 0,43 % entspricht, ft.ir noch 
>Vertretbar< gehalten und als Anhebung 
um 50% dargestellt wurde, ist daher nicht 
meine Schuld.( ... ) 

Den in der 49. Kalenderwoche des Jah
res 2000 zustimdegekommenen Beschluß 
des Vermittlungsausschusses [zwischen 

schengeld, sondern Sozialhil
fe [monatlich also 550 DM]. Außerdem 
dürfen sie von ihrem frei verfügbaren Ei
gengeld - sofern dessenherkunftgeklärt 
ist- monatlich bis zu 450 DM einkaufen 
(i.S.d. § 21 StVollzG). 

3. Die beschäftigten Gefangenen wer
den nicht mehr nach funfLohnstufen be-

der Io cheb lo ck 612000 

tung sind die Gruppen
(LK I) bzw. Betriebsleiter(LK II und III). 
[ ... )Ihnen allen wünsche ich ein Frohes 
Fest und einen bestmöglichen Rutsch ins 
Neue Jahr<<. 

Selten hat der ichtblick so gern ein 
Schreiben der Anstaltsleitung veröffent
licht wie dieses. Im amenaller Häftlinge 
sagt die Redaktionsgemeinschaft Dank
insbesondere fur die darin zum Ausdruck 
gebrachte Zivilcourage, an der es den 
Führungskräften der JV A Tegel sonst so 
oft mangelt. 

Besonders erstaunlich ist, daß der In
halt des Schreibens nicht mit dem Senat 
abgestimmt ist - befragte Abgeordnete 
hatten nicht einmal ansatzweise Kennt
nis davon. Das spricht aber nicht nur für 
den Mut und das Gewissen des Anstalts
leiters, sondern birgt auch gewisse Ge
fahren: nämlich die, daß nichts vonalldem 
verwirklicht wird. 

Da die Entlohnung der Gefangenen. zu 
der auch weiterhin keine rentenrechtliche 
Regelung gehört, kein Spaß ist, sollte spä
testens dann, wenn es nicht zu den obi
gen Lohnerhöhungen kommt, geklagt 
werden. Und jeder einzelne Häftling soll
te dann auf eine einzelfallbezogene und 
ermessensfehlerfrei zustandegekomrnene 
Beantwortung seines Schreibens beste
hen. Fröhliche Weihnachten. 0 
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Ich war ein Schmierfink 
Mit Wörtern zu arbeiten, kann wirksam, beglückend und frustrierend sein 

-ein ganz persönlicher Rückblick auf drei Jahre beim liehtblick 

M it einem Strafrest von fünf Jah
ren kam ich im Dezember 1996 
in die Justizvollzugsanstalt 

(NA) Tegel. Nach 10 in der Teilanstalt 
(TA) I verbrachten Monaten wurde ich 
für sechs Wochen in die TA III und dann 
in das Haus IV verlegt, das sich aus gele
gentlich nachvollziehbaren Gründen »So
zial therapeutische Anstalt (SothA) in der 
NA Tegel« nennt. 

Schon in Haus I hatte ich neben der 
rasch erhaltenen Arbeit in der Schlosse
rei mit einem Studium (Philosophie, Psy
chologie und Rechtswissenschaften) an 
der FernUniversität Hagen begonnen, das 
ich in der SothA zu beenden gedachte. 
Aus diesem Grund ließ ich mich von der 
Arbeitspflicht freistellen. Meine Thera
peutin hielt das Verkriechen hinter Bü
chern fUr verkehrt und verordnete Arbeit 
- ich könne ja nebenbei studieren. 

Was tun? Hausarbeiter wollte ich ge
nausowenig werden wie zur Handarbeit 
zurückkehren. Spaßeshalber bewarb ich 
mich beim rdit:i:Jibk. Überraschenderwei
se antwortete mir nicht die Arbeitsverwal
tung, sondern die auch für libliche Perso
nalfragen zuständige Redaktionsgemein
schaft, also Knackis. Diese baten mich, 
testweise etwas zu den Themen Sport, 
Kultur und Liebe zu schreiben und ein 
wenig Lyrik abzusondern. Zu meinem 
nicht geringen Erstaunen wurde ein gro
ßer Teil des eilig Verfaßten noch vor Be
ginn meiner Probezeit veröffentlicht (im 
lichtt::llick 6/97). 

Abgesehen von einer Schülerzeitung, 
die ich während der fünften und sechsten 
Grundschulklasse mitgestalten durfte, 
hatte ich noch nie etwas geschrieben, was 
an mehr als eine Person gerichtet war. Ent
sprechend gemischt waren meine Gefüh
le beim Lesen der nun vielen Menschen 
zugänglichen Artikel. Geradezu schockiert 
war ich jedoch, als ich zum Arbeitsantritt 
direkt an mich gerichtete Post aus dem 
Berliner Abgeordnetenhaus auf meinem 
künftigen Schreibtisch fand. Ein Grüner 
Abgeordneter hatte meinen recht fröhlich 
gehaltenen Artikel über »Begegnungen 
der sportlichen Art« gelesen und die dort 
in einem Nebensatz erwähnte Größe der 
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Sporthalle zum Thema einer Kleinen An
frage gemacht. 

Empört über die von mir als Lug und 
Trug empfundenen Antworten, bat ich die 
betroffenen Häftinge um Klarstellung -
nicht einer reagierte. Nur der für die Ant
worten zuständige Leiter der Sozialpäd
agogischen Abteilung sprach mich Mo
nate später, nachdem ich ihn kennen- und 
wegen seiner Kompetenz und seines En
gagements schätzen gelernt hatte, auf den 
Artikel (1-2/98, S. 12 f) an: ich mußte ihm 
sagen, daß seine Dar-

Tätigkeit dadurch verstärkt wurden, daß 
der einzige Fachmann, den der lieht
b lick je gehabt hat, Manfred K., doch 
schon vor meinem Arbeitsantritt entlas
sen war, so daß ich nichts mehr von ihm 
lernen konnte. Auch Reinhard F., der tech
nisch versierte Vielschreiber des Iicht
biicks, verschwand schneller als gedacht, 
so daß ich zusammen mit zwei ebenfalls 
zum 01.01.98 aufProbe eingestellten Kol
legen, Cemal und Steffen, das Abenteuer 
liehtblick begann. 

Abenteuerlich war 
stellung fehlerfrei war 
- es hatte ja keine ge
genteiligen Aussagen 
gegeben. 

Spaßeshalber hatte ich 
mich beim liehtblick 

schon die erste Redak
tionssitzung, bei der 
Peter (Druck), »Hon
necker« (Vertrieb) und 
der damals noch sehr 
aktive Ronny (Bildbe
arbeitung , presse
rechtliche Verantwor
tung) mit uns drei 
Neulingen ausgerech
net die Jubiläumsaus
gabe des Iichtbiicks 

Daß sich schon mit 
einem Nebensatz Klei
ne Anfragen auslösen 
lassen, hatte mir aber 
nicht nur etwas über 
die Wirksamkeit des 
Iichtbiicks gesagt, 
sondern auch über das 
Ausmaß der Verant-

beworben- rasch wur
de es ernst: einjunges 
Team hatte mit alten 

Problemen, mit Ableh
nung und Mißtrauen zu 

tun 

wortung, die mit dem Verfassen liblicher 
Artikel einherging. Die Quelle einerjeden 
Information zu nennen, hielt ich von da 
an fUr meine Pflicht. 

Darüber hinaus wollte ich deutlich ma
chen, wem ich Anregungen zu verdan
ken hatte. Vor dem Schreiben habe ich 
daher (im Rahmen meiner Möglichkeiten) 
geprüft, ob andere nicht schon vor mir 
dasselbe oder ähnliches gesagt hatten. 
Indem ich dann das von anderen Über
nommene stets als solches kenntlich 
machte, war der Rest als etwas eigenes 
erkennbar und das Schmücken mit frem
den Federn ausgeschlossen. 

Obwohl mir das pedantisch anmuten
de Angeben von Quellen viel und meist 
negative Kritik einbrachte, hoffe ich noch 
immer, daß sich Ehrlichkeit und gegensei
tige Anerkennung nicht nur innerhalb der 
Gefangenenpresse durchsetzen werden. 

Bevor ich ein Gefühl dafür entwickelt 
hatte, aufwas im Rahmen des Iichtbiicks 
gehofft werden könnte, mußte ich eine 
ganze Reihe an Unsicherheiten überwin
den lernen, die gerade zu Beginn meiner 
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zu besprechen hatten 
- in den ersten sechs Wochen habe ich 
kaum etwas anderes gemacht, als sämtli
che bis dahin erschienenen liehtblicke zu 
lesen (sehr spannend!) und die daraus ab
zuleitende Geschieht~ aufvier Seiten zu
sammenzufassen. Das Ergebnis war kein 
Meisterwerk, wurde aber akzeptiert. 

Akzeptiert wurde auch mein Wunsch 
nach Anonymität- wir einigten uns auf 
das Kästchen mit dem Häkchen (0): von 
nun an war jeder libliche Artikel als ge
meinsame Leistung und nicht mehr als in
dividuelle Meinungsäußerung zu verste
hen und zu schreiben. Statt des bisheri
gen »ich« oder »Wir« schrieb von nun an 
jeder als »der Iichtbiick« oder als »die 
Redaktionsgemeinschaft des Gefange
nenmagazins der Iichtbiick«. 

Schwieriger war es da schon mit dem 
Begriff der Liblichkeit: »Ich bin doch kein 
lieblicher Drucker«, stöhnte Peter, nach
dem er von einigen Mithäftlingen auf den 
Nachruf(1-2/98, S. 3) aufManfred und 
Reinhard angesprochen worden war. Da 
sich aber Ii blich so wunderbar in dem da
maligen Streit mit der Gesarntinsassenver-



tretung (GIV) verwerten ließ (z.B. 3/98, S. 
7 f1) und ich ziemlich dickschädelig sein 
kann, blieb es dabei: der IK::htbld< konn
te (wie schon vor meiner Zeit) mit libli und 
die Eigenschaft des Iichtbiicks - näm
lich sachlich, wahr und infomlativ zu sein 
-mit »liblich« abgekürzt werden. 

Der heute du rch 
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unseren Job niedrigst möglichen Niveau, 
was aber, um das ganz deutlich zu sagen, 
nicht das Problem ist: Hätte ich von An
fang an 200 DM erhalten, wäre das für 
mich genauso in Ordnung gewesen wie 
eine von Anfang an ehrenamtliche Tätig
keit. Nun habe ich aber mehr erhalten und 

dafur auf die Ausbil-
eine gute Zusammen
arbeit ersetzte Konflikt 
mit derGIV hane gera
de in der Anfangszeit 
sein gutes: wir sechs 
Herausgeber des 
Iichtblicks wuchsen 
schnell zu einer nach 
außen geschlossen 
auftretenden Gruppe 
zusammen. 

Keine Stelle im Voll-
dungsbeihilfe fur mein 
nach wie vor erfolg
reich betriebenes Stu
dium verzichtet, weil 
ich keine Doppelbe
zahlung wollte. 

zugsapparatkann so 
helfen wie eine verant-
wortungsvolle Gefan

genenredaktion - wenn 
deren Leistungen nicht 
willkürlich herabgewür-

Des weiteren habe 
ich - und das gilt wie 
fast jedes »ich« in die
sem Artikel, flir alle 
meine Teamkollegen 
einen nicht unerhebli-Dieser Zusammen

halt war aber auch bit-

digtwerden 

ter nötig: schon im »Hoppet« der Jubilä
umsausgabe hatte ich darauf hinzuwei
sen, daß der stets viele Standpunkte be
rücksichtigende Vollzugsleiter (VL) durch 
ein recht einseitig agierendes Vollkamik
kel mit »edlem glatten Fell« ( 1-2/98, S. 42), 
also durch einen aalglatt wirkenden Nach
folger ersetzt worden war. 

chen Teil dieses Ein
kommens zum Beispiel flir die Beschaf
fung von Literatur fur die Redaktionsar
beit verw·endet, weil das liblicheSpenden
konto fur derlei nie gut genug gefullt war. 

Entscheidend ist aber, daß ich flir die
ses Einkommen immer mehr und nicht we
niger getan habe. Sicherlich war es auch 
mit viel Vergnügen verbunden, Leserbrie
fe zu lesen und zu beantworten, Chiffre
wünsche zu entziffern oder beim Stricken 
von Liebesbanden mithelfen zu dürfen, 
aber viele schrieben dem Iichtbiick, weil 
sie Linderung ihrer Leiden erhoffien, vie
le Menschen riefen im Büro an, um sich 
im wahrsten Sinne des Wortes auszubeu
len. Und ich kann 

Momentan ist es noch so, daß ich be 
reit und in der Lage bin, zu einem gerad< 
unter Freizeitverschluß genommener 
Häftling zu gehen und die Frage des Be· 
amten, »was wollten 'se denn bei dem?« 
zu erklären- nämlich damit, daß ich eine• 
Eskalation vorbeuge, wenn ich den Häft
ling mich statt eines Vollzugsbedienste
ten beschimpfen lasse. 

Mehr noch als es die Insassenvertre
ter können, ist der liehtblick in der 
Lage, auf externe Hilfe zurückzugreifen, 
die allen Konfliktparteien gerecht wird. 
Dieser Rückgriff ist jedoch nur sollange 
und nur insoweit möglich, wie die hilfs
bereiten Menschen im Redaktionsteam 
auf engagierte, kompetente und verant
wortungsvolle Häftlinge treffen. 

Wie sich Streitfalle ohne diese Mög
lichkeiten ausweiten können, muß ich an
gesichts meiner bevorstehenden Entlas
sung nicht mehr überdenken. 

Stattdessen - immerhin ist dies mein 
letzter Text fur den Iichtblick- will ich 
der Menschen innerhalb und außerhalb 
der Anstalt gedenken, die mich in den ver
gangeneo drei Jahren weitestmöglich als 
ihresgleichen behandelt haben. Da es 
unfair wäre, nur einige statt aller Perso
nen und Institutionen namentlich aufzu
fiihren, sage ich hier einfach nur Dank. 

Der NA Tegel und ähnlichen Einrich
tungen wünsche ich Häftlinge und vor 
allem Betreuer, die den Mut haben, ihre 
Meinungen frei zu äußern - der Iicht
blick ist ein Ort, in dem das ungestraft 

und zur Not anonym ge

Der neue, heute wieder als Richter täti
ge Mann blies in das Horn vieler Beamter, 
die im lichtbld<nicht die Chance gemein
samer Konfliktlösung sahen, sondern nur 
eine Schmiererei. Für diese Beamten ist 
die Redaktionsgemeinschaft ein Haufen 
krimineller »Schmierfinken«, denen es 
nicht schadet, wenn die finanziellen Mit
tel ihres Arbeitsbetriebes so weit gekürzt 
werden, daß dieser nicht einmal mehr 
Druckfarbe oder Papier zu beschaffen in 
der Lage ist (vgl. 3-4/00, S. 4 ff)- das ist 
übrigens der Grund dafur, daß es keinen 
IK::htbld< Kalender fur das Jahr 200 I gibt. 

mit Fug und 
Recht behaup
ten, alles getan zu 
haben, die oft un
vorstellbar große 
Not der Häftlin
ge, ihrer Ange
hörigen und an
derer Kontakte 
nicht noch größer 
werden zu las
sen. Keine Stelle 

Viele Menschen inner
halb und außerhalb der 

schehen kann. Nur wenn 
noch mehr Betroffene offen 
diskutieren, lassen sich 
Mißstände offenlegen und 
zum Wohle aller beseitigen. 

Während sich das Kürzen der Produk
tionsmittel aufsachlicher Ebene abspiel
te, sorgte die ebenfalls vom VL angeord
nete Senkung des Einkommens flir eine 
ganz persönliche Betroffenheit: 30 Jahre 
lang hatten sich die verschiedenen Re
daktionsgemeinschaften meist erfolgreich 
und unter Zurückstellung privater Inter
essen um das Wohl vieler bemüht. Und 
nachdem das jetzige Team nun mehr als 
zwei Jahre hintereinander diese Tradition 
gepflegt hatte, sollte die Leistung weni
ger wert sein? 

Honnecker hatte es am schlimmsten 
getroffen: bei ihm, dem 60jährigen, fiel 
mehr als die Hälfte des Einkommens weg. 
Uns anderen wurde zunächst ein Viertel 
abgezogen- jetzt liegen wir auf dem fur 

NA haben mich als ih-
resgleichen behandelt. 
Das kann ihnen nicht 
immer leichtgefallen 
sein - hat mir aber 

stets gutgetan 

Dem Iichtblick und sei
nen Herausgebern, denen 
ich in vielerlei Hinsicht 
ebenfalls zu danken habe, 
wünsche ich eine zu ver
nünftigen Entscheidungen 
fahige Anstalts- und Voll-

innerhalb des 
Vollzugsapparates kann ähnlich wirksam 
helfen wie eine verantwortungsvoll arbei
tende Gefangenenredaktion. So aber kann 
sie nur dann arbeiten, wenn ihre Leistun
gen zumindest toleriert und nicht willkür
lich herabgewürdigt werden. Wenn die jet
zige Vollzugsleitung hier nicht eingreift 
und die Kürzungen zurücknimmt, wird sie 
eine deutliche Leistungsminderung, ein 
deutlich weniger verantwortungsvoll ar
beitendes Team erleben. 

der I i ehebiock 6/2000 

zugsleitung, die von Men
schen unterstützt wird, denen das Stra
fenwollen weniger wichtig ist als Strafta
ten Verhindernwollen. 

Und ich hoffe, daß mein Nachfolger 
nicht ganz so stressig ist wie ich es war, 
daß er weniger Fehler übersieht, eigene 
gar nicht erst macht, daß er kreativer ist 
und mit dem Schreiben auch mal Spaß hat. 
Vor allem sollte der neue Mann einen mit 
etwas mehr Spaß zu lesenden Stil schrei
ben können. Yorlc 
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Datenschutz 
Datenschutzrechtliche Kontrolle des Verfahrens BASIS 2000 

in der Justizvollzugsanstalt Tegel 

Am 20.7.2000 flihrte der Berli
ner Beauftragte ftir Datenschutz 
und Akteneinsicht im Auftrag 

des Unterausschusses "Datenschutz" des 
Ausschussess ftir Inneres, Sicherheit und 
Ordnung des Abgeordnetenhauses von 
Berlin eine angekündigte datenschutz
rechtliche Kontrolle in der JV A Tegel 
durch. 

Geprüft wurde u. a., ob das auf einem 
UN IX-Betriebssystem basierende Ver
fahren BASIS/NA 2000 und die daftir 
benutzte Datenverarbeirungsanlage mit 

mit Sicherheit; der .. Windows Explo
rer " ist ein dementsprechendes Pro
gramm. Auch ist der Zugriff auf den 
.. Windows Explorer" nicht gänzlich 
auszuschließen, da das Betriebssystem 
auf diese Anwendung ständig zugrei
fen muß. Und nur weil der "Windows 
Explorer" als nicht verfügbar er
scheim. so ist die vermeintliche Zu
griflsunterbindung leicht zu umgehen. 
Wenn der Nutzer auf der Menüleiste das 
"Start"-Feld mit der rechten Mausta 
ste anklickt, eröffnet sich ihm die Opti-

Texten außerhalb des BASIS 2000 Ver
fahrens, eingerichtet und den Nutzern 
verftigbar gemacht worden. Insgesamt 
wurden drei Verzeichnisse fürdie Benut
zung freigegeben: Dateiablage-, Daten
austausch- und fnstallarionsverzeichnis.« 

Es ist kaum zu realisieren, den Be
nutzerzugriff auf der lokalen Festplatte 
gänzlich zu sperren. Das Betriebssy
stem greift Profilorientiert auf die Da
ten der lokalen Platte zu, z. B . .. Eigene 
Dateien", vglbar mit dem .. home "-Ver
zeichnis unter Unix-Systemen. 

"Der gläserne Gefangene" bekommt hier eine neue Be
deutung, nicht das Glasfaserkabel macht ihm zu die

sem, sondern der Umgang mit seinen Daten. 

»Der Zugriffaufdas BASIS 2000 Ver
fahren wird sowohl ftir die Administra
tion als auch für den normalen >Nutzen 
über den Dienst TELNET realisiert.« 

»Das Netz der NA Tegel ist z. Z. via 
ISDN-Router an das MAN angebunden. 
Eine Abschottung des lokalen Netzes mit 
einer Firewall ist vorgesehen. 

ihren Servern (Hauptrechnem) und Cli
ents (Nebenstellen) den datenschutz
rechtlichen .\llaßstäben genügt. 

Bei den Clients handelt es sich um 
IBM-kompatible PCs die MS Windows 
NT 4.0 oder MS Windows 2000 als Be
triebssystem verwenden. Die Clients 
»greifen auf das Verfahren mit einem 
Emulationsprogramm, das den Zugriff 
auf den UNIX-Server ermöglicht, zu.« 

»Alle Arbeitsplätze, mit Ausnahme der 
der Systemverwalter, besitzen keine Dis
kettenlaufwerke bzw. sind mit einem de
aktivierten Diskettenlaufwerk ausgestat
tet. Die Datensicherung wird am Server 
durchgeftlhrt.« 

»Der :-.lUizer muss sich am System 
Identifizieren und authentifizieren. Für 
den Zugriffaufdas VerfahrenBASIS/NA 
2000 ist eine zusätzliche Anmeldung 
nonvendig. 

Ausdrucke, werden über die jeweils 
lokal am Arbeitsplatz-PC angeschlossen 
Drucker ausgegeben. Die Eingriffsmög
lichkeiten am Client durch den utzer 
wurden mit Hilfe eines Profileditors 
stark eingeschränkt.« 

»Beim Systemstart ist weder die Me
nüoption >Ausführen< (Ausführen von 
Programmen) noch der > Windows Ex
plorer< verfügbar. Auch sind keine Pro
gramme zur möglichen Datei- oder Pro
grammmanipulation installiert.« 

Installiert sind solche Programme 
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on "Explorer", bei Auswahl der Opti
on öffnet sich das Explorer-Fenster 
und der Nutzer kann auf nicht beson
ders geschützte Bereiche zugreifen. 
Diese müßten erst schrittweise manu
ell geschützt werden. 

»Für das Verfassen von Texten wurde 
die Textverarbeitung > WordPad< instal
liert. EineAusftihrung von Skripten bzw. 
Makros, mit deren Hilfe ein Zugriff auf 
die Betriebssystemebene möglich wäre, 
ist bei diesem Programm ausgeschlos
sen.« 

Bei der Anwendung .. WordPad" han
delt es sich zwar eher um einen kom
fortableren Editor als um eine Textver
arbeitung, dennoch lassen sich damit 

Die Passwörter der Systemverwalter 
sind in einem verschlossenen und ver
siegelten Umschlag in einem Tresor hin
terlegt. Nur ein Systemverwalter verfUgt 
über den TresorschlüsseL Der Zweit
schlüssel ist im Tresor deponiert, da 
noch Uneinigkeit besteht, wo dieser 
Schlüssel aufbewahrt werden soll.« 

Zweitschlüssel im Tresor? 
»Der Zugriff auf Basis 2000, insbe

sondere mit der privilegierten System
kennung "root", erfolgt über den Unix
Dienst TELNET. Dieser Dienst versen
det Daten, u.a. auch Passwörter, unver
schlüsselt.« 

DieN A Tegel versendetunverschlüsselte Daten, u. a. 
auch Passwörter über einen ISDN-Router 

mit dem UNIX-Dienst TELNET 

sehr wohl Skripte schreiben bzw. bear
beiten. Dementsprechend können sog. 
Stapelverarbeitungsdateien geschrie
ben werden, die dann beim Systemstart 
verarbeite! werden. 

»Die lokale Festplatte wurde für den 
Benutzerzugriff gesperrt. Ein Speichern 
ist ausschließlich auf den daftir einge
richteten Netzlaufwerken möglich. 

Auf dem Server sind spezielle Daten
verzeichnisse, z. B. ftir die Erstellung von 
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Passwörter und Daten werden un
verschlüsselt über ungeschützte Daten
leitungen, an die sich jeder mit gering
fügigem in kürzester Zeit anlesbaren 
Knowhow anklemmen kann, ausge
tauscht? Nicht nur. daß wir fiir jeden 
Mitarbeiter der JVA gläsern sind, nun 
sind wir es auch noch für jeden Hak
ker der sein Wochenende amüsant ge
stalten will. Das IT-Zeitalter!Steinzeit
alter machts möglich. 



Einkommens
arme 

Trotz wachsenden Wohlstandes haben 
in Deutschland 9,1 Prozent der Bevöl
kerung weniger als die Hälfte des 
durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkom
mens zur Verfügung. Dazu zählen vor
allem Langzeitarbeitslose, allein Erzie
hende, kinderreiche Familien und über-

BERUNER MORGENPOST 

durchschnittlich viele Jugendliche. Zu 
diesem Ergebnis kommt eine Studie 
der DGB-nahen Hans-Böckler-Stiftung 
und des Paritätischen Wohlfahrtsver
bandes [ ... ]. 

Für DGB-Vize Ursula Engelen-Ke
fer ist die Studie Anstoß für den er
sten offiziellen Reichtums- und Ar
mutsbericht der Bundesregierung im 
Jahr2001. 

Die Quote der Einkommensarmen 
liegt im Westen mit 8,7 Prozent der 
Gesamtbevölkerung etwas niedriger 
als im Osten mit einer Quote von 10,7 
Prozent. 

Als einkommensarm galt 1998, wer 
als Alleinstehender 1.038 Mark im 
Westen und 855 Mark im Osten zur 
Verfügung hatte. Berliner Morgenpost, 
05.10.00 0 

Für private 
Zwecke 

Beim Deutschen Tierhilfswerk (DTHW) 
sind nach Informationen des Nachrich
tenmagazins •Focus• weit mehr als 

Neues Deutschlan_d 

100 Millionen Mark an Beitragsgeldern 
veruntreut worden. Wie das Nachrich-

tenmagazin unter Berufung auf jetzt 
abgeschlossene Ermittlungen der Po
lizei in Kempten (AIIgäu) berichtet, ste
hen der frühere DTHW-Chef Wolfgang 
Ullrich und seine Helfer im Verdacht, 
eine.:kriminelle Vereinigung• gebildet 
zu haben. 

Allein zwischen 1994 und 1998 sol
len etwa 80 Prozent der für den Tier
schutz gezahlten Beiträge von über 
148 Millionen Mark auf UHrichs Privat
konten umgeleitet worden sein. 

Die Fahnder schätzten die Zahl der 
geschädigten DTHW-Mitgliederauf 
500.000. Falls die Ermittlungsergebnis
se [ .. . ] vor Gericht Bestand haben , 
wäre dieser Fall der bislang größte 
deutsche Betrugsskandal in einer ka
ritativen Organisation, berichtet das 
Magazin. Da UHrich derzeit noch in 
Thailand in Auslieferungshaft sitzt, 
beginnt die juristische Aufarbeitung mit 
dem Prozeß gegen Ullrichs früheren 
Generalbevollmächtigten Eduard Will
fried Baumann. 

Der Schweizer, der unter anderem 
wegen Todschlags und Betrugs vorbe
straft sei, müsse sich ab dem 27. No
vember vor der großen Strafkammer 
des Landgerichts München II verant
worten . ND, 13.11.00 0 

Haltlose 
Halbgötter 

Jährlich werden in der Bundesrepublik 
über 530 Milliarden für die Gesund
heitsversorgungausgegeben- unge
fähr die Hälfte dieser Mittel, die nicht 
hin und her reichen, kommen aus der 
Gesetzlichen Krankenversicherung. 

Während der Streit über die Lösung 
der strukturellen Probleme innerhalb 
des Gesamtsystems anhält, tragen 
Ärzte einen großen Teil der finanziel
len Verantwortung für den Umgang mit 
dem Geld der Versicherten. 

Einige versuchen, in die eigene Ta
sche zu wirtschaften und verursachen 
durch Abrechnungsbetrug Schäden in 

der liehtb li ck 6nooo 

Millionenhöhe. Kriminalbehörden ha
ben in einigen Bundesländern Sonder
kommissionen mit Fachleuten einge
richtet. ln Berlin gehören 10 Mitarbei
ter zur Soko •Medikus•. Sonderkom
missionen für ärztlichen Abrechnungs
betrug gibt es noch in Rheinland-Pfalz, 
Hamm und Hamburg. 

Einige zeitweilige Ermittlungsgrup
pen existieren darüber hinaus in Nie
dersachsenund Nordrhein-Westfalen. 
ln den übrigen Landeskriminalämtern 
stehen Ansprachpartner zur Verfü
gung. Auf Initiative des Bundeskrimi
nalamtes wurde eine Expertengruppe 
Abrechnungsbetrieb eingerichtet, die 
dort Unterstützung anbietet, wo das 
Phänomen erstmalig bearbeitet wird. 

Eine der größten Ermittlungsgrup
pen arbeiten in Koblenz. Ihr gehören 
28 Beamte an. Sie brachten zum Bei
spiel den Neuwieder Laborarzt Dr. 
Bemd S. hinter Schloß und Riegel. Ihm 
wurden Falschabrechnungen in 19 

Neues Deutschland 

Fällen nachgewiesen, die allein ein 
Schaden von 1,7 Millionen Mark ver
ursacht hatten. 

Im Land Brandenburg sind mehrere 
Fälle bekannt geworden, in denen sich 
Mediziner Honorare für Leistungen 
zuschrieben, die sie gar nicht erbracht 
haben können , weil die Patienten 
schon lange gestorben sind. 

Eine Ermittlungsgruppe der AOK 
Brandenburg hat allein für die Jahre 
1997 und 1998 30 bis 40 solcher Fälle 
aufgedeckt. 

So wurde für eine 83jährige Patien
tin eines Altenheimes in Teltow vom 
Neurologen und Psychiater Dieter S. 
•ein vollständiger psychiatrischer Sta
tus• sowie eine •vertiefte Exporation 
mit differentialdiagnostischer Einord
nung• abgerechnet. 

Der Mediziner schreckte selbst da
vor nicht zurück, die EBM-Ziffer 177 
bei der alten Dame abzurechnen. Sie 
lautet: •Einlegen, Wechseln oder Ent
fernung eines zur Schwangerschafts
verhütung bei Frauen bis zum vollen
deten 20 Lebensjahres dienenden In
trauterinpessars•. 

Auch eine Augenärztin erhob bei der 
selben Patientin noch umfangreiche 
Untersuchungen. Die Patientin war al
lerdings lange zuvor gestorben. Neu
es Deutschland, 13.1 1.00 0 
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Der V ollzugsplan 
Auszüge aus dem Alternativkommentar zum StVollzG, 4. Auf
lage 2000, Feest/Joester 

I. Vollzugsplan und »Behandlungsuntersuchung« 
Freiheitsentzug, der nur Sühne sein soll ftir individuelle Schuld, 
benötigt keinen Vollzugsplan. Ein Vollzugsplan ist aber unerläß-
1 ich, wenn die Lebensbedingungen flir die Zeit nach der Entlas
sung positiv verändert und damit die Prognose verbessert wer
den soll. »Die Durchsetzung des Vollzugszieles erfordert ein 
konzentriertes Zusammenwirken aller an der Resozialisierung 
Beteiligten, also sowohl die Mitwirkung des Gefangenen als 
auch die der Vollzugsbehörde.« (BVerfG StZ 93, 30 I) 

Bei der ErsteJlung des Vollzugsplans geht es nicht um eine 
gutachterliehe Stellungnahme, sondern um ganz konkrete, wäh
rend des Vollzugs zu treffende Maßnahmen. Dabei müssen grund
sätzlich drei unterschiedliche Situationen berücksichtigt wer
den: a) Probleme, die der Gefangene aus seinem Leben vor dem 
Freiheitsentzug mitbringt, b) die während des laufenden Vollzu
ges zu nutzende Zeit, c) die nach der Entlassung zu bewältigen
den Schwierigkeiten. 

Zwischen der Bestandsaufnahme (»Behandlungsuntersu
chung«) des§ 6 und dem Vollzugsplan des§ 7 besteht ein zeit
licher und inhaltlicher Zusammenhang. [ ... ] Sobald erste Erkennt
nisse über die Lebensverhältnisse und die Persönlichkeit vor
liegen, wird ein erster Plan erstellt, der zur Orientierung fur die 
Bediensteten wie fur die Gefangenen dient. Dadurch werden die 
einzelnen Maßnahmen in ihrem Zusammenhang mit dem Reso
zialisierungsziel flir die Gefangenen transparent. Aber auch die 
Anstalt bindet sich. Veränderungen der Planung setzen neue 
Absprachen voraus(§ 6 Abs. 3). ( ... ) 

Zur Aufstellung und Überprüfung des Vollzugsplanes sind 
Konferenzen durchzufuhren (§ 159). Diesem rechtlieb durch
setzbaren Anspruch wird nicht genügt, wenn ein Bediensteter 
einen Plan aufstellt und der Anstaltsleiter diesen Entwurfüber
prüft (KG Berlin ZfStVo 96, 182). 

Konferenzen bedeuten die Diskussionen aller wesentlich 
Beteiligten (zum notwendigen Personenkreis gehören auch 
Anstaltsfremde [ ... ]). Weiterhin gehören dazu die an der Unter

suchung Beteiligten 
sowie die Betreuungs

Die Anhörung des 
Gefangenen vor Erlaß 
des Vollzugsplanes ist 

ein Gebot rechtsstaatli-
eher Fairneß und ist 

durch§ 28 VerwVerfG 
normiert 

personen, Aufsichts-
bediensteten und 
Werkbeamten, die bis
her zuständig waren 
und die in Zukunft zu
ständig sein sollen. 

Die Anhörung des 
Gefangenen vor Erlaß 
des Vollzugsplanes ist 
ein Gebot rechtsstaat-
lieber Faimeß und ist 
durch§ 28 VerwVerfG 

normiert. [ ... ] Das Anhörungsrecht des Gefangenen ergibt sich 
letztlich auch aus den§§ 33 und 33a StPO über§ 120 StVollzG. 
Gegen dieses Recht des Gefangenen, seine Meinung zu äußern 
und an der Entscheidungsbildung beteiligt zu sein vor Festte
gungen des Vollzuges, wird immer nochhäufig verstoßen. [ ... ) 
Jeder Gefangene, bei dem eine »Behandlungsuntersuchung« 

durchgeführt wurde, hat das Recht auf einen schriftlichen Voll
zugsplan ([ ... ) KG ZfStrVo 1984, 370). Da eine derartige Bestands
aufnahme in § 6 fur den Regelfall vorgesehen ist [ ... ], wird auch 
die Erstellung eines Vollzugsplanes die Regel darstellen müs
sen. Der Gefangene hat einen Anspruch auf eine Kopie des 
Vollzugsplanes ( ... ].Ohne Kenntnis des Vollzugsplans und die 
Möglichkeit des Nachtesens wird in vielen Fällen die Erfiillung 
des Plans nur schwie-
rig möglich sein. [ .. . ] 

Bei fast jedem Ge
fangenen, auch wenn 
nur kurze Freiheits
strafen unter 6 Mona
ten zu vollziehen sind, 
wird die Planung und 
Durchfiihrung einzel
ner Maßnahmen des 
Abs. 2 aufgrund 
pflichtgemäßen Er
messens erforderlich 
sein.[ ... ). Um schädli-

Ohne Kenntnis des 
Vollzugsplans und die 

Möglichkeit des Nachle
sens wird in vielen Fäl

len die Erfüllung des 
Plans nur schwierig 

möglich sein 

che Folgen des Freiheitsentzuges zu vermeiden (§ 3 Abs. 2) 
bzw. um den Vollzug von vomherein auf die Wiedereingliede
rung des/der Gefangenen auszurichten (§ 3 Abs. 3), wird daher 
auch in diesen Fällen regelmäßig ein schriftlicher Vollzugsplan 
zu erstellen sein. 

Beim Festhalten der im Einzelfall bedeutsamen Angaben kann 
eine vereinfachte Vergehensweise gewählt werden. In jedem Fall 
sollte auch hier eine verantwortliche Kontaktperson zugeord
net werden ( ... ]. Im Gesetzgebungsverfahren wurde dazu aus
gefuhrt [ ... ): »Auch bei kurzer Vollzugsdauer ist eine Erforschung 
der Persönlichkeit und der Lebensverhältnisse erwünscht. Le
diglich aufgrundschwieriger Personalsituation wird der Behör
de die Möglichkeit gegeben, nach pflichtgemäßem Ermessen 
davon abzusehen.« ( ... ] Mindestangaben des Vollzugsplanes 
[ . . . ]Bei den einzelnen Bereichen, die im Vollzugsplan in jedem 
Fall berücksichtigt werden müssen, handelt es sich nicht um 
eine abschließende Auflistung, sondern nur um Mindestanga
ben. ( ... ] 

Bei der Frage der Unterbringung im offenen oder geschlosse
nen Vollzug[ ... ] müssen die Regelungen der§§ 10 und 147 
beachtet werden. Wenn dje Voraussetzungen erfullt sind, kön
nen Gefangene von Beginn der Strafzeit an in einer offenen 
Anstalt untergebracht werden. Sind Gefangene zu diesem Zeit
punkt nicht fahig, den besonderen Anforderungen zu genügen, 
müssen Maßnahmen vorgesehen werden, die sie dazu allmäh
lich befahigen. Spätestens gegen Ende des Freiheitsentzuges 
ist daher in jedem Falle offener Vollzug unter der Voraussetzung 
vorzusehen, daß alles nach Plan verläuft. Eine zu geringe Zahl 
von Plätzen im offenen Vollzug darf die Anstalt nich von der 
Verpflichtung befreien, sich in jedem Einzelfall zu überlegen, wie 
Kontrolle und Gängelei kontinuierlich zurückgenommen wer
den können, zugunsren von mehr Selbstbestimmung und Ver
antwortung. Dies gilt (entgegen den Verwaltungsvorschriften 
zu § 1 0) auch fllr Ausländer, Drogenabhängige und Gefangene, 
gegen die eine freiheitsentziehende Maßregel der Besserung 
und Sicherung angeordnet und noch nicht vollzogen ist. [ ... ) 

Der Bereich Arbeit und Ausbildung (Abs. 2 Ziff. 4) ist in den 
§§ 37 ff. genauer geregelt. Bei der Erstellung des Vollzugsplanes 
wird in aller Regel das Anstaltspersonal nicht ausreichend qua
lifiziert sein, um die Beratung angemessen leisten zu können. 
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Deshalb sollte schon zu Beginn des Aufenthalts den Gefange
nen Gelegenheit gegeben werden, sich über die Möglichkeiten 
zu infonnieren, indem Mitarbeiter des Arbeitsamtes und der 
Schulbehörde (Schullaufbahnberater) hinzugezogen werden(§ 
154 Abs. 2). Die Planung darf nicht auf die Strafzeit beschränkt 
werden, sondem muß auch die Zeit anschließend umfassen. Sie 
sollte nicht nur auf die Angebote der Anstalt bezogen sein, 
sondem die Möglichkeiten im örtlichen Umfeld der Anstalt mit 
berücksichtigen(§ I 0, II ). [ ... ] 

Schon zu diesem Zeitpunkt Lockerungen (Abs. 2 Ziff. 7) in 
die Planung einzubeziehen, ist sinnvoll und erforderlich [ ... ], 
weil fur die Insassen dadurch Regeln und Zusammenhänge des 
Geschehens transparenter werden. Klarheit über die Ansprü
che, Kenntnis der eigenen Rechtsposition und die Orientierung 
an der persönlichen Realität sind Vorbedingungen ftir die Auf
hebung des Vergünstigungsprinzips, des Erlebens von Willkür 
und Dominanz der Verwaltung, der Anpassung an das Anstalts
leben und die Subkultur. [ ... ] 

Obwohl das gesamte Geschehen während des Vollzuges auf 
die Situation nach der Entlassung (Abs. 2 Ziff. 8) bezogen sein 
sollte(§ 3 Abs. 3), ergeben sich durch die Entlassung unter den 
z.Z. herrschenden Bedingungen sehr oft einige spezielle Pro
bleme. [ ... ] Unbedingt zu berücksichtigen sind dabei das Pro
blem der Entfremdung, der Vereinsamung, ökonomische Schwie
rigkeiten und die Stigmatisierung, die sich besonders bei der 
Wohnungs- und Arbeitssuche auswirkt. Daß die Vorbereitung 
der Emlassung schon zu Beginn der Strafzeit in den Vollzugs
plan eingeordnet werden soll, ist aus zwei Gründen zweckmä
ßig: erstens zwingt es zu überlegen, in welcher Weise die einzel
nen Maßnahmen dazu dienen, das durch § 2 vorgegebene Ziel 
zu erreichen; zweitens ist ftir die Bewältigung der oben ange-

Um zu gewährleisten, 
daß die Überprüfung 

des Vollzugsplans nicht 
vergessen wird, sind 

routinemäßige Fristen 
von drei bis sechs Mo-

naten vorzusehen 

sprochenen speziellen 
»En tlassungsproble
me« Zeit und sorgsa
me Planung notwen
dig, was in den letzten 
vier Wochen nicht 
mehr zu leisten ist. [ ... ] 

Die Datenermitt
lung und Planung von 
Maßnahmen kann ih
rer Natur gemäß nie 
abgeschlossen sein. 
Gefangene entwickeln 
sich, und die Bedin

gungen der sozialen Umwelt sind ständigen Veränderungen un
terworfen. Deshalb ist es vorgeschrieben, den Vollzugsplan dem 
jeweiligen Erkenntnisstand anzupassen (Abs. 3 Satz I). Eine 
Verletzung dieser Vorschrift ist rechtswidrig. [ ... ]Der Vollzugs
plan muß angemessene Fristen (Abs. 3 Satz 2) ftir seine Über
prüfung und Fortschreibung enthalten.[ ... ] 

Um zu gewährleisten, daß die Überprüfung des Vollzugsplans 
nicht vergessen wird, sind routinemäßige Fristen von drei bis 
sechs Monaten vorzusehen, je nach Dauer der Strafzeit Eine 
Frist von einem Jahr wird auch bei längeren Strafen regelmäßig 
unangemessen sein.[ ... ] 

Der Vollzugsplan wird durch Verlegung in eine andere An
stalt nicht außer Kraft gesetzt. [ ... ]Der Vollzugsplan ist in der 
neuen Anstalt fortzuschreiben, nicht etwa neu zu gestalten. [ ... ] 
Grundsätzlich haben Gefangene Anspruch auf Aufstellung ei
nes schriftlichen, den gesetzlichen Minimalanforderungen (Abs. 

2 Ziff. 1-8) genügenden Vollzugsplanes [ ... ].Dieser Anspruch 
kann während der ganzen Vollzugsdauer geltend gemacht wer
den und notfalls gerichtlich durchgesetzt werden [ ... ]. 

Gefangene, bei denen ein Vollzugsplan erstellt worden ist, 
haben Anspruch auf Aushändigung, nicht nur mündliche Er
öffnung des Vollzugsplanes [ ... ], Anspruch auf Fortschreibung 
des Vollzugsplanes innerhalb der im Vollzugsplan vorgesehe
nen angemessenen Fristen [ ... ), Anspruch auf sachgerechte 
Durchführung der darin vorgesehenen Maßnahmen[ ... ). 

Eine für die Betroffenen negative Abweichung vom Vollzugs
plan ist nur zulässig, wenn die Anstalt ennessensfehlerfrei be
gründen kann, auf welchen veränderten Umständen dieser Sin
neswandel beruht[ ... ). 

Mit der Erstellung des Vollzugsplans geht die Vollzugsbehör
de eine Selbstbindung ein, so daß in den Plan aufgenommene, 
konkrete den Gefangenen begünstigende Maßnahmen nur un
ter den Voraussetzungen des§ 14 Abs. 2 Satz 2 zurückgenom
men werden können. [ ... ]Im Gegensatz zu begünstigenden Fest
legungen im Vollzug entfalten belastende Feststellungen im Voll
zugsplan keine Selbstbindung, etwa wenn eine mangelnde Ge
eignetheit fur Lockerungen festgestellt wird [ ... ].Jede einzelne 
im Vollzugsplan enthaltene Maßnahme ist gerichtlich anfecht
bar [ ... ). Die Festsetzung des voraussichtlichen Entlassungs
zeitpunkts im Vollzugsplan ist nicht anfechtbar[ ... ], d.h. aber 
nicht, daß nicht ein Antrag auf Urlaub nach § 15 Abs. 4, der 
einen früheren als den im Vollzugsplan angegebenen Entlas
sungstennin voraussetzt, gestellt und im Falle der Ablehnung 
getrennt angefochten werden kann [ ... ). 

Aussetzung einer Freiheitsstrafe zur Bewährung 

GG Art. 2 ll 2, I 04 II; StOB§ 57 I; StVollzG 
Bei einem lang dauernden Vollzug von Freiheitsstrafe kommt 
den Umständen der Tat fiir die Prognoseentscheidung gern. 
§57 I StOB nur noch eine eingeschränkte Aussagekraft zu. Dem
gegenüber gewinnen die Umstände an Bedeutung, die - wie 
das Verhalten im Vollzug oder die augenblicklichen Lebensver
hältnisse der Verurteilten - Erkenntnisse über das Erreichen des 
Vollzugsziels gern.§ 2 StVollzG und damit wichtige Infonnatio
nen fiir die Kriminalprognose vennitteln.[ ... ] 
BVerfG-2. Kammerdes 2. Senats,Beschl. v. 24.10.1999-2 BvR 
1538/99 (Abgedruckt mit Sachverhalt und Gründen in NStZ 
[Neue Zeitschrift ft.lr Strafrecht] 2000, I 09) 

[zit.n.NStZ2000 / II, S.613] 

Anforderungen bei Versagen von Lockerungen 

StVollzG§§ 10,11 
Lehnt die Vollzugsbehörde Vollzugslockerungen ab, weil nach 
ihrer Auffassung die Gefahr der Flucht oder des Mißbrauchs 
besteht, muß sie diese umfassend begründen und die tatsächli
che Grundlage ihrer Prognose vollständig angeben. Allein der 
Umstand, daß der Gefangene seine Verurteilung fur unrechtmä
ßig hält, genügt nicht. 

Nur wenn sich aus konkret darzulegenden Einzelumständen 
ergibt, daß der Verurteilte im Falle von Vollzugslockerungen er
neut Straftaten begehen wird, ist die Ablehnung vertretbar. 
OLG Celle, Beschl. v. 19.04.2000-1 Ws 77/00, StV [Strafverteidi
ger) 10/2000 [S. 572] 
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Überstellung zur Strafvollstreckung StPO § 456a 

Die Staatsanwaltschaft kann bei der Ennessensentscheidung, 
einen Verurteilten zur weiteren Strafvollstreckung in die Türkei 
zu überstellen, berücksichtigen, daß in der Türkei eine beträcht
liche Diskrepanz zu der hiesigen Vollstreckungspraxis besteht 
und eine Überstellung in die Türkei zu einer Ungleichbehand
lung gegenüber denjenigen Straftäter fuhren würde, deren Straf
vollstreckung in Deutschland weitergeftihrt wird. 

Wichtiger Grund übersteigende Haftfortdauer 

StPO § 121 Abs. 1 
Daß ein in Untersuchungshaft befindlicher Beschuldigter von 
den in Haftsachen möglichen Rechtsbehelfen Gebrauch macht, 
stellt ftir sich allein noch keinen wichtigen, die Fortdauer der 
Untersuchungshaft rechtfertigenden Grund dar, wenn etwaigen 
Verzögerungen durch die Anlage von Zweitakten wirksam hätte 
begegnet werden können. 
BVerfG, Beschl. v. 10.12.1998-2 BvR 1998/98 (3. Kammer),StV 
3/99 

Haftverschonung bei Drogentherapie 

StPO §§ 112 Abs. 2 Nr. 2, 116 Abs. I 
Auch bei dringendem Verdacht einer schweren Straftat (hier: 
schwerer Raub) kann der Haftbefehl wegen Fluchtgefahr bei 
Übernahme eines gewissen Risikos außer Vollzug gesetzt wer
den, wenn der betäubungsmittelabhängige Beschuldigte thera
piebereit und gewährleistet ist, daß er unmittelbar nach seiner 
Entlassung aus der Untersuchungshaft eine stationäre Drogen
therapie antreten kann. 
OLG Harnm, Beschl. v. 08.06.1999-5 Ws 145/99,StV 11/99 

Beurteilungsspielraum bei Vollzugslockerungen 

StVollzG §§ 11 Abs. 1 Nr. 2, 14 Abs. I 
1. Die Vollzugsbehörde hat im Rahmen ihres Beurteilungs

spielraumes ftir jede beantragte Vollzugslockerung (hier: An
trag auf sog. Fachdienstausftihrungen) zu prüfen, ob eine Miß
brauchs- oder Fluchtgefahr besteht. 

2. Ist dies nicht der Fall, darf die Lockerung nicht unter Hin
weis auf noch fehlende Aussichten bezüglich der Gewährung 
künftiger weitergehender Lockerungsmaßnahmen - wie etwa 
die Gewährung von Urlaub- verweigert werden. 
OLG Harnm,Beschl. v. 16.06.98-1 Vollz(Ws) 125/98,StV 4/00 

Aussetzung des Disziplinarmaßnahmenvollzugs 

StVollzG § 114 
Das Gebot des effektiven Rechtsschutzes verlangt, daß der Rich
ter bei nicht mehr rückgängig zu machenden, sofort vollzoge
nen Disziplinarmaßnahmen unverzüglich eine Entscheidung 
darüber trifft,. ob die Maßnahme auszusetzen ist. Um seiner 
Pflicht, rechtzeitig zu entscheiden, nachkommen zu können, wird 
das Gericht, ohne eine Äußerung der JV A erst abzuwarten, in 

besonderen Fällen auch eine vorläufige Aussetzung der Diszi
plinannaßnahme in Betracht zu ziehen haben, zumal es seine 
Entscheidungjederzeit ändern kann. 
BVerfG, 2. Kammer des 2. Senats, Beschl. v. 24.06.1999-2 BvQ 
28/99,StV 4/2000 

Zurückstellung der Vollstreckung 

BtMG § 35: I. Eine der Rehabilitation dienende Behandlung 
i.S.v.§ 35 Abs. I S. 1BtMG kann grundsätzlich auch ambulant 
erfolgen, da dann vorhandene soziale Bezüge erhalten bleiben. 
Eine Zurückstellung kommt bei ambulanten Therapiefennen al
lerdings dann nicht in Betracht, wenn hierdurch an den Verur
teilten deutlich geringere Anforderungen gestellt werden. 

2. Regelverstößen bei vorangegangenen stationären Thera
pieversuchen kommt fiir die Frage der Therapiebereitschaft bzw. 
deren Erfolgsaussichten dann keine entscheidende Bedeutung 
mehr zu, wenn der Verurteilte zwischenzeitlich erstmals Freiheits
strafe verbüßt, sich beanstandungsfrei \'erhalten hat und eine 
positive Entwicklung zu verzeichnen ist. 
OLG Karlsruhe, Beschl. v. 13. I. 2000-2 VAs 30/99 

Ablehnung von Vollzugslockerungen 

StVollzG § II Abs. I 
Die Begründung ftir die Ablehnung von Vollzugslockerungen 
ist rechtsfehlerhaft, wenn sie das Verhalten des Verurteilten nach 
dem Abbruch früherer Vollzugslockerungen heranzieht, ohne 
zu bedenken, ob die Rücknahme der früher gewährten Vollzugs
lockerungen möglicherweise unberechtigt war. 
OLGCelle,Beschl. v.24.08.1999- 1 Ws 187/99,StV 10/2000 

Beschleunigungsgebot bei Überhaft 

StPO § 120 Abs. I ; StVollzG § 122 
Auch wenn ein Haftbefehl nicht vollzogen wird, weil sich der 
Beschuldigte in anderer Sache in Strafhaft befindet, ist das Be
schleunigungs gebot zu beachten, weil der Beschuldigte in die
sem Fall den sich aus§ 122 StVollzG ergebenden Beschränkun
gen seiner Rechte als Strafgefangener unterliegt. Besteht die 
Überhaftnotierung sieben Monate, ohne daß maßgebliche Er
mittlungstätigkeiten diesen Zeitaufwand erfordert haben und 
ein die zögerliche Sachbearbeitung rechtfertigender Grund nicht 
ersichtlich ist, ist der Haftbefehl aufzuheben. 
OLG Brandenburg, Beschl. v. 26.10.1998-2 Ws 252/98, StV 3/99 

Strafaussetzung bei ausländischem Verurteilten 

StOB§ 57 Abs. 2; StPO § 456a 
Die Entscheidung der Vollstreckungsbehörde, von der weiteren 
Vollstreckung einer Freiheitsstrafe im Hinblick auf die beabsich
tigte Abschiebung des ausländischen Verurteilten absehen zu 
wollen, steht einer Strafrestaussetzung nicht entgegen, auch 
wenn diese von dem Verurteilten deshalb angestrebt wird, nach 
seiner Abschiebung von der Ausländerbehörde erlaubte Kusz
besuche in der Bundesre~ublik durchfUhren zu können. 
OLG Stuttgart, Beschl. v. 19.03.1999-3 Ws 37/99, StV 5/99 
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Sozialrecht 

Teil ill, Verwaltungsakte 
Was in aB ctiesen Büchern (Rn 78 ff) 1 einschließlich der in Rn 24 aufgefuhrten Literatur nicht, nicht 
ausreichend oder nicht richtig dargestellt wird, ist das wirksame Verfassen von Anträgen auf 
SozialmitteL Einer der Gründe für diesen Mangel ist, daß eine optimale Antragstellung Kenntnisse 
voraussetzt, die in Kurzform kaum zu vermitteln sind. Um nämlich bei einer Behörde etwas so zu 
beantragen zu können, daß die Möglichkeit der Antragsablehnung auf ein Minimum schrumpft, 
bedarf es beispielsweise der Klarheit über das, was ein Verwaltungsakt ist - nämlich, so die 
wortgleichen Legaldefinitionen (Rn 16) der§§ 35 VwVfG und 31 SGB X: »jede Verfugung, Ent
scheidung oder andere hoheitliche Maßnahme, die eine Behörde zur Regelung eines Einzelfalles 
auf dem Gebiete des öffentlichen Rechts trifft und die auf unmittelbare Rechtswirkung nach 
außen gerichtet ist. Allgemeinverfugung ist ein Verwaltungsakt, der sich an einen nach allgemei
nen Merlemalen bestimmten oder bestimmbaren Personenkreis richtet oder die öffentlich-rechtli
che Eigenschaft einer Sache oder ihre Benutzung durch die Allgemeinheit betrifft«. Nur dann, 
wenn alle sechs der in Satz l dieser Vorschrift genannten Elemente vorliegen, ist behördliches 
Handeln ein VA. Diese Elemente sind: 

1. »hoheitliche Maßnahme«: das ist jede einseitige, nicht auf Verhandlungen mit den jeweiligen 
Adressaten der Rechtswirkung beruhende Handlung, die aus Willensbildung (Entscheidungsfin
dung) und einer hinreichend bestimmten, auch Laien verständlichen Willensäußerung zusam
mengesetzt ist- das Schweigen der Behörde ist demzufolge kein VA und kann keine Rechts folge, 
also keine »Begründung, Änderung, Beeinträchtigung, Aufhebung, Verneinung oder Feststel
lung von Rechten und/oder Pflichten« {Peine, Rz 120) begründen; 

2. »Behörde«: das ist der Legaldefmition des§ 1 IV VwVfG zu folge »jede Stelle, die Aufgaben 
der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt«; 

3. »Regelung«: das ist der »verfügende Teil« des VAs und als solcher eine fmale (abschließen
de, endgültige) Willenserklärung, die »einseitig, rechtsverbindlich (= rechtswirksam] und Rechts
folgen festlegend einen Lebenssachverhalt ordnet« (Peine, Rz 120). 

Wenn, was durchaus möglich ist, eine Regelung zweiseitig, zum Beispiel durch einen ausge
handelten Vertragsabschluß entsteht, kann sie kein Bestandteil eines VA sein, weil dieser ja 
Einseitigkeit voraussetzt (siehe Element I.). Auch »Vorbereitungs- oder Teilakte« sind, sofern 
ihnen das fmale Element fehlt »keine Regelungen im Sinne des VA-Begriffs« (a.a.O., Rz 121)
Anhörungsschreiben, Fristsetzungen oder Stundungen sind daher meist keine V As. Auch die 
von den »zuständigen Stellen«(§ 15 I SGB I) zu erteilenden Auskünfte über die jeweils »zustän
digen Leistungsträger sowie« über »alle Sach- und Rechtsfragen, die fur die Auskunftsersuchen
den von Bedeutung sein können« (§ 15 II SGB I) sind keine V As. Dagegen stellt das »Auskunfts
verlangen nach § 116 I, II BSHG für den Betroffenen (Auskunftspflichtigen) einen selbständig 
anfechtbaren« (Schellhorn, § 116 BSHG, Rz 7) VA dar. 

4. »eines Einzelfalles<<: das ist der Hinweis darauf, daß die Maßnahme auf eine (oder mehrere) 
persönlich identifizierbare Persone(n) gerichtet sein muß - wenn beispielsweise die Polizei alle 
Teilnehmer einer Versammlung auffordert, sich vom Versammlungsort zu entfernen, ist das ein VA, 
wenn sie dagegen im Vorfeld einer geplanten Demonstration verbietet, an dieser teilzunehmen, ist 
das kein VA, weil ja die Versammlungsteilnehmer noch gar nicht feststehen (zur Rechtmäßigkeit 
Peine, Rz 123); 

5. »Gebiete des öffentlichen Rechts«: dieses Merkmal bezieht sich ausschließlich auf das Ver
waltungsrecht und damit nur auf ein Teilgebiet des öffentlichen Rechts- »nicht entscheidend ist, 
auf welchem Rechtsgebiet die Maßnahme ihre Wirkung entfaltet« (Peine, Rz 118). So könnte 
beispielsweise »die Ausübung des dem Bundespräsidenten durch Art. 60 I1 GG übertragenen 
Gnadenrechts ein VA« sein, was zur Zeit jedoch nicht durchgängig so gesehen wird - allerdings 
»Wird weitestgehend die Klagemöglichkeit bejaht (Be VerfGE 25, 252 und 45, 293; BVerwG, DVBI. 
1982, 114 7; [ ... ])«. Insbesondere die systematische i.md teleologische Auslegung (Rn 46, 4 7) des 
Art. 60 II GG fuhrt »ZU dem Ergebnis, daß das Begnadigungsrecht als konkrete Ausgestaltung des 
Grundsatzes der Gewaltenteilung (Rn 1] anzusehen ist. [ ... ] Gnadenakte sind nicht rechts frei. [ ... ] 
Kontrollmaßstab ist das Willkürverbot Auf eine willkürfreie Entscheidung hat jeder Adressat 
eines Hoheitsaktes einen Anspruch« (Peine, Rz 119). 

6. »unmittelbare Rechtswirkung<<: hier ist das eine Rechtsfolge (Rn 83), ctie den Beteiligten 
persönlich bekanntzugeben ist. Beteiligt sind nicht nur diejenigen, an die derVAgerichtet (adres
siert) ist, sondern auch diejenigen, die von dem VA betroffen sind. 

Ein schriftlicher VA »gilt mit dem 3. Tag nach der Aufgabe zur Post als bekanntgegeben, außer 
wenn er nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist (beweispflichtig ist im Zweifel die 

1 Die Randnummern (Rn) beziehen sich auf Teil I und II, in denen Abkürzungen, Literaturangaben und Zitierwei
sen von Paragraphen erklärt wurden - gegen entsprechendes Porto versendet der liehtblick Kopien dieser Serie 
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Behörde« (Creifelds, VA, 3 d). 
7. »nach außen«: das bedeutet, daß die Maßnahme außerhalb der Behörde wirkt, ihre Rechts

folge (Rn 83) also natürliche oder juristische Personen betrifft, »die keinen Bezug zur Behörde 
aufweisen- sich zur Behörde also in einem >allgemeinen Gewaltverhältnis< befinden«. Außenwir
kung haben »aber auch Rechtsakte, die an Bürger adressiert sind, die zum Staat in dem früher sog. 
>besonderen Gewaltverhältnis< stehen (Peine, Rz 125), das zum Ende des» 19. Jahrhunderts erfun
den«, mittlerweile aber weitestgehend abgeschafft wurde. 

Dem besonderen Gewaltverhältnis wurden » Rechtsbeziehungen zugeordnet, die dadurch ge
kennzeichnet waren, daß sich Bürger [freiwillig oder zwangsweise] in einer besonderen Nähe zum 
Staat befanden. [ ... ] Die spezielle Rechtsbeziehung, die das besondere Gewaltverhältnis aus
machte, bestand darin, daß dem Bürger der Rechtsschutz im Verhältnis zum Staat fehlte. Ferner 
kam der Gesetzesvorbehalt [Rn 9) nicht zum Einsatz. Deshalb konnte die Exekutive [Rn I] das 
Verhältnis zwischen ihr und dem ihr unterworfenen Bürger einseitig ausgestalten. Dieses geschah 
nach damaliger Auffassung mit Hilfe von Verwaltungsvorschriften [Rn 5, 3 7]. Mit Erlaß des Grund
gesetzes ging die Möglichkeit verloren, rechtsfreie Räume für die Verwaltung zu schaffen« - auch 
wenn das viele heute anders sehen: »Das BVerfG hat das besondere Gewaltverhältnis als Rechts
figur abgeschafft. In der berühmten Strafgefangenenentscheidung (BVerfGE 33, l [ 14.03.72, 2 BvR 
4117 l, NJW 18172, S. 811]) hat es herausgestellt, daß auch im Strafvollzug die Grundrechte gelten 
und daß der Strafgefangene Rechtsschutz besitzt« (Peine, Rz 90). 

Mit dem Begriff des besonderen Verwaltungsrechts- oder Einordnungsverhältnisses werden 
heute jene Rechtsverhältnisse bezeichnet, »die durch eine besonders enge Abhängigkeit des 
Einzelnen von der Hoheitsgewalt des Staates geprägt sind« und freiwillig (z.B. bei Studenten, 
Berufssoldaten) oder »auf Grund gesetzlichen Zwanges (z.B. bei Schul- und Wehrpflichtigen)« 
(Creifelds, Gewaltverhältnis, öffentlich-rechtliches) entstehen. Das zu wissen ist wichtig, um be
hördliche Anordnungen oder sonstigen Maßnahmen entweder als VA oder auf andere Weise der 
gerichtlichen Nachprüfung zugänglich zu machen. 

Rechtsmittel 
Wie das zu geschehen hat, wird vermutlich im letzten Teil dieser Serie dargestellt werden. Dabei 
wird zu zeigen sein, daß Antragsablehnungen oder verschleppte Antragsbearbeitungen durch
aus auf Fehlverhalten örtlicher Amtspersonen beruhen können- hier stehen unter Umständen 
» Amtshaftungsansprüche (§ 839 BGB i.V.m. Art. 34 GG) gegen die Gemeinde zu Gebote«, die dann 
»vor dem ordentlichen Gericht«, also nicht vor dem Verwaltungsgericht geltend zu machen sind; 
auch »Schadensersatzansprüche wegen Pflichtverletzung im Rahmen eines verwaltungsrechtli
chen Schuldverhältnisses« (Tettinger, S. 18, Rn 22) können in Frage kommen. Aus redaktionellen 
Gründen werden auch die in Rn 4 angekündigte Darstellung des Verwaltungsaufbaus und das in 
Rn 7 versprochene Schema zur Prüfung der Vereinbarkeit (unter)gesetzlicher Normen mit höher
rangigem Recht bis dahin zurückgestellt- hier sei nur darauf hingewiesen, daß Antragsablehnun
gen oft, und noch öfter zu Unrecht, mit Richtlinien und ähnlichem (Rn 5, 37) begründet werden, 
was die Kenntnis dieses Schemas bedeutsam macht. 

Den an die Redaktionsgemeinschaft herangetragenen Fragen und Wünschen der Leserschaft 
folgend, wird zunächst nicht die Behandlung theoretischer Grundlagen vorangetrieben, sondern 
mit dem Einstieg in die konkrete Beantragungspraxis begonnen. Das heißt zunächst, die wichtig
sten Rechtsvorschriften vorzustellen, um dann in weiteren Serienteilen Musteranträge und in
haltliche Details, also die einzelnen zu beantragenden Artikel sowie die dazugehörigen amtlichen 
Vorstellungen in Hinsicht auf deren Haltbarkeitszeiten und Preise zusammen mit der aktuellen 
»Gemeinsamen Arbeitsanweisung der Abteilung Sozialwesen ... « (Rn 18) zu veröffentlichen. 

Wer Anträge stellt, ohne die inhaltlichen, formalen oder ablehnungverhindernden Details zu 
kennen, sollte mit Antragsablehnungen rechnen und wissen, daß die Zulässigkeit einer entspre
chenden Klage ein Vorverfahren, also ein nach § 68 I VwGO erforderliches, erfolglos durchgefi.ihr
tes Widerspruchsverfahren ebenso vorau·ssetzt wie die Einhaltung der Klagefrist (§ 74 VwGO). 
Klagebefugt sind im übrigen nur diejenigen, an die derVAgerichtet ist(§ 42 II VwGO), und das 
auch nur dann, wenn sie durch den VA zumindest in einer durch Art. 2 I GG geschützten Rechts
position betroffen sind. Klagegegner ist die den VA bewirkende Behörde. 

Sind diese Voraussetzungen erfullt, sind die meisten Klagen zulässig. Die Begründetheit kann 
nach § 113 I 1 VwGO dann gegeben sei, wenn der angefochtene Leistungsbescheid entweder 
rechtswidrig ist, oder wenn er die jeweiligen Empflinger in ihren Rechten verletzt. 

Zur formellen Rechtmäßigkeit gehört zunächst einmal die Zuständigkeit der Behörde. Wenn 
diese gegeben ist, könnte mit dem Erlaß des Leistungsbescheides ein Verfahrensfehler verbun
den sein, was zum Beispiel durch die ·noch eingehender zu behandelnde Nichtanhörung der 
betroffenen Personen der Fall wäre. Ein solcher Verfahrensfehler gilt jedoch dann als geheilt, 
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wenn die Nichtanhörung entbehrlich war, was re~elmäßig dann der Fall ist, wenn der Leistungs
bescheid eine Maßnahme der Verwaltungsvollstreckung ist. Werden beispielsweise Kostenbe
scheide aber nach der Entstehung von Kosten erteilt, sind es keine Maßnahmen, sondern Folgen 
(der Verwaltungsvollstreckung)- und mit diesen läßt sich ein Nichtanhören nicht begründen. 

Auch wenn nun noch verschiedenste Details und Ausnahmevorschriften herangezogen wer
den können, läßt sich hier festhalten, daß ein derartiger Verfahrensmangel meist als rechtlich 
unbeachtlich (§ 45 I Nr. 3 VwVFG) angesehen wird, so daß ein Leistungsbescheidtrotz zunächst 
fehlender Anhörung des Empfangers formell rechtmäßig sein kann. Wenn das der Fall ist, kann · 
die materielle Rechtmäßigkeit geprüft werden: Hat die Behörde die Grenzen ihrer gesetzlichen 
Befugnisse überschritten? (Das wäre der Fall, wenn sie nicht oder nicht in vollem Umfang ermäch
tigt war, den Bescheid ergehen zu lassen.) 

Daß es besser ist, Anträge unablehnbar zu gestalten als den Rechtsweg zu beschreiten, sollte 
schon jetzt hinreichend deutlich geworden sein. Der VA, der inhaltlich in acht verschiedenen 
Arten auftreten kann, spielt bei dieser Gestaltung eine wichtige Rolle: Begünstigenden V As, zum 
Beispiel Leistungsbewilligungen, sind zu erwirken, belastendeVAssind zu vermeiden. Letztere 
sind beispielsweise Gebühren bescheide, gegen die mittels einer Anfechtungsklage (§ 42 I VwGO) 
vorgegangen werden kann, »wenn der Kläger geltend macht, durch den« VA oder durch dessen 
»Ablehnung oder Unterlassung in seinen Rechten verletzt worden zu sein«(§ 42 II VwGO). Auch 
die noch zu diskutierende Anordnung von Arbeiten nach § 18 II 2 BSHG gehört zu den belasten
den V As, gegen die Widerspruch zu erheben »aufschiebende Wirkung [ ... ] in der Weise entfaltet, 
daß jedenfalls bis zur rechtskräftigen Entscheidung des Verwaltungsgerichts [ ... ] die HLU voll 
geleistet werden muß«. Solche Anordnungen müssen »bestimmt genug abgefaßt« sein, damit 
»der Hilfesuchende die Zumutbarkeit der konkreten Arbeit einschätzen kann [ ... ] Insbesondere 
muß also der Typus der Arbeit, ihre Dauer, ihr Umfang, sowie die Art und Höhe der >Entlohnung< 
ersichtlich sein« (LPK-BSHG § 18 Rn 11). 

Arbeitspflichten 
Wer der in§ 18 I BSHG festgelegten Pflicht zur Suche nach einer Erwerbstätigkeit nachkommen 
möchte, muß sich bewerben. Kreative Herren kommen ihrer Bewerbungspflicht nach, indem sie 
sich auf eine Stellenanzeige wie» Filialleiterin ... gesucht« bewerben. Gegen die zu erwartende 
Ablehnung klagen sie dann, weil es sich um eine »nicht geschlechtsneutrale Ausschreibung«, 
also um Geschlechterdiskriminierung gehandelt hat, die ja seit einiger Zeit gesetzeswidrig ist (vgl. 
Art. 3 TI 2 GG)-das» Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt hat einem Mann eine Entschädigung 
von 3.000 Mark zugesproeben [ ... ] (Az: 8 AZR 295/99)« (Der Tagesspiegel, 28.04.00). 

Wer nicht ganz so schöpferisch tätig sein möchte, kann Bewerbungsnachweise auch anders 
erbringen: So »können Sie sich einen einfachen Vordruck filr Bewerbungsbescheinigungen anfer
tigen, den Sie z.B. vom nächsten Tabak- oder Gemilseladen abstempeln und unterschreiben las
sen. Manche bewerben sich auch immer wieder bei der Kommune, beim Sozialamt oder der Bun
desregierung« (Leitfaden, S. 31). In jedem Fall können sich arbeitslose »und von Arbeitslosigkeit 
bedrohte Arbeitsuchende sowie Ausbildungssuchende« (§ 45 I 1 SGB III) »bis zu einem Betrag 
von 500 Deutsche Mark jährlich«(§ 46 I SGB III) vom Arbeitsamt die entsprechenden Ausgaben 
»I. filr die Erstellung und Versendung von Bewerbungsunterlagen (Bewerbungskosten)« und 2. 
alle »im Zusammenhang mit Fahrten zur Berufsberatung, Vermittlung, Eignungsfeststellung und 
zu Vorstellungsgesprächen (Reisekosten)« (§ 45 I 2 SGB III) anfallenden Kosten erstatten lassen. 

Wer nicht mit einem »regelmäßig verkehrenden pffentlichen Verkehrsmittel«(§ 46 li 2 SGB III), 
sondern »mit einem ihm gehörenden Kraftfahrzeug« (§ 6 I I BRKG) die in § 45 Nr. 2 SGB lii 
genannten Fahrten unternimmt, kann sich vom Arbeitsamt außerdem einen »Betrag in Höbe der 
Wegstreckenentschädigung nach§ 6 I des Bundesreisekostengesetzes« (§ 46 II 3 SGB III) erstat
ten lassen, also »je Kilometer bei Benutzung von 

1. Kraftfahrzeugen mit einem Hubraum bis 50 ccm 18 Pfennig, 
2. [ ... )von mehrals 50 bis 350 ccm 23 Pfennig,[ ... ] 
4. ( ... ]von mehrals 600ccm 38 Pfennig«(§ 6 I 1 BRKG). 
»Dem Kraftfahrzeug im Sinne des Satzes 1 steht das unentgeltlich zur VerfUgung gestellte 

Kraftfahrzeug des Ehegatte~ oder eines mit dem«. ;ZU Bewerbungsgesprächen Reisenden »in 
häuslicher Gemeinschaft lebenden Verwandten oder Verschwägerten gleich«(§ 6 I 4 BRKG). 

Da sich das SGB III nur auf den ersten Absatz des § 6 BRKG bezieht, entfallen sowohl die 
» Mitnahmeentschädigung in Höhe von drei Pfennig je Person und Kilometer«(§ 6 Ill BRKG), als 
auch die» Wegstreckenentschädigung in Höhe von 10 Pfennig je Kilometer« filr Strecken, die 
»aus triftigen Gründen mit einem [ ... ]Fahrrad oder zu Fuß zurückgelegt«(§ 6 V BRHG) wurden
aber gerade dies läßt sich gegenüber Behördenmenschen anfUhren, die eine Kürzung oder Strei
chung der Arbeitslosen- oder Sozialhilfe mit dem Vorhandensein eines Autos begrUnden wollen. 
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Wenn die Übernahme dieser Reise- und Bewerbungskosten (die auch bei der Beschaffung der in 
Rn 73 aufgefuhrten Unterlagen anfallen) vom Aibeitsamt abgelehnt wird, »sollten Sie ( ... ] diese 
beim Sozialamt geltend machen« (Leitfaden, S. 31)-und zwar als HbL nach§ 1 BSHG (vgl. Rn 23 
und§ 1 I SGB I, Rn 30). Vielleicht könnte dabei ein kleiner Hinweis auf§ 65a SGB I helfen: »Wer 
einem Verlangen des zuständigen Leistungsträgers nach den§§ 61 oder 62 nachkommt, kann auf 
Antrag Ersatz seiner notwendigen Auslagen [ ... ] in angemessenem Umfang erhalten«(§ 65a I 1 
SGB I)- in § 61 SGB I geht es um die Pflicht der Antragstell enden, die Anträge persönlich mit den 
Leistungsträgem zu erörtern; § 62 SGB I bezieht sich auf die Bereitschaft, sich zur Not ärztlich 
oder psychologisch untersuchen zu lassen. Da im ersten Halbsatz nicht von»§§ 61 und 62«, 
sondern von»§§ 61 oder 62« die Rede ist, kann von der Folge der Erfilllung einer Bewerbungs
pflicht durchaus auf die Folgen der Erfilllung einer persönlichen Anwesenheitspflicht gesschlos
sen werden (vgl. aber Rn 49: Analogie). Und weil nicht nur ein Bewerbungsbedarf, sondern eine 
Bewerbungspflicht besteht, sollte es Sozialamtsmenschen sehr schwer fallen, diese Kosten nicht 
zu erstatten. Im Zweifelsfall kann der begünstigende VA, also die Bewilligung der Bewerbungsko
sten auf dem Wege der Verpflichtungsklage erstritten werden. Anders als Rechtsgelehrte wie Utz 
Krarner, der im LPK-BSHG (Vor§ 18 Rn4) meint, die»§§ 18 ffgelten nurfürdieHLU, wiesichaus 
dem Wortlaut des § 18 I (>zur Beschaffung des Lebensunterhalts<), der Stellung der Vorschriften 
im Abschnitt über die HLU sowie aus dem Sinn der Arbeitshilfe ergibt«, vertritt der liehtblick 
die Ansicht, daß sich diese Erstattungspflicht gerade aus §§ 18 V I, 2; 19 I 2 BSHG ableiten läßt: 
»Der Träger der Sozialhilfe soll Hilfeempfänger zur Überwindung von Hilfebedürftigkeit bei der 
Eingliederung in den allgemeinen Aibeitsmarkt fordern. Zu diesem Zweck kann dem Hilfeempfän
ger bei Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen oder selbständigen Erwerbstätigkeit ein 
Zuschuß bis zur Höhe des Regelsatzes für einen Haushaltsvorstand und bis zur Dauer von 12 
Monaten gewährt werden« ( 18 V 1, 2 BSHG). »Zur Schaffung und Erhaltung von Aibeitsgelegen
heiten können auch Kosten übernommen werden«(§ 19 I 2 BSHG). 

AngemessenheU 
Angesichts der Vielzahl der Mittel, die beispielsweise ehemalige Straftäter (vgl. Rn 17) beantragen 
können (und müssen, wenn sie ihre Haftentlassung mit einer gesellschaftlich erwünschten Wie
dereingliederungverbinden möchten), werden sich viele fragen, ob die im folgenden vorgeschla
gene Höhe der zu beantragenden Gelder nicht die Grenzen des sittlich Vertretbaren sprengt. All 
diesen Fragestellern, insbesondere jenen, die auf politischer Ebene oder direkt in den Aibeits
und Sozialämtern über die Verwendung von Steuergeldem zu entscheiden haben, sei hiermit 
abschließend geantwortet: 

I. Die gesetzlich festgelegten Ziele des Sozialrechts (Rn 22; Rn 30) sind nur dann zu erreichen, 
wenn der Sozialstaat (Rn 31, 67) sich als ein solcher verhält, also nicht bei denen zu sparen 
beginnt, die ohnehin nur um ein Existenzminimum kämpfen. Zu sehen ist auch, daß dieses den 
sozial Schwächsten als HLU oder HbL gewährte Minimum nur einen Bruchteil dessen kostet, was 
die sozial Mächtigsten ungehindert an Steuern hinterziehen können (vgl. Leitfaden, S. III). 

2. Es ist unsittlich, bei Menschen zu sparen, denen beispielsweise für Taufen 20- 160 DM, bei 
Hochzeiten »für alle Gäste zusammen« durchschnittlich 300 DM und bei Beerdigungen» I 0 DM 
Bewirtungskosten für engste Verwandte« (sofern diese sozialhilfeberechtigt sind) gewährt wird, 
wenn gleichzeitig dafür gesorgt wird, daß die Bewirtungskosten der sozial Mächtigsten ohne 
Obergrenzen »sogar zu 100% abzugsfähig« also vollständig vom Steuerzahler zu tragen sind, 
sofern »die Bewirtung einen betrieblichen Anlaß hat (zwei Vorstandsmitglieder und ihre Frauen 
gehen essen) [ ... ] Steuerausfall: mindestens 5 Mrd. DM« (LeitfadenS. 32) pro Jahr. 

3. Bevor Ansprüche der sozial Schwächsten aufKürzungsmöglichkeiten geprüft werden, ist 
der Blick auf»die Anspruchsmentalität der Banken und Konzerne« zu richten: »Die Privatunter
nehmen lassen sich ihre Renditen mit Gewinnsteuersenkungen subventionieren (Steuerausfalle: 
100 Mrd. DM jährlich. An den dadurch verursachten Haushaltsdefiziten und Staatsschulden 
verdienen die Banken als Hauptgläubiger jährlich über 100 Mrd. DM« (Leitfaden, S. III). Und 
diesen dreisteiligen Milliardenbeträgen, über die einige hundert Menschen verfUgen dürfen, ste
hen jene »17,6 Mrd. DM netto« (a.a.O.) gegenüber, die als HLU auf insgesamt 2,9 Millionen 
(darunter 678.000 arbeitsuchende)' ~enschen verteilt werden.' Die gesamte »Sozialhilfe für AI
beitslose [ ... ]betrug 1997 geradema16 -7 Mrd. DM« (a.a.O., S. XV). 

4. Sozial hilfebedürftige Menschen können gar keine ungebührlich hohen Forderungen stellen, 
solange die Oberen Zehntausend ihre Gewinne aufKosten der sozial Schwächeren maxjmieren 
dürfen: » 1998 zahlten die Unternehmen nicht viel mehr Gewinnsteuem« als» 1980! Lohn- und 
Mehrwertsteuern dagegen explodierten in dieser Zeit. Hätten die« Gewerbe-, Körperschafts- und 
die Einkommenssteuer » 1998 denselben Anteil am Gesamtsteueraufkommen wie 1980 gehabt, 
nämlich 23,6 statt [ ... ] 11,7 %, wären über 90 Mrd. DM mehr in die Kassen von Bund, Ländern und 
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Gemeinden geflossen. [ ... ] Die Steuern aufUnternehmensgewinne und Vennögen sind seit 1993 
von 16,6% auf 8,5 %gefallen (Statistisches Taschenbuch 1998, 1.1 0) [ ... ] Was an Gewinnsteuern 
gezahlt wird, fließt sowieso über Investitionszuschüsse und Subventionen (insgesamt über 130 
Mrd. DM) bzw. über Zinsen und Staatsschulden (etwa 100 Mrd. DM) wieder an die Unternehmen 
zwiick« (S. XIV). t. ·• 

5. Es sind nicht die den sozial Schwächsten gegenüber erbrachten Sozialleistungen, die den 
Bundes- oder einen Landeshaushalt spürbar belasten, sondern die politisch Verantwortlichen 
selbst, die ihre Einkommen auf Kosten aller Steuerzahler schamlos erhöhen: »Auf Antrag von 
PDS und Grünen, und voraussichtlich mit Billigung der SPD wird der Hauptausschuß des Berliner 
Abgeordnetenhauses heute [ ... ] beschließen«, daß »sich in den kommenden Jahren 17 Abgeord
nete, unterstützt von wissenschaftlichen Mitarbeitern [ ... ] um eine Summe von mindestens 1 ,2 
Millionen Mark« bereichern dürfen. Getarnt wird dieses »organisierte Fischen im Trüben«, diese 
»pure Geldverschwendung« (Alexander Kaczmarek, CDU), unter anderem als »eine >Diskussion 
des berlinspezifischen Indikatorensystems zur Meßbarkeit und Bewertung nachhaltiger Entwick
lung< ( ... )wie es im Antrag von PDS und Grünen heißt«. 

Diesem Antrag zufolge wird eine neue Kommission die Arbeit einer alten Kommission fortset
zen, die »zwischen Aprill998 und Juni 1999 schon einmal [ ... ] versuchte«, die Zukunft Berlins zur 
persönlichen Einnahmequelle zu machen. Erfolgreich: »die Personalkosten fiir die vier Parlaments
mitarbeiter beliefen sich auf30 1.864,75 Mark«, was einem (vennutlich steuerfreien) Zusatzeinkom
men von monatlich 5.390,44 DM pro Mitarbeiter entspricht, aber nicht ausreichte, um ihre Ideen 
druckreif zu gestalten (das schlug noch einmal »mit 204.344 Mark zu Buche«) oder gar zu drucken 
(»82.363 Mark«), was nun >r mangels Interessenten - palettenweise im Landtagskeller« ver
staubt. »Die Verwaltung des Abgeordnetenhauses hat errechnet, daß die alte Kommission insge
samt 629.536,19 Mark ausgegeben hat« (Berliner Morgenpost, 21.06.00, S. 1 ). 

Zu der fast doppelt so teuren neuen Kommission, »die sich mit dem theorieschweren Thema 
>Ziele und Rahmenbedingungen einer zukunftsfaltigen Entwicklung Berlins< befassen« möchte, 
hat die Morgenpost verschiedene Parlamentarier befragt- ihre Antworten: »Nein, konkrete Er
gebnisse könne man bei dieser hochwissenschaftlichen Mission kaum erwarten [ ... ] Es gehe 
vielmehr darum, [ ... ]den Blick der in der Kommission vertretenen Abgeordneten fiir berlinspezi-
fische Indikatoren [ ... ]zu schärfen« (a.a.O., S. 4).. _ 

6. Aufgrund der immer schamloser betriebenen Selbstbereicherung der einen bleibt nur noch 
das Sparen bei anderen. »Zum Beispiel bei der Sozialhilfe: Es muß Schluß gemacht werden damit, 
daß Arbeitsfahige, die arbeitsunwillig sind, weiter in der sozialen Hängematte liegen« (Edmund 
Stoiber, CSU, in der Bild Berlin, 14.05.00). Die Frage ist, weshalb nicht die gesamte Sozialhilfe 
gestrichen wird? Es bräuchten dazu nur die Arbeitsunwilligen zu Mitgliedern von Zukunfts- oder 
Vergangenheitskommissionen (Rn 115) gemacht und entsprechend bezahlt werden, was ange
sichtsder 522.000 über 58 jährigen Arbeitslosen in Deutschland (vgl. Berliner Morgenpost, 14.05.00) 
problemlos möglich sein müßte (zumal bei Arbeitsunwilligen nicht zu befiirchten wäre, daß sie 
zusätzliche Gelder zum Druck von ohnehin nicht gelesenen Broschüren in Anspruch nehmen). 

• I oo 1 J 

Zu fragen ist auch, wie sich antisoziale Außerungen hochrangiger Politiker auf nachrangige 
Entscheidungsträger auswirken. Eine Antwort ergibt sich aus der mündlichen Anfrage (Nr. 14 
vom 08.06.00) im Berliner Abgeordnetenhaus, mittels derer Dr. Margrit Barth (PDS) herausfmden 
wollte, wie es der Senat »auch aus juristischer Sicht« bewertet, daß den »Schülerinnen und 
Schülern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und von Sozialhilfe leben, durch das Sozialamt 
Neukölln fiir die Dauer der Sommerferien die Sozialhilfe gestrichen wird, weil [ ... ]sie in der schul
freien Zeit [ ... ] arbeiten könnten«. In der Antwort auf diese Anfrage gab der Senat zwar lässig zu 
verstehen, daß er »über keine statistischen Angaben zur Anzahl der vom Bezirksamt Neukölln 
betreuten« Jugendlichen verfügen würde (vielleicht sollte der Senat einmal in eine der jeweils fiir 
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mehrere hunderttausend DM selbst in Auftrag gegeöenen statistischen Broschüren sehen), aber 
zumindest die »Senatsverwaltung fiir Arbeit Soziales und Frauen« scheint wach geworden zu 
sein: der zuständige» Bezirksstadtrat fiir Soziales im Bezirksamt Neukölln, Herr Schippe!« wurde 
jedenfalls sofort schriftlich »gebeten«, die unglaublich unsoziale» Bewilligungspraxis gegenüber 
sozialhilfeberechtigten« Jugendlichen »abzuändern«. Die Rechtslage sei nämlich eindeutig: Der 
Schulbesuch sei ein wichtiger Grund i.S.d § 18 III 1 BSHG, »der die Verweisung aufErwerbstätig
keit zur Sicherung des Lebensunterhaltes« nach§§ 21, 18 I BSHG »ausschließt (vgl. OVG Harn
burg, infoalso 2/95, S. 99; OVG Berlin, infoalso 3/88, S. 131; ( ... ))«. Unddanach § 6I Schulgesetz 
(Berlin) die Ferienzeit »Bestandteil des Schuljahres« ist, »liegt bereits aus diesem Grunde auch 
während der Sommerferien ein Wicbtiger'Gnuld<( l.'s:a: § 18 III 1 BSHG voi.'nes weiteren »darf den 
hilfebedürftigen« Lernwilligen »eine Arbeit nich~ zugemutet werden, weil die damit verlangte 
Selbsthilfe« (nämlich die Arbeitssuche während der Schulzeit vor Ferienbeginn) gemäß § 1 II 
i.V .m. § 18 I BSHG »gegen das Berliner Schulgesetz verstößt. [ ... ] Im übrigen hat das Bundesver-
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waltungsgericht für Studentinnen und Studenten wiederholt zum Ausdruck gebracht, daß die 
Verpflichtung zur Selbsthilfe [§ 18 I BSHG] dort endet, wo die Ausbildung ernsthaft beeinträchtigt 
wird und das Erreichen ihres Zieles gefahrdet erscheint« (BVerwGE 134, 142, 146; Scbellhorn, § 18 
Rz 21)-dieser »Grundsatz muß [ ... ] auch fi1r Schülerinnen und Schüler gelten« (zit. n. LPD Nr. 115, 
16.06.00; s: 7 t). 

7. Um diese Aufzählung nicht ausufern zu lassen, sei hier abschließend festgestellt, daß die 
Angemessenheit von Sozialmittelanträgen schon deshalb gewährleistet ist, weil es nämlich meist 
Mindeijährige sind, die direkt oder (über ihre Erziehungsberechtigten) indirekt von sozialen Hil
fen leben und daher unter Kürzungen besonders (weil unverschuldet) zu leiden hätten: »Am 
Jahresende 1999 bezogen in Berlin insgesamt 275.557 Personen« HLU- rund ein Drittel (33,5 %) 
von ihnen »waren Mindeijährige (92.300 Personen), weitere 11 Prozent (29.1 00 Personen) waren 
zwischen 18 und 25 Jahren. Das bedeutet, daß fast die Hälfte aller Sozialhilfeempfänger Kinder 
und Jugendliche im Alter bis zu 25 Jahren sind« (LPD Nr. 116, 20.06.00, S. 3). 

Ansprüche 
Altersunabhängig ist zu beachten: »Ansprüche an die Arbeitslosenversicherung gelten erst ab 
dem Tag der Antragstellung. Sie werden auf die Sozialhilfe angerechnet. [ ... ]Nach Auslaufen des 
Arbeitslosengelds haben Sie Anspruch auf Arbeitslosenhilfe (AlHi), aber nur, wenn Sie sofort 
einen Antrag stellen. Sie müssen jährlich einen neuen Antrag stellen, sonst erlischt der An
spruch« (Leitfaden, S. 17). 

Über die Auszahlung entsprechender Geldleistungen »ist auf Antrag vorläufig zu entschei
den«(§ 328 I Nr. 3 S. 3 SGB ill), wenn »zur Feststellung der Voraussetzungen des Anspruchs [ ... ] 
voraussichtlich längere Zeit erforderlich ist, die Voraussetzungen für den Anspruch mit hinrei
chender Wahrscheinlichkeit vorliegen und( ... ] die Umstände, die einer sofortigen abschließen
den Entscheidung entgegenstehen« nicht von den Antragstellenden »zu vertreten«(§ 328 I Nr. 3 
S. 1 SGB III) sind. »Vorteil: Sie bekommen schneller Ihr Geld, müssen keinen Antrag aufVorschuß 
stellen und evtl. auch nicht zum Sozialamt laufen« (Leitfaden, S. 17). 

Ähnliches fmdet sich auch im SGB-AT (vgl. Rn 61 - 65): »Besteht ein Anspruch auf Geldleistun
gendem Grunde nach und ist zur Feststellung seiner Höhe voraussichtlieb längere Zeit erforder
lich, kann der zuständige Leistungsträger Vorschüsse zahlen, deren Höhe er nach pflichtgemäßem 
Ermessen [ vgl. Rn 52 - 54] bestimmt. Ef bfit Vorschüsse nach Satz 1 zu zahlen, wenn der Berechtigte 
es beantragt«(§ 42 I 1, 2 SGB I). 

Satz 1 öffnet als Kann-Vorschrift (Rn 45) Ermessensspielräume (Rn 37), aber dessen letztem 
Halbsatz (HS) zufolge nur in Hinsicht auf die Höhe des Vorschusses. Obwohl Satz 2 als Ist
Vorschrift (Rn 42) zwingend die Zahlung vorschreibt, sollten Arbeitsuchende solche Anträge nur 
dann stellen, wenn der» Vorschuß über dem Sozialhilfebedarf« liegt. »Wenn nicht, müssen Sie 
nämlich trotzdem zum Sozialamt« (Leitfaden, S. 17). Da es auch Sozialhilfe erst vom Tag der 
Antragstellung an gibt, sollte nicht erst auf den Bescheid vom Arbeitsamt gewartet werden. Auch 
Ersparnisse oder letzte Lohnzahlungen müssen nicht aufgebraucht sein- beides »ist als Vermö
gen innerhalb bestimmter Grenzen geschützt«. Vor allem: »Machen Sie keine Schulden, um Zeiten 
ohne Leistungen Z.U überbrücken. Die ersetzt Ihnen keiner« (a.a.O.). 

Wenn aber »jemand in einem Eilfall einem anderen Hilfe gewälut, die der Träger der Sozialhilfe 
bei rechtzeitiger Kenntnis nach diesem Gesetz [also nach dem BSHG] gewälut haben würde, sind 
ihm auf Antrag die Aufwendungen in gebotenem Umfange zu erstatten [ . .. ]Dies gilt nur, wenn er 
den Antrag innerhalb angemessener Frist stellt«(§ 121 BSHG) und wenn die Hilfeleistung auf 
Befriedigung eines sozialrechtlich anerkannten Bedarfs abzielte, »fiir den das BSHG eine Muß-, 
Soll- oder Kann-Leistung vorsieht, insbesondere in den Fällen des § 29 (BVerwGE 45, 131) und 
des§ 11 Abs. II)« (LPK-BSHG, § 121, Rz 3). 

»Beispiele: Sofortige Hilfe für einen Nichtseßhaften oder Strafentlassenen am Wochenende 
[ ... ] Wann eine Frist angemessen ist, bestimmt sich nach Lage des Einzelfalls, wird jedoch in der 
Regel aufvier bis sechs Wochen zu begrenzen sein« (Brühl, S. 267). 

Eine andere Möglichkeit als durch Nothelfer schnell an Sozialhilfe zu kommen, besteht darin, 
ein (stets kostenloses) Rechtsschutzverfahren, also eine einstweilige Anordnung zu beantragen: 
im Falle einer bestehenden Notlage kann mündlich oder schriftlich bei der Geschäfts- oder Rechts
antragsstelle des jeweiligen Verwaltungsgerichts (Beschwerde: Oberverwaltungsgerichts bzw 
VGH) ein Eilantrag (§ 123 I 2 VwGO) zur Niederschrift (zu Protokoll) gegeben werden, ohne daß die 
übliche Dreimonatsfrist (§ 75 S. 1, 2 VwGO) für die Verpflichtungsklage (älterer Ausdruck: Untä
tigkeitsklage) nach§ 42 VwGO abgewartetwerden muß. Entscheidend ist, daß der Antragsgegner 
genannt, der Sachverhalt detailliert und glaubhaft dargestellt, die Folgen der bestehenden Untä
tigkeit genaugeschildert (§§ 123 III VwGO, 920 I, III ZPO) werden. Glaubhaft i.S.d. §§ 123 III 
VwGO, 920 II ZPO ist eine Tatsachenbeschreibung dann, wenn Urkunden und amtliche Schreiben 
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(z.B. der Ablehnungsbescheid) dem Antrag beigegeben und mit einer eidesstattlichen Versiche
rung(§ 27 VwVfG, 294 ZPO) bekräftigt wird: Hiermit versichere ich »an Eides Statt, daß ich nach 
bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen habe«(§ 27 III I VwVfG). Da 
zum Klageweg und Instanzenzug noch einiges gesagt werden wird (Rn 96), können nun die 
Rechtsgrundlagen zur Antragstellung von HLU und HbL vorgestellt werden. 

§ 12 BSHG: Notwendiger Lebensunterhalt 
Abs. I: » Der notwendige Lebensunterhalt umfaßt besonders Ernährung, Unterkunft, Kleidung, 
Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfuisse des täglichen Lebens. Zu den per
sönlichen Bedürfnissen des täglichen Lebens gehören in vertretbarem Umfange auch Beziehun
gen zur Umwelt und eine Teilnahme am kulturellen Leben. 

[Abs. II:] Bei Kindem und Jugendlichen umfaßt der notwendige Lebensunterhalt auch den 
besonderen, vor allem den durch ihre Entwicklung und ihr Heranwachsen bedingten Bedarf.« 

Der »notwendige Lebensunterhalt«(§ 12 I 1 BSHG), der gesetzessystematisch zu laufenden 
(HLU) und einmaligen (HbL) Leistungen(§ 21 BSHG) fuhrt, umfaßt also »die zur Erhaltung eines 
menschenwürdigen Lebens erforderlichen Mittel«, und damit mehr »als das filr die menschliche 
Existenz unerläßliche Minimum (BVerwG 224, 397)«- im Einzelfall kann mit§ 12 I 2 BSHG sogar die 
»Übernahme von Demonstrationskosten« (Schellhom, § 12, Rz 3) begründet werden. Entschei
dend ist, daß die Leistungsempfangenden orientiert an den »herrschenden Lebensgewohnheiten 
und Erfahrungen« (BVerwGE 35, 178) leben können- und zwar so, daß sie sich von nichthilhef
ebedürftigen Menschen »nicht negativ unterscheiden« (LPK-BSHG, § 12 Rz 4). 

Zu dem durch§ 12 BSHG abgedeckten Bedarf gehören insbesondere: 
Ernährung; diese »umfaßt den Regel bedarf, der nach Regelsätzen bemessen wird(§ 22 BSHG) 

sowie einen etwaigen Sonderbedarf[ ... ] nach den individuellen Verhältnissen«(§ 22 I 2 i.V.m. § 3 
BSHG). »Vorschüsse zur [ ... ]preisgünstigen Einkellerung von Winterkartoffeln sind [ . .. ] mög-
lich« (Schellhom, § 12, Rz 10). ' ' 

»Der Forschungsstand und die Folgerungen der Ernährungswissenschaften sind[ ... ] zu be
achten« (LPK-BSHG, § 12 Rz 9) - im Streitfall sind »von den Gerichten Gutachten darüber einzu
holen«, ob mit den gewährten Mitteln der erforderliche Bedarf gedeckt werden kann; wenn das 
nicht so ist, dann »ist der Regelsatz als unzureichend und damit als rechtswidrig anzusehen« 
(a.a.O., Rz 12). 

Wohnraum; hierzu gehört nach§ 3 I I DVO zu§ 22 BSHG alles, was zur Beschaffung, Ausstat
tung, Renovierung und dergleichen tatsächlich aufgewandt werden muß- der Phantasie sind hier 
auch durch§ 3 I 2 DVO zu§ 22 BSHG keine Grenzen gesetzt, solange die Details als angemessen, 
kostengünstig und notwendig zum Lebensunterhalt gehörend dargestellt werden. 

»Angemessen kann auch der Wunsch eines Hilfeempfängers nach Beschaffung eines Wohn
wagens als Unterkunft sein, wenn er wegen der Enge am Wohnungsmarkt keine Wohnung erhal
ten kann und eine Hotelunterkunft auf Dauer zu teuer ist (so Hess. VGH, infoalso 1992, 30)« 
(Schellhom, § 12, Rz 15b ). Die »Kosten fiir ein Hotelzimmer u.ä.« sind, »wenn sich fiir Hilfeemp
fänger nicht sofort eine Wohnung (z.B. nach Auslandsaufenthalt) finden läßt[ .. . ] in vollem 
Umfang als Bedarf anzuerkennen«-die »Unterkunft in einer Obdachlosensiedlung oder in einem 
Obdachlosenheim stellt keine ausreichende Unterkunft dar« (LPK-BSHG, § 12 Rz 17), da die dort 
herrschenden Lebensverhältnisse leicht Lebensängste, Störungen des vegetativen Nervensy
stems, Selbsttötungsabsichten und dergleicben·mebr auslösen können. ' 

Bekleidung; da vielerorts sogar gebrauchte Kleidung als zulässig angesehen wird, sollte hier 
besonders gut argumentiert werden - die im kommenden Serienteil veröffentlichte Liste wird 
einen Maximalkatalog darstellen. 

Körperpflege; hier ist nicht nur die Übernahme der direkten Kosten fiir Mittel »der Körperreini
gung (Seife, Badewasser, Heizmaterial fiir Bad etc.)« zu beantragen, sondern auch die der »indi
rekten Kosten der Körperpflege, wie Reinigung der Leibwäsche« (Schellhom, § 12, Rz 28). 

Hausrat; »in diesem Bereich hat sich [ ... ]durch die Entwicklung des allgemeinen Lebensstan
dards der Bevölkerung eine erhebliebe Anhebung und Ausdehnung des anzuerkennenden Be
darfs ergeben« (a.a.O., Rz 30)- gerade in »langdau'emden Bedarfsfällen muß in der Regel auch 
eine entsprechend bessere und vollständigere Ausstattung gewährt werden« (a.a.O., Rz 31 ). Eine 
Maximalliste wird demnächst veröffentlicht. 

Heizkosten; hier wird nur die winterliche Heizperiode berücksichtigt und auf die Einzelperson 
bezogen berechnet. Um Nachzahlungsforderungen seitens des Vermieters vorzubeugen, sollte 
dieser gleich um höhere Grundforderungen gebeten werden - oft wird nämlich die Übernahme 
von Heizkostennachzahlungen verweigert, obwohl dies Albert Hofmann (LPK-BSHG, § 12 Rz 45) 
zu Recht »den laufenden Leistungen fiir die Heizung i.S.v. § 3 ll DVO zu§ 22« BSHG zuordnet. 
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Persönliches; im »Rahmen der Auslegung ist hierzu besonders§ 9 SGB I zu beachten. Er nennt die 
>Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft< ausdrücklich als eine zentrale Zielsetzung des BSHG« 
(LPK-BSHG, § 12 Rz 45) -der Antragslust ist also kaum eine Grenze gesetzt: »Zu den persönlichen 
Bedürfnissen des täglichen Lebens zählen insbesondere die Unterrichtung über das Tagesge
schehen (Rundfunk, Tageszeitung), die Beschaffung von Genußmitteln in beschränktem Umfang 
(Tabakwaren usw.), in vertretbarem«, also richtig begründetem »Umfang die Teilnahme am kultu
reBen Leben und an Veranstaltungen (u.a. auch Kinobesuche) sowie kleinere Geschenke an nahe 
Verwandte« - »darüber hinausgehender Bedarf«, der beispielsweise durch die »frühere Lebens
stellung des Hilfeempfängers« gegeben sein könnte, kann »zusätzlich durch einen Sonderzu
schlag bzw. eine einmalige Beihilfe nach«§ 22 I 2 i.V.m. § 3 BSHG »befriedigt werden« (Schellhom, 
§ 12, Rz39, 40). 

§ 21 BSHG: Laufende und einmalige Leistungen 
Abs. I: »Hilfe zum Lebensunterhalt kann durch laufende und einmalige Leistungen gewährt 

werden. 
[I a:] Einmalige Leistungen werden insbesondere zur 
l. Instandsetzung von Bekleidung, Wäsche und Schuhen in nicht kleinem Umfang und deren 

Beschaffung von nicht geringem Anschaffungspreis, 
2. Beschaffung von Brennstoffen für Einzelheizungen, 
3. Beschaffung von besonderen Lernmitteln für Schüler, 
4. Instandsetzung von Hausrat in nicht kleinem Umfang, 
5. Instandhaltung der Wohnung, 
6. Beschaffung von Gebrauchsgütern von längerer Gebrauchsdauer und höherem Anschaf

fungswert sowie 
7. fur besondere Anlässe gewährt. 
[I b:] Die Bundesregierung regelt durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 

das Nähere über den Inhalt, den Umfang, die Pauschalierung und die Gewährung der einmaligen 
Leistungen. 

[II:] Einmalige Leistungen sind auch zu gewähren, wenn der Hilfesuchende zwar keine laufen
den Leistungen zum Lebensunterhalt benötigt, den Lebensunterhalt jedoch aus eigenen Kräften 
und Mitteln nicht voll beschaffen kann. In diesem FalJe kann das Einkommen berücksichtigt 
werden, das die in § 11 Abs. I genannten Personen [das sind die, die sich »nicht oder nicht 
ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln«(§ 11 I 1 BSHG) versorgen können] innerhalb eines 
Zeitraums von bis zu 6 Monaten nach Ablauf des Monats erwerben, in dem über die Hilfe ent
schieden worden ist. 

[III:] Die Hilfe zum Lebensunterhalt in einer Anstalt, einem Heim oder einer gleichartigen Ein
richtung umfaßt auch einen angemessenen Barbetrag zur persönlichen Verfugung, es sei denn, 
daß dessen bestimmungsmäßige Verwendung durch oder für den Hilfeempfänger nicht möglich 
ist. 

Hilfeempfänger, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, erhalten den Barbetrag in Höhe von 
mindestens 30 vom Hundert des Regelsatzes eines Haushaltsvorstandes. 

Für Hilfeempfänger, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, setzen die zuständigen 
Landesbehörden oder die von ihnen bestimmten Stellen für die in ihrem Bereich vorhandenen 
Einrichtungen die Höhe des Barbetrages fest. 

Trägt der Hilfeempfänger einen Teil der Kosten des Aufenthalts in der Einrichtung selbst, 
erhält er einen zusätzlichen Barbetrag in Höhe von 5 vom Hundert seines Einkommens, höchstens 
jedoch in Höhe von 15 vom Hundert des Regelsatzes eines Haushaltsvorstandes. 

Bei Hilfeempfängern mit Einkünften aus Renten der gesetzlichen Rentenversicherung oder aus 
Versorgungsbezügen des öffentlichen Dienstes oder mit sonstigem regelmäßigem Einkommen 
kann anstelle des im Einzelfalle maßgebenden Barbetrages ein entsprechender Teil dieser Ein
künfte unberücksichtigt gelassen werden.« 

§ 22 BSHG: Regelbedarf 
Abs. 1: »Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt[ .. . ] werden nach Regelsätzen gewährt. Sie 
sind abweichend von d~n .~eg~ls~~~,A-1 bemessen, so~eit, di~s nach der Besonderheit des 
Einzelfalles geboten ist. · 

[II:] Die Landesregierungen setzen durch Rechtsverordnung zum 1. Juli eines Jahres die Höhe 
der Regelsätze im Rahmen der Rechtsverordnung nach Absatz V fest. [ ... ] 

Bis zum 30.06.01 gelten danach für Haushaltsvorstände und Alleinstehende Regelsätze zwi
schen 525,-DM (Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Thüringen), und 551,- DM (Baden-Würt
temberg, Hessen); in Berlin gibt es 550,- DM. 
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Adresse: 
Freie Hilfe Berlin e.V. 
Brunnenstraße 28 
10119 Berlin-Mitte 
Fax: 4 48 47 08 

I I 
Betreutes E'terne 
Wohn· .\litarbeiter 
projekt im Straf-

\'OIIzug 

KnnUII.::t»dreol~: Mrunnt'n .. tr. ;.1\ 
ßrun.nmw. ~ 10119 Rutin 
1&119 &rlln Tri.:.!.~~ -.: 
Ttl.: .:~96- .al: 

Berlins schwuler Infoladen 

Ehrenamtliche Mitarbeiter betreuen 
schwule Männer in Berliner Knästen: 
-Regelmäßige Besuche 
-Information zu HIV und AIDS 
-Unterstützung bei psychosozialen 
Problemen und Behördenkomakten 
-Begleitung bei den Vorbereitungen 
zur Haftemlassung und auch danach. 

Wir bieten Euch persönliche Beratung 
bei Drogenproblemen an. Meldet Euch 
telefonisch. brieflich oder werft Eure 
Vormelder in die Caritas-Briefkästen in 
den Häusern I, 11 und lli in der JVA Te

gel. 

CARITAS - Suchtberatung 
Große Hamburger Str. 18 

10115 Berlin 
TeL (030) 280 5112 
oder (0301 282 657~ 

nze1gen 

FREIE HILFE BERLIN e. V. Öffnungszeiten 
Di. u . .\Ii. 
Do. Projekte der Strafralligenhilfe 

I ~ l r- 1 

Fr. 

l 

9.00 · 16.00 Uhr 
9.00 • 18.00 Uhr 
9.00 • 12.00 Uhr 

l 
Beratungs- ju~end- Werk~tatt- FreiLcitein- Alkoholfreie 
stelle riir projekt galerie richtung Cafestube 
Straffällige Laden Club 157 

lirunntn,tr. ~ 
11111" lkrtm 
rtl.· .a .a9 tt'" .a.: 

R"lr.'""lr.~: 
l!~t$H.rrhn 

ßrunnC'n'tr 2\ (bnl'i,.>t-r '''· ~~-

1r1. .a.u"'~ 
10119 K~rlin 14\.W'" Rrrltn 
T<l ~ ttCI),\'Ij) Iei .a :!-tH !.1 

uod woh;n oaoh dem l(oa<t? f U N j V E R S A l 
s T j TU N q Helmut Ziegner 

Betreutes Wohnen in den Wohnformen: 
Betreutes Übergangswohnen ( BÜW ) 
Betreute Wohngruppen ( BWG ) 
Betreutes Einzelwohnen ( BEW ) 

I' 1: 

Oa.n.ti.S:H 'Ir. l~ 
H~l'" lkrtin 
Ttl.:.: !..' 1)1 :.a 

- ';oo-_..-.... ... 
Bergstraße 15 
12169 Berlin 

Tel. 7 92 1Q 65 

. - -
Caullusstraße 9-11 Belowstraße 14· 161 

13403 Berlin 1 

:-~--· -~ 

Sternd~mm 84 :. 1 
13587 Berhn 

Tel. 3 36 85 50 . , 

Wir unterstützen u.a. bei 

Tel.4 12 40 94 

- Arbeitssuche (stiftungseigene Projekte) 
· Schuldenregulierung 
- Behördenkontakten 
- privaten Problemen 

12487 Berlin I 
Tel. 63 22 38 90'~ 

I • • J 

Wenn Sie Interesse haben, rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns. 
Bei Bedarf führen wir Aufnahmegespäche in den Haftanstalten durch. 
ln der JVA Tegel stellt Ihnen Herr Tomaschek (Tel. 4 12 10 94) jeden 
zweiten Donnerstag im Monat unsere Wohnangebote persönlich vor. 
Bei Interesse schreiben Sie bitte einen Vormelder an die Zentrale der 
Teilanstalt II- Kennwort: .. Wohnen bei der Universal - Stiftung". 
Als Insasse der JVA Moabit erreichen Sie uns per Antrag im Gruppen
und Beratungszentrum (Frau Ziegler, Tel.: 90 14- 51 87 ). Hier unter
halten wir ein ständiges Beratungsangebot für Sie und Ihre Angehö· 
rigen zu allgemeinen Fragen der Entlassungsvorbereitung. 

Danke, Herr Bundeskanzler! 
Wir bieten detailliertere Antworten auf dringende Umweltfragen. 

Die Deutsche AIDS-Hilfe und die ihr ange
schlossenen regionalen AIDS-Hilfen sind 
solidarisch mit betroffenen inhartierten 
Menschen. Sie unterstützt und informiert 
Gefangene und Mitarbeiter der Justiz über 
sinnvolle Maßnahmen zur AIDS-Prophyla
xe. Die AIDS-Hilfen sind Orte der Selbst
hilfe und Serviceorganisationen von und 
für Menschen mit HIV und AIDS. Die Be

treuung erfolgt über die 

de r I Cht;b l C'< 

DEUTSCHE AIDS-Hilfe e.\ . 
Dieffenbachstr. 33, 10967 Berlin: 

(0 30) 69 00 87-0 
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Buchfernleihe 
für 

Gefangene! ! 

VonAbhängigen für Abhängige 

~ Hilfe zur 
Selbsthilfe ~ 

Die Buchfernleihe für Gefangene ist eine Bibliothek, die kostenlos Bü
cher an Gefangene und an Patienten von Landeskrankenhäusern im ge
samten Bundesgebiet verleiht. 

bietet der »Deutsche Orden- Suchtbilfe« al
koholkranken, vollzugsgelockerten Inhaftier
ten an, die trocken werden, sind und bleiben 
wollen, dies als Chance sehen, in Zukunft 
trocken und straffrei zu leben! 

Der Bezug ist grundsätzlich kostenlos, aber wir haben nur wenig Geld zur 
Verfügung und bitten Dich, Dich an den Kosten zu beteiligen, wenn Du in 
der Lage dazu bist. (Spenden am besten in Form von Briefmarken) 
Wir verschicken die Bücher als Büchersendung, d.h. bis zu einem Kilo 2,50 
DM, oder als Päckchen bis zu zwei Kilo 6,90 DM. Dies wären für Dich auch 
die Kosten für die Rücksendung der Bücher. 
Die Ausleihfrist für die Bücher beträgt im allgemeinen 8 Wochen. Bei wirklichen Interesse, bitte wenden an unserem: 

Buchfernleihe Dortmund 
Andreas, Mo-Fr in der Zeit von 1000 Uhr bis 1700 

Uhr unter der Tel. Nr.: 293 85 413 
Schweizer Allee 25, 44287 Dor t mund 
Tel. : 02311448111 DO - Suchthilfe, FrankfUiter Allee 40, I 024 7 

Berlin- Friedricbshain, U 5, BbfSamariterstraße 

lllsbh 
Straffälligen- und Bewährungshilfe Berline. V. 

Gefangenen· Führsorgeverein Berlin von 1827 

Unsere Beratungs- und Dienstleistungsangebote in der 
Zentralen Beratungsstelle der sbh: 

Offene Spreehstunde- Allgemcme Beratung 
Di. Do.I~·ISl:hrundFr.9·13Uhr 

Entlassungs,·orbcreitung 
Di. Do. 14·18 Uhrund Fr. 9·13 Uhr 

Kostenlose Schuldnerber.uung 
Tennine nach Vereinbarung 

Ihre persönliche Haushah<planung 
Jeden Montag von 13·16 Uhr 

ASS- Tilgung uncinbnnglichcr Geld<trofen 
Mo .. Die .• Do. 1~·18 Uhrund Fr. 9·13 Uhr 

Job- und QuaJifizierung~;;beratung 
Jeden Diens1ag von 13·16 Vhr 

Wohnraumverminlung mit dem Internet 
Jeden Mitt"och von 12.30·16.30 Uhr 

VennieiUng von Übergang:."ohnungen 

Jeden Donnerstag von 1~·16 Uhr 

7. Auflage 
aktualisiert und erweitert 

Inhalt: Staatliche Förderung von 
Arbeitsplätzen 

Neu: Fördertöpfe der EU 

Was wird durch wen gefördert? 
Staatliche und private Geldtöpfe 

Kmaen!ose Rechtsberatung 
Donnen:t:1gs alle 14 Tage von 13.30· 15.30 Uhr 

ARGE ·· Wochenendarbeit fur Inhaftierte 
Jeden Donners<a~ von 13·15 t:hr 

Praktische Hilfen bei der Antragstellung 
90 Seiten A4 

15 DM+ 2 DM Porto 

Rechtsberatung im Au.:;landerrecht 
Jeden I. Dienstag im Monat 15· 18 Uhr 

UntersH.Itlung im bürokr.ni.:;.chen o~chungel 
Jeden Dienstag I ().12 Uhr 

Persönliche Beratung durch die sbh auch in der JVA TegeJ: 

Erhältlich bei: 
Netzwerk e.V. 

Gneisenaustr. 2a, 10961 Berlin 
Tel. (0 30) 6 91 30 72 

Frau Geßner und HeiT van der Werf sind am jedem Donnerstag in der JVA Tegel, 
HeiT van Ingen an jedem Freitag. Anmeldung zur Beratung bitte über Vormelder! 

Fax 6 91 30 05 
e·Mail: Netzwerk-Berlin@t·online.de 

Infos: www.Netzwerk·Berlin.de 
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sbh • Straffälligen- und Bewährungshilfe Berlin e. V. 
Bundesallee 42 •10715 Berlin (Wilmersdorf) •Telefon: (0 30) 8 64 71 30 

U7 und U9: U-Bahnhof Berliner Straße 

Alkohol ist ein hervorragendes Lösungsmittel. Er löst 
Fami lien, Ehen. Freundschaften. ArbeiJsverhähnisse. 

Bankkonten. Leber und Gehirnzellen auf. 

Er löst nur keine Probleme!! 

der IlChtbl l Ck 



Knackis Adreßbuch W 
Abgeordnetenhaus von Berlin, Niederkirchner Str., 

10111 Berlin, Tel. 2325-0 
Amnesty International, Heerstr. 178, 53111 Bonn 
Amtsanwaltschaft Berlin, Kirchstr. 6, 10557 Berlin 
Arbeitskreis kritischer Strafvollzug (AkS) e.V., Prof. Dr. H. Koch, 

Postfach 1268, 48002 Münster 
Ärztekammer Berlin, Beauftragte für Menschenrechte 

Flottenstr. 28-42, 13407 Berlin, Tel. 40806-0 
Ausländerbehörde, Friedrich-Krause-Ufer24,13353 Berlin 
Ausländerbeauftragte des Senats, Potsdamer Str. 65, 

10785 Berlin, Tel. 26542351 
Berliner Datenschutzbeauftragter, Pallasstr. 25/26, 

10781 Berlin, Tel. 78768831 
Bundesgerichtshof, Postfach 27 20, 76014 Kar1sruhe 
Bundesministerium der Justiz, Jerusalemer Str. 24-28 

10117 Berlin 
Bundesverfassungsgericht, Postfach 17 71, 76006 Kar1sruhe 
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) 

Ruhrstr. 2, 10709 Berlin 
Bundeszentralregister, Neuenberger Str. 15, 10969 Berlin 
Deutscher Bundestag-Petitionsausschuß, Bundeshaus, 

Platz der Republik 1 11011 Berlin 
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 

Europarat, F- 67075 Strasbourg Cedex 
Freie Hilfe Berline. V., Brunnenstr. 28, l 0119 Berlin,Te1.4496742 
Humanistische Union e. V., Haus der Demokratie, 

Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin, Tel.030/204502-56 
Kammergericht, Elßholzstr. 30-33, 10781 Berlin, Tel.32092-l 
Komitee flir Grundrechte und Demokratie e.V. 

Aquinostraße 7-11,50670 Köln; Tel.0221/97269-20 
Landgericht Berlin, StVollstrKammer, Turmstr. 91, 10548 Berlin 
Landeseinwohneramt - Pass- und Personalausweisstelle 

Friedlichstraße 219, 10958 Berlin 
LKA, Tempelhafer Damm 12, l2101Berlin, Tel.699-5 
Landesversicherungsanstalt (L VA), Auskunfts- u.Beratungsstelle 

Wallstr.9-13, 10179 Berlin Tel.0301202085 
Nothilfe Birgitta Wolfe. V., Ramsach 7, 

82418 Mumau, Tel.0884115209 
Polizeipräsident von Berlin, Platz der Luftbrücke 6, 12101 Berlin 
SCHUFA, Mariendorfer Damm 1-3, 12099 Berlin 
Senatsverwaltung fllr Justiz, Salzburger Str. 21 - 25,10825 Berlin 
Soziale Dienste der Justiz- Gerichtshilfe und Bewährungshilfe-

Bundesallee 199, 10717 Berlin, Tel.90140 
Staatsanwaltschaft I bei dem LG Berlin, 

10548 Berlin, Tel.3979-1 
Strafvollzugsarchiv an der Universität Bremen, FB 6, 

' Postfach 330 440, 28334 Bremen 
Synanon, Semburger Str. 10, 10963 Berlin 
Täter - Opfer- Ausgleich »Dialog«, Schönstedtstr. 5, 

13357 Berlin, Tel.90156322 
VerfassungsgerichtshofBerlin, Elßholzstr. 30-33, 

10781 Berlin, Tel. 2178-0 
Verwaltungsgericht Berlin, K.irchstr. 7, 10557 Berlin 
Zentrale Beratungsstelle der Freien Straffälligenhilfe, 

Bundesallee42, 10715 Berlin, Tel. 8647130 
Anwaltsnotdienst, Tel. 0172/3255553 
Berliner Rechtsanwaltskammer, Tel. 30693100 
Senatsverwaltung für Justiz, Tel. 9013-0 
-Abteilung V (Justizvollzug), Tel. 90133349 
Strafvollstreckungskammer LG Berlin, Tel. 3979-1 
Petitionsausschuß Abgeordnetenhaus, Tel. 23251470n7 
Sozial~ericht I Landessozialgericht Berlin 

Invalidenstr. 52, 10557 Berlin Tei.90165-0 

Weißer Ring e.V., Tel. 8337060 
2042511 
2513334 
2168884 

Anti-Diskriminierungsbüro, Tel. 
Berliner Anwaltsverein e.V. Tel. 
Büro gegen ethn. Dikriminierungen, Tel. 
Gefangeneninitiative Dortmund, Tel. 02311412114 
Landesdrogenbeauftragte von Berlin, Tel. 
Srafvollzugsarchiv Universität Bremen, Tel. 

030/9026-7 
0421/2184035 
0800/1110111 
0800/1110222 
030n73003-0 

Telefonseelsorge (weltlich), Tel. 
Telefonseelsorge (kirchlich), Tel. 
Universal Stiftung Helmut Ziegner Tel. 

Berliner Justizsenat ® 
Senator für Justiz 
Staatssekretär 
Referatsleiter Justizvollzug 
Referatsleiter Gnadenwesen I 
Soziale Dienste 
Referatsleiter Strafrecht 

<XXXXXXXlOO 
<XXXXXXXlOO 
Christoph Flügge 

Kurt Bung 
Lutz Diwell 

Berliner Vollzugsbeirat © 
Beiratsvorsitzende 
Stellvertreter 
Stellvertreter 
Vors. Anstahsbeirat (AB) DUppel 
Vors. AB JVA- Moabit 
Vors. AB JVA- fur Frauen 
Vors. AB JVA- Hakenfelde 
Vors. AB JVA- Plötzensee 
Vors. AB Jugend-Arrestanstalt 
Vors. AB Jugend-Strafanstalt 
Dozent Humbolt Uni 

Vors.Berlin Heiligensee 

Dr. Olaf Heische! 
Friederike Kyrieleis 
Dr. Lothar Grunau 
Paul-Gerhard Fränkle 
Harrmut Kieburg 
Charlotte Görlieh 
Friedrike Kyrieleis 
Ronald Schirocki 
Wolfgang Thamrn 
Dietlind Weider 
Dr. OlafHomann 

Anette Nießing 

Tegeler Anstaltsbeiräte © 
Teilanstalt I 
Teilanstalt I EIEWA 
Vorschaltstation TA I 
Teilanstalt II 

Substitutenstation TA II 
Teilanstalt III 

SothA/TA IV 
Teilanstalt V 

Teilanstalt VI 

Pädagogische Abteilg./Schule 
Psychiatr.-Neurolog. Abteilg. 
Ansprechparrner fUr Gefangene: 
- aus arabischen Ländern 
- aus der TUrkei 
-aus Polen 
- f. d. kathoL Pfarramt 
- f. d. evang. pfarramt 

MehmetTat 
Karl Mollenhauer 
Karl Mollenhauer 
Georg Klein u. 
JUrgen Albrecht 
Karl Mollenhauer 
Helmut Keller u. 
Paul Warmuth 
Axel Voss 
Fr. Krebs, Carmen Weisse u. 
Michael Braukrnann 
Dietrich Schildknecht u. 
Pawel Winter 

Axel Voss 
Paul Warmuth 

MaherTantawy 
MehmetTat 
Pawel Winter 
Georg Klein 
Michael Braukrnann 

Vorsitz: Paul Warmuth, Stellvertretung: Carmen Weisse 

»Die Mitglieder des Beirates können namentlich WUnsche, Anregungen und 
Beanstandungen entgegennehmen.<<(§ 164 I 1 StVollzG) »Die Mitglieder des 
Beirates können die Gefangenen und Untergebrachten in ihren Räumen aufsu
chen. Aussprache und Schriftwechsel werden nicht Uberwacht.« (§ 164 II St
VollzG) 
Post an den Anstaltsbeirat ist an das Schlüsselfach 906 Tor I zu richten. 

der liehtblick 



27jährige langhaarige 
Knackimaus sucht hu
morvollen Kater zwi
schen 26 und 35 Jahren. 
Ich bin bis 2002 in Haft 
(Lichtenbe rg). Mehr 
von mir, wenn Du Dich 
(mögl ichst mit Foto) 
meldest- es lohnt sich! 
Rückantwort wird ga
rantiert. Chiffre 9995 

Er (Stier, lange Haare, 
sport lich ) such t I. 
Menschen (egal we l
cher Hautfarbe oder 
National ität), die ihm 
schrei ben (bitte mit 
Rückporto) und 2. ein 
einfaches, solides be
scheiden es einsames 
Kätzch e n zum Ku
scheln und Liebhaben. 

Chiffre 9991 

Inhaftierter s uch t 
Kontakt/Zusammenar
beit m it e ngagierten 
Journalisten, gern aus 
oppositione ll em, re
gimekritischem Umfeld 
fur Infonnationen und 
Veröffentlichungen zu 
den Themen Strafvoll
zug, Rechtsextremis
mus, Korruption etc. 

Chiffre 9992 

Suche e ine nette 
schre ibfreudige Frau 
zwischen 20- 30, die mit 
mir in Briefkontakt tre
ten möchte und keine 
Vorurtei le hat. Ich (281 
187) bin groß, sportlich, 
z.Z. in Haft und habe 
keine Einwände, wenn 
auch Du in Haft bist. 
Antwortgarantie 

Chiffre 9993 

Junggebl. Spandauerin 
( 168/62, R.) mit länge
rem mittelblondem Haar 
sucht Dich (34 - 38), 
sportl., keine Glatze! Ich 
bin zwar knackigeschä
digt, gebe aber die Hoff
nung nicht auf, einen 
ehrlichen und treuen 
Partner zu finden. Wenn 

32 

Du kurz vor der Entlas
sung oder im Freigang 
bist, freue ich mich über 
Deine Fotozuschrift! 

Chiffre 8888 

Robby, 31 , seitJuli ' 98 
in Haft(N A Kaisheim): 
suche auf diesem 
Wege Briefkontakt zu 
Frauen zwischen 18 
und 45 J ., die nicht vor
eingenommen sind. Ab 
Jan. '03 werde ich nach 
§ 63 StGB im BKH un
tergebracht. 

Chiffre 10002 

Hallo, Wencke: der 
Iichtblick hat sehr viel 

worauf wartest Du 
noch? Bildzuschriften 
werden garantiert be
antwortet Chiffre 9999 

51jähriger ( 165180, , 
vollschlank) suchtSie 
(55-65 /155-165 cm)zum 
Zusammenleben (Woh
nung vorhanden) und 
späterer Heirat. Sie 
kann auch behindert 
sein. Chiffre 9990 

Heike (36 I 181 ), kräfti
ge Figur, z.Z. Maßregel
vollzug nach § 64 (TE: 
07 .03 ), sucht Brief
freund zwischen 30 und 
40 J. Späteres Kennen-

bautechniker, Maurer, 
Glas- und Gebäuderei
niger) mit Führerschein 
für PKW, LKW und 
Baumaschinen sucht 
ab sofort einen Betrieb, 
der ihn (nach angemes
sener Probezeit) zum 
Meister werden läßt. 

Chiffre 10000 

Netter Boy (26 I 170 I 
70) zur Zeit im Land 
Brandenburg (Sprem
berg) in Haft, sucht net
te Jungs zw. 22 und 36 
Jahre für netten und 
erotischen Briefkontakt 
Ich bin Bi. 

Chiffre 10003 

Fundgrube 
I Eine ~o~tenlosc Chiffreanzeige ~<1nn jeder 1111 liehtblick ~t•rnii"cniil, 1.:n 
Ia _.:n Au.gent,mrnen ,inJ Anze1gen JÜr H.mJc>h- unJ [.Jth~ 'lgc·'l. h.:lt..'. 

2. Die )erio it'ät einer Anzeige bn;1 \ 1 der R.:Jak110 nt..hl .:cpru'l 11crdcn 

\\'lr hehalte!] um. daher 1nr. ~nze 1 ~en ahtuänJem nder liberhaupt lll,htw lcr
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Post für Dich - bitte 
sende uns Deine richti
ge(!) Anschrift zu! 

Gittertausch von Rem
scheid (Nordrhein
Westfalen) nach Be
den-Württemberg ge
wünscht - Strafende: 
Januar02. Chiffre9997 

Netes sympathisches 
Steinbock-Girl sucht In
put vom anderen Stern 
zwecks Federkrieg. Ich 
bin 23, habe langes 
braunes Haar und hof
fe, daß gerade Du Dich 
angesprochen fühlst. 
Ich sitze noch bis 12.0 I 
in Berlin-Lichtenberg-

lernen ist möglich. I 00 
% Antwort- Bild wäre 
schön. Chiffre 9994 

Adam, ein 24 jähriger 
Afrikaner ( 170 cm), z.Z. 
in der NA Tegel, sucht 
Brieffreundschaft zu 
Frauen. Alterund Aus
sehenspielen keine Rol
le - nur das Interesse 
zählt. Jede Zuschrift 
wird beantwortet. 

Chiffre 9996 

Meister-Ausbildungs
platz gesucht: ein 
30jähriger leistungsta
higer. derzeit im Stra
ßenbau tätiger Fachar
beiter (Brief als Straßen-

der Ii chtbl i ck 612000 

Panzerknacker a.D 
(39, 185, 90), letzterder 
»Olsenbande«, als 
Marginalexistenz in der 
»Männerpension« von 
Gelsenkirchen, müde 
des Lebens im Grenzbe
re ich, aufgerieben im 
permanenten Kampfmit 
herrschenden Nonnen, 
auf der Suche nach ei
ner Halbschwester mit 
leicht »inzestuösem« 
Gedankengut. 

Chiffre 10004 

Ich (W ., 31) suche wit
zigen, ehrlichen und 
vor allem interessanten 
Briefkontakt mit Männ
lein wie mit Weiblein. 

Foto wäre nett, muß 
aber nicht sein. 

Chiffre 10001 

lch,Tommy (36 1 172 / 
72), suche eine gute und 
liebe Frau (bis 45), die 
es nicht stört, daß ich 
zur Zeit in Haft bin. Ich 
warte aufDeine Post. 

Chiffre 9998 

Ich, Dan (231 198/77), 
bin sehr sensibel, habe 
von vielen Abenteuern 
zu erzählen und suche 
ebenbürtige Schreibe
Tin, die selbst schon mal 
e in Buch schreiben 
wollte. Chiffre 9987 

Wilder , aber lieber 
Wassennann (39 I 181) 
sucht liebe, nene Sie (25 
-35 J.) zum ~euanfang 
-TE: März 0 I. Du soll-
test spontan und auf
geweckt sein und mit 
mir durch d ick und 
dünn gehen wollen. Ich 
beantworte jede Zu
schrift. Chiffre 10006 

Ich (M, 22 1195 90), z.Z. 
in einer NA, suche net
te Brieffreundschaften 
zu Frauen von 18- 30 
Jahren. Foto wäre nicht 
schlecht. Ich hoffe, Ihr 
meldet Euch bald! I 000/o 
Antwortgarantie. 

Chiffre 10007 

Chiffre 10008 ist be
reits im libli 5100 ge
druckt (»Honigtopf«) 

Ich (M, 42 I 186 /71). 
allem aufgeschlossen. 
suche nene Burschen, 
die mir wiederstehen 
können! ! Zuschriften 
ausschließlich mit Bild 
und Beschreibung! 

Chiffre 9966 

Gittertausch: Aus drin
genden familiären Grün
den muß ich nach Butz
bach / Hessen. Welcher 
Butzbacher ist bereit, 



sich nach Baden-Würt
temberg verlegen zu 
lassen? Chiffre 10005 

Ich suche eine Brief
freundin (25- 30 J .). Sie 
kann auch Ausländerin 
sein. Meine Hobbys: 
Lesen, Schreiben, Sport 
Antwortgarantie. 

Chiffre 10009 

Ich (M. 26, 179) suche 
Sie zwischen 18 und 30 
Jahren zwecks Brief
freundschaft. Ich hoffe, 
daß ich Dich finde und 
Dein Herz erobern kann. 
Treffen möglich, da ich 
bereits im nach § I 0 I 
St YollzG notmalen Voll
zug bin. Antwortgaran-
rie. Chiffre 10011 

Andreas ( 41 I 180 I 78), 
sport I ic h -sc h I ank, 
sucht Lebensgefährtin, 
die 26- 45 Jahre alt, 165 
- 181 cm groß ist, mög
lichst dunkle Haare hat 
und etwas dick (kein 
Waschbrett) sein möch
te. Sie kann auch Bril
lenträgerin und Rau
cherin, darf aber keine 
Alkoholikerin sein. 

Chiffre 10014 

Ich bin seit 9\tS Jahren 
wg. BTM im Knast, bin 
jetzt 43, bin wieder voll 
gesund und fit, werde 
am 29.10.01 (Festab
gang) entlassen und 
habe Lockerungen 
(Ausgang, Urlaub). Ich 
suche eine coole Frau, 
die Bock hat, mit mir bei 
»0« anzufangen. Wenn 
Du »Power« hast und 
durchhalten kannst, 
nicht »häßlich« und 
vor allem nicht 
»dumm« bist, dann mel
de Dich, wenn möglich 
mit Foto. Und schreibe 
mir Deinen »Traum«. 

Chiffre 10018 

Ich,Klaus(37, 170, 70), 
vom Sternzeichen Zwil-

ling, suche eine Brief
freundin, die fUr alle 
Schandtaten zu haben 
ist und viel Spaß ver
steht. Bin selbst ein lu
stiger und sportlicher 
Typ, der sich über jede 
Zuschrift freut und sie 
I OO%ig beantwortet. 

Chiffre 10015 

38jähriger Mann, bis 
2004 in Geldern, sucht 
Briefkontakte zum weib
lichen Geschlecht, die 
länger anhalten als bis 
zum dritten Brief. 

Chiffre 10010 

Gesucht: Mitteloser U
Gef. aus Bayern, der 
anwaltlieh sehr schlecht 
vertreten wird, sucht äl
tere oder aktuelle Aus
gaben folgender Fach
zeitschriften: NStZ, StY, 
MDR, NJW etc. 

Chiffre 10012 

Junger sportlicher 
Mann (341183/75), z.Z. 
in Haft, sucht Dich, 
weiblich, 20 - 35 J. für 
Briefkontakt und auch 
für mehr. Wer möchte 
meine Haftzeit verschö
nern? Foto wäre nett. 
Euer Schrnusekater. 

Chiffre 10016 

Netter, interessierter 
Typ(38/I77n4)mitdkl.
bl. Haaren und blau
grünen Augen (vielfäl
tige Hobbys und Inter
essen), sucht nette jun
ge Frau (20 - 35 J.) filr 
Briefwechsel (Foto 
wäre nett, Antwortga
rantie) Chiffre 10017 

Gitte r tausch: Wer 
tauscht mit mir einen 
Haftplatz von Baden
Württemberg (JY A 
Bruchsal) nach NRW 
(Nähe Schmallenberg)? 

Chiffre 10021 

Ich (24, 180, 80), mus
kulös, treu, humorvoll 

aus Bayern, z.Z. im Jail, 
suche einsame liebe 
Lady (20 - 30), gerne 
auch aus einer JV A, für 
netten und ehrlichen 
Federkrieg und mehr. 
Antwortgarantie. 

Chiffre 10013 

38jähriger verschmu
ster und ein bischen 
verrückterStier (173 cm) 
sucht weibliches Ge
genstück. Ich lese, 
zeichne und tätowiere 
genauso gern wie ich 
koche, backe und das 
Leben genieße. Bildzu
schrift = Antwortgaran
rie. Chiffre 10019 

Danlei (2411771180) 
sucht Briefkontakt zu 
einer netten verständ
nisvollen Frau. Ausse
hen und Nationalität 
sind egal - Charakter 
entscheidet. Sie kann 
ruhig selbst in Haft sein 
(TE bei mir: 02.02) 

Chiffre 10020 

SÜße Hausfrau, 26 Jah
re alt, bietet erotischen 
Briefwechsel. Mehr 
von mir bei I OO%iger 
Diskretion und frankier
tem Rückumschlag 
oder ausreichendem 
Rückporto. Bis bald? 
Zuschriften an »Hei
ke«, Postfach 750438, 28 
724Bremen. 

Thomas (32, 184 ), dun
kelblond, sucht Brief
partnerin (bis 35), spät. 
Kennenlernen nicht 
ausgeschlossen. Ich 
höre gern Musik, lese 
viel und bin fit. 

Chiffre 9985 

Ich heiße Marcus ( 188/ 
95), bin 23 Jahre alt, halb 
Amy und komme aus 
Coblenz, bin z.Z. aber in 
der JV A Diez. Ich suche 
eine Brieffreundin (22 -
25) und vielleicht auch 
mehr. I OO%ige Ant-
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wortgarantie. Bitte mit 
Bild Chiffre 10023 

Einsamer (31/1 72/80) 
sucht Sie für Brief
wechsel u. mehr- egal, 
ob vor oder hinter den 
Mauern. Du solltest 25 
- 33 J. alt, neugierig und 
schreibfreudig sein. 
Solltest du mir schrei
ben, antworte ich garan
tiert. Foto wäre schön, 
keine Bedingung. 

Chiffre 10022 

Mario und David (22): 
Zwei Supertypen, zur 
Einsamkeit verbockt, so 
daß der Schriftwechsel 
lockt, suchen schöne 
geile Bräute (20- 27), 
denn wir sind geschei
te Leute. Nichts ist 
schlimmer als die Ein
samkeit - sei Du die 
Retterin, die uns daraus 
befreit. Am liebsten mö
gen wir die heißen Din
ger, denn wir sind ganz 
schlimme Finger. 

Chiffre 9948 

Jung, dynamisch (bis 
Ende 03 jedoch ausge
bremst in der JV A 
Neustrelitz): Martin. 
Neben Ausbildung 
(Holzmechaniker) habe 
ich (23/189) noch viel 

Zeit für kontaktfreudi
ge Briefeschreiberin
nen. Späteres Kennen
lernen ist möglich. Chif
fre 9947 

Ich (Yugo, 45/ 161 ), 
Koch, seit zwei Jahren 
einsam hinter Gittern, 
suche Briefkontakt zu 
einer lieben Frau von 42 
- 55 J. In 10 Monaten 
habe ich meinen Zwei
drittel-Termin und freue 
mich über jeden Brief. 

Chiffre 9949 

Günter (Kaufmann), 
42/178/85, sportl. aktiv, 
bis30.07.01 in Haft (JV A 
Tegel), sucht Briefkon
takt zu vorurteilsfreier 
Frau (35- 45). Egal, ob 
Du vor oder hinte r 
Mauem lebst: Du sol
test das Herz auf dem 
richtigen Fleck haben, 
spontan, witzig und 
geistreich sein. 

Chiffre 9954 

Bernd (46/ 175185) 
sucht Briefwechsel mit 
einer verständnisvollen 
Frau. Aussehen [sie! ] 
sind fur mich kein ent
scheidender Grund. Ich 
würde mich über jede 
Zuschrift freuen. 

Chiffre 9953 

Antworten auf Chiffre-Anzeigen sind dem 
Iichtblick wie folgt zuzusenden: 

a) Direkt auf den Brief, der an die Inse-
rierenden gerichtet ist, müssen der Name 

~ und 'die Ansehr1ft des Absenders sowie die 
-:·'chlffre-Nr. gesehrieben werden. 
·"'}111b) Dieser Briefist dann in einen offenen 
· Umschlag· (wegen der Postkontrolle: die 

Briefe werden nicht gelesen, aber auf ver-
'\ botene Bellagen hin geprüft) zu legen. Der 

Umschlag sollte nicht beschrieben sein (be
stenfalls kann, aber nur mit Bleistift, die 
Chiffre-Nr. darauf stehen). 

c:) Der unbeschriebene Umschlag ist dann 
~men m.n auarelchend viellose belge

Je&tem Porto JJ:a e}nen zweiten Umschlag zu 
· legen. Dieser Umtchlag wird tchließlicb ver

tchlouen (und ausreichend frankiert) an 
, ._441A Ji~~~'endet. '" . 
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Das letzte 

Die letzten Meldungen 
Nicht nur unerfreuliche Sachverhalte, sondern auch solche zum 

Nachdenken und Schmunzeln sollte Das Letzte aufgreifen 

Ue Jahre wieder, am Ende eines 
ahres, so auch in d iesem, kommt 
ie Zeit der Besinnung, Beschau

lichkeit und Nächstenliebe. Das Fest der 
Feste steht bevor, Weihnachten! Das Fest 
der Geburt Christi, »der Mensch gewor
denen Liebe Gottes«. Ursprünglich wur
de das Fest am 6. 

wird heute im Monat Dezember damit ver
sucht, sich von begangenen Sünden frei
zukaufen. 

Symptomatisch für unsere heutige Zeit 
ist auch, das Gefangene nicht einmal zu 
Weihnachten eine Lobby zur Wahrung 
ihrer Interessen besitzen. Wie schlecht es 

um die Verhältnisse in Ber-
Januar begangen, 
im 4 Jh. wurde es 
auf den 25. De
zember verlegt. 
Nach der Christia
nisierung der 
Teutonen trat das 
Weihnachtsfest 
an die Stelle des 
Festes der Winter
sonnenwende. Im 
Lauf der Ge-

Symptomatisch für un
sere heutige Zeit ist 

auch, das Gefangene 
nicht einmal zu Weih-

Iiner Vollzugsanstalten be
stellt ist zeigt sich daran, 
daß der für Berliner Gefan
gene zuständige Justizmi
nister und Regierende Bür
germeister Eberhard Diep
gen, wie die Bild-Zeitung 
schon am 01. 12.99 zu be
richten wußte, »nicht ins 
Gefängnis« will. Da stellt 
sich die Frage, wer am 

schichte ist es 

nachten eine Lobby zur 
Wahrung ihrer 

Interessen besitzen. 

02.11.00 die Justizvollzugs
anstalt (JVA) Tegel mitten 

in der Vorweihnachtszeit besuchte? Eber
hard Diepgen konnte es schließlich nicht 
sein, denn der will ja nicht. Demnach konn
te es entweder nur ein geklontes Diep
Gen von unserem »Bürgerjustizmeister« 
sein, oder es war Knecht Ruprecht mit 
Geschenken für die >>Kaste der Unberühr
baren«. Wie auch immer, oder besser wer 
auch immer es war, er besuchte nur aus
gewählte Schmuckstücke 
der Tegeler Anstaltsbetrie-

Sozialtherapeutischen Anstalt (TA fV) 
wurde am 01.12.00 um 0728 Uhr in der Bahn 
der Linie 133 von einem Mitarbeiter der 
Berliner Verkehrsbetriebe nach seinem 
Fahrtausweis gefragt. Resozialisiert und 
daher gesellschaftstauglich hatte sich der 
Gefangene, wie jeden Monat, die von der 
Anstalt vertriebenen Sozialfahrkarten 
(Preis 50 DM) gekauft. Der Kontrolleur 
nahm den besagten Fahrtausweis in Au
genschein und stellte mit Erstaunen fest: 
der ist ja gefälscht' Unmöglich, wieder
sprach der Gefangene. die Monatskarte 
habe er von der Justizvollzugsanstalt Te
gel erhalten.- Die JVA Tegel verkauft so
genannte Sozialfahrkarten der Berliner 
Verkehrsbetriebe (B VB) zum Preis von 50 
Mark an bedürftige Freigänger, Ausgän
gerund Urlauber.- Es sind seit Monaten 
immer dieselben Fahrtausweise. Zum Be
weis zeigte der Gefangene dem Kontrol
leur die Monatskarte vom Monat Novem
ber. Die sei ebenfalls gefälscht, lautete das 
Ergebnis der Überprüfung. Der dienstbe
flissene Kontrollbevollmächtigte bestand 
zwar (noch) nicht auf einem Bußgeld von 
60 Mark wegen Fahrensohne Legitimati
on - aber der Inhaftierte, der per Handy 
die Polizei alarmiert hatte, um den Vorfall 
aufnehmen zu lassen, kam nicht um eine 

Anzeige wegen 
des Verdachts auf 

mehr und mehr zu einem weltlichen Fest 
der Familie geworden. Der deutschen 
Gründlichkeit ist es zu verdanken, das es 
zwei Weihnachtsfeiertage gibt. Bei eini
gen anderen Europäischen Nationen, wo 
das Weihnachtsfest ebenfalls begangen 
wird. ist es nur ein Feiertag. Dagegen in 
den Orthodoxen Glaubensgebieten wird 
das Fest weitaus ausgiebiger begangen. 
Egal ob Katholisch, Evangelisch oder 
Atheist für alle ist es eine besondere Zeit 
im Jahr. Es sind die Tage, wo Mann und 
Frau sich ein wenig freund licher, beson
nener und rücksichtsvoller verhalten. Die 
Menschen rücken etwas näher zusam
men, die Ellenbogen werden angelegt, die 
eigene Karriere tritt über die Feiertage in 
den Hintergrund, die wohlhabenden Bun
desbürger entdecken auf einmal das Mit
gefühl für andere. Immer am Jahresende 
rücken vergessene Mitmenschen aus ih
rem Schattendasein in den Blickpunkt der 
Öffentlichkeit. Die übrigen elf Monate 
kommen sie über den Status einer unbe
achteten Randgruppe nicht hinaus. Am 
Ende eines jeden Jahres fällt es vielen 
Menschen ein, daß Geben seliger ist als 
Nehmen. Indem Mitmenschen am unte
ren Ende der Gesellschaftspyramide mit 
Spenden bedacht werden, soll das See
lenheil schon zu Lebzeiten erreichbar sein. 
Wie im Mittelalter der Ablaßhandel, so 

be. Ein längerer Aufenthalt 
innerhalb der Mauern war 
ihm nicht zuzumuten. Er 
hatte nämlich schwer zu 
tragen an der Last der vie
len Geschenke die er bei 
seiner kurzen Rundreise 
eingesammelt hatte. Denn 
rechtzeitig zur Weihnachts
zeit verstaute dieser unter 

Wie im Mittelalter der 
Ablaßhandel, so wird 

Urkundenfäl 
schung herum. 
Bisher ist der Re
daktionsgemein
schaft der licht
blickkein weiterer 
Fall von falschen 
Fahrtausweisen -
die die NA Tegel 

34 

heute im Monat 
Dezember versucht, 
sich von begangenen 
Sünden freizukaufen. 

anderem ein Mehr an Frei-
zeit, an Möglichkeiten der 
Freizeitgestaltung, an Bildungsmöglich
keiten und Vollzugslockerungen in seinem 
Sack. Diese kostbaren Freiheiten I Vergün
stigungen nahm der Glücksbote mit hin
aus. Was zurückbleibt, sind lange Gesich
ter der irritierten inhaftierten Menschen 
und ein Mehr an Einschluß. 

Ein weiteres Ereignis passend zum Fest 
ist das folgende: Ein Gefangener aus der 
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in Umlaufbringt 
bekannt Wir blei
benamBall. 

Und zum Schluß: Die Abteilung für 
Gerüchte gibt bekannt: In der JVA Tegel 
soll Engel Amor wieder seine Pfeile ver
schossen haben. Wie schlecht unterrich
tete Kreise behaupten, soll er sowohl frei
(läufige) Bärinnen wie auch eingekerker
te Muselmanen getroffen haben. 

der liehtblick wünscht allen ein Fro
hes Weihnachtsfest und ein Gutes 2001.0 



~:&w&'r&--./ 
Wenn ich Euch erzählen würde, was 
hier oben im Kaninchenhimmel pas
siert ist, würdet Ihr es mir nicht glau
ben können. Deshalb erzähle ich Euch 
lieber, was nicht passiert ist: ein Stall
häschen, das die JVA (Justitium Vel 
Abolitio) zum Zwecke einer nicht in 
der Anslallt stattfindenden Ausbil
dung verlassen darf, beantragt bei den 
dafor zuständigen Wildkarnickeln ei
nen Fahrschein for sozial Bedürftige. 
Diesen Fahrschein benötigt er for die 
W-Bahn. Was eine Wolken-Bahn genau 
ist, kann ich Euch.nicht so genau sa
gen (dazu bin ich schon zu lange nicht 
mehr außerhalb der JVA gewesen), 
aber es ist etwas mit Rädern dran, und 
die Benutzer können beim Fahren sit
zen bleiben. 

Unser Stallhäschen möchte genau 
das tun und erhält daher genau den 
beantragten Fahrschein. Noch genau
er: das Stallhäschen erhält einen mehr 

KANINCHEN
HIMMEL ... 

als doppelt so teuren zum Preis des be
antragten. Fröhlich fohrt er zur Arbeit, 
wird dabei kontrolliert (hier oben kon
trollieren sich die Wildkarnickel sogar 
auß erhalb geschlossener AnstaUten), 
zeigt selbstbewußt die gerade vom A VD 
(Agnostischen Volldienst) erhaltene 
Fahrkarte und ist dann ganz unglück
lich: die Karte wird beschlagnahmt- sie 
sei geflilscht, erklärt der Kontrolleur, der 
60 Möhrenfors Schwarzfahren verlangt. 

Den Hinweis, daß die Agnostiker (See
lenblinde, Kenntnisarme) seiner AnstaUt 
ihm diese Karte gegeben hätten, läßt 
auch die herbeigerufene KriPo nicht gel
ten: diese stellt eine Anzeige wegen des 
Verdachts auf Urkundenflilschung aus. 
Ein wenig Mitleid haben sie dann aber 
doch und versuchen ihn damit zu trösten, 
daß er kein Einzelfall sei: geklaute und 
gefolschte Fahrscheine seien massenhaft 
in Umlauf gebracht worden - zum hal
ben Originalpreis. 

Immer noch unter der Voraussetzung, 

Unterstützt den lichtb ck 
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daß Ihr mir das nicht glaubt und ich 
Euch etwas erzähle, was es nicht gibt, 
kann ich Euch sagen, daß die AnstaUt 
unseres Stallhäschens auch nach Be
kanntwerden dieses Vorfalles weiter
hin Fahrscheine zu dem von der Kri
Po als >>typischen Hehlerpreis« be
zeichneten Betrag an die mitleilosen 
Stallhäschen ausgab, so daß einige 
behaupten, die AnstaUt hieße zurecht 
JVA (>>Einste/lung oder Unterdrük
kung aller Rechtsgeschäfte«). 

Andere behaupten, daß diese Be
hauptung falsch sei. Ich will da gar 
nicht mi/diskutieren, ~ondern Euch 
lieber von einem weiblichen Wildkar
nickel errzählen, das beim Gassigehen 
mit einem Stallhäschen die Schlüssel 
fordessen Vorderlauffesseln vergaß, so 
daß dieses sich selbst der Fesseln ent
ledigen mußte. Aber weil keiner der 
Beteiligten möchte, daß sich diese Ge
schichte herumspricht, verbreite ich 
doch lieber etwas anderes. 

Aber was soll ich hier breiureten? 
So wie ich Euch kenne, interessieren 
Euch die himmlische Gerüchteküche 
am meisten-also: ein weibliches Wild
karnickel wird in jlagranti ... 

Aber so etwas ist bei Euch ja ganz 
und gar ausgeschlossen, so daß ich 
Euch lieber ein anderes Gerücht auf 
tische. Angeblich hat ein Spaßvogel 
gefragt, ob es Witze über die von uns 
bewohnte JVA gäbe ... Das ist doch 
zum Brüllen komisch. 

Da es aber Mef!schen gibt, die den 
Witz nicht oder nicht richtig verstehen, 
sei hier ganz ernsthaft gesagt, daß es 
selbstverständlich keine Witze gibt -
es ist alles Wahrheit. 

Die Redaktionsgemeinschaft des Ge
fangenenmagazins der Iic htb lick 
möchte sich bei all den vielen Men
schen bedanken, die es ermöglichten, 
den Iic h tblick mehr als 30 J ahre lang 
zu produzieren und kostenlos zu ver
senden. Damit der Iic htblic k auch wei
terbin allen, insbesondere den sozial 
Schwächsten kostenfrei zur Verfügung 
gestellt werden kann, bedarf es ange
sicbts der für das nächste Jahr schon 
angekündigten Mittelkürzungen wei
terer gemeinsamer Anstrengungen -
das Redaktionsteam wird seinen Bei
trag leisten: im Jahr 2001 wird auf be
sonders libliche Weise über das Voll
zugsgeschehen berichtet werden. Bis 
dahin: Fröhliche Weihnachten! 
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